
• Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 4 -
Az.: BK4-24-028 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 2a i.V.m. § 9 
Abs. 3 ARegV hinsichtlich der Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für 
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen für die vierte Regulierungsperiode in der An­
reizregulierung 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery 

ihre Beisitzerin Stefanie Scheuch 

und ihren Beisitzer Roman Smidrkal 

am 20.12.2024 

beschlossen: 

Für die Bestimmung der Erlösobergrenze nach§ 4 ARegV i.V.m. § 6 ARegV wird für 
die Dauer der vierten Regulierungsperiode ein genereller sektoraler Produktivitätsfak­
tor in ~öhe von 0,86 % für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen festgelegt. 
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Gründe: 

1. 

Die vorliegende Festlegung betrifft den für die Dauer der vierten Regulierungsperiode für 
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen geltenden generellen sektoralen Produktivitäts­
faktor (fortan auch: Xgen). Die vierte Regulierungsperiode begann für die Betreiber von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen am 01 ..01 .2024 und endet am 31 .12.2028. 

Die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) 
erfolgt unter Berücksichtigung des nach § 9 ARegV zu ermittelnden generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktors. Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektor.ale Produktivitäts­
faktor aus der Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamt­
wirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt und der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­
wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

Die Bundesnetzagentur hat den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor ab der dritten Re­
gulierungsperiode jeweils für die gesamte Regulierungsperiode nach Maßgabe von Metho­
den, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen, zu ermitteln. Die Ermittlung hat unter 
Einbeziehung der Daten von Netzbetreibern aus dem gesamten Bundesgebiet für einen Zeit­
raum von mindestens vier Jahren zu erfolgen. Die Bundesnetzagentur kann dafür die erfor­
derHchen Daten, den Umfang, den Zeitpunkt und die Form der mitzuteilenden Daten sowie 
die zulässigen Datenträger und Übertragungswege festlegen. 

Das von der Bundesnetzagentur im Jahre 2016 beauftragte Wissen.schaftliche Institut für 
Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH (im Folgenden: WIK) hat in seinem Gutach­
ten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors den Törnqvist­
Mengenindex und den Malmquist-Produktivitätsindex als geeignete Möglichkeiten zur Ermitt­
lung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors identifiziert und bewertet. 1 Beide Metho­
den haben unterschiedliche Anforderungen an die jeweilige Datenbasis. Während dem 
Törnqvist-Mengenindex handelsrechtliche Daten zugrunde liegen, basiert die Ermittlung des 
generellen sektoralen Produkt.ivitätsfaktors anhand der Malmquist-Methode auf den von den 
Netzbetreibern zur Durchführung der Effizienzvergleiche für die ersten vier Regulierungspe­
rioden bereitgestellten Daten. 

Die für die Ermittlung des Törnqvist-Mengenindex erforderlichen Daten hat die Beschluss­
kammer im Rahmen des Verfahrens BK4-22-084 bei den betroffenen Betreibern von Elektri­
zitätsversorgungsnetzen .erhoben. Die Beschlusskammer hat die eingegangenen Daten 
plausibilisiert und der B(;:!rechnung des Törnqvist-Mengenindex zugrunde gelegt. 

Zur Sicherstellung de~ sachgerechten Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfak­
tors für die vierte Regulierungsperiode hat die Bundesnetzagentur die WIK-Consult GmbH 
(im Folgenden: WIK-Consult) beauftragt, die bisherige Auseinandersetzung mit den Entwick­
lungen der Produktivität sowie der Einstandspreise der Gas- und Stromversorgungsnetze 
gegenüber der Gesamtwirtschaft dahingehend zu überprüfen, ob sie weiterhin dem Stand 
der Wissenschaft entsprechen und ob methodische Ansätze vorliegen, die etwaige Anpas­
sungen der bisherigen methodischen Ausgestaltung erforderlich machen. Die Swiss Econo­
mics SE AG (im Folgenden: Swiss Economics) fungierte dabei als Unterauftragnehmer. Ge­
genstand der Begutachtung war insbesondere das Vorgehen der Beschlusskammer bei der 
Ermittlung der gesamt- und netzwirtschaftlichen Bestandteile des Xgen nac~ der Törnqvist~ 
und der Malmquist-Methode sowie deren möglicherweise notwendige Weiterentwicklung. 
Darüber hinaus wurden sämtliche zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfak­
tors für Elektrizitätsversorgungsnetze der yierten Regulierungsperiode im Rahmen des Fest­
legungsprozesses durchgeführten Berechnungen vom Gutachter auf ihre Richtigkeit über­
prüft. 

1 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017. 
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Für weitere Einzelheiten zum Untersuchungsgegenstand sowie zu den gewonnenen Er­
kenntnissen wird auf das auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter Beschlusskam­
mern >> Beschlusskammer 4 >> Produktivitätsfaktor (§ 9 Abs. 3 ARegV) veröffentlichte Gut­
achten der WIK-Consult2 verwiesen. 

Im Zuge der Konsultation wurden auch Stellungnahmen zum Gutachten abgegeben. WIK­
Consult hat diese Stellungnahmen im Rahmen einer Überarbeitung des Gutachtens berück­
sichtigt. Die überarbeitete Version des Gutachtens wird ebenfalls an der vorherig genannten 
Stelle zur Verfügung gestellt.3 

Die Große Beschlusskammer Energie der Bundesnetzagentur hat die vorliegende Festle­
gung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Betreiber von Elektrizitätsversor­
gungsnetzen für die vierte Regulierungsperiode in der Anreizregulierung gemäß § 59 Abs. 3 
S. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) auf die Beschlusskammer 4 übertragen. 

Durch Mitteilung auf der Internetseite der Bundesnetzagentur am 21.08.2024 und im Amts­
blatt der Bundesnetzagentur Nr. 16/2024 hat die Beschlusskammer die Einleitung des Ver­
fahrens nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 2a i.V.m. § 9 Abs. 3 ARegV veröffent­
licht und die geplante Festlegung zur Konsultation gestellt. Der Festlegungsentwurf, die zur 
Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors bei den Netzbetreibern erhobenen 
und verwendeten Daten zum Törnqvist-lndex (BK4-22-084) und zum Malmquist-lndex sowie 
die jeweiligen Berechnungstools wurden am 21.08.2024 auf der Internetseite der Bundes­
netzagentur veröffentlicht und den betroffenen Wirtschaftskreisen Gelegenheit zur Stellung­
nahme bis zum 18.09.2024 eingeräumt. Eine Vielzahl von Unternehmen und Verbänden ha­
ben zu den veröffentlichten Dokumenten Stellung genommen. Die Stellungnahmen sind 
ebenfalls auf der Internetseite ·der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 

Die Landesregulierungsbehörden sind gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG am 27.08.2024 von 
der Einleitung des Verfahrens benachrichtigt worden. 

Dem Bundeskartellamt wurde gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG vor Erlass der Entscheidung 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Der Länderausschuss wurde am 19.12.2024 ge­
mäß § 54 Abs. 3 S. 4 und 5 EnWG 'förmlich befasst. Ein Benehmen wurde hergestellt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den .Inhalt der Verfahrensakte Bezug genommen. 

2 Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, 2023. 

3 Gutachten zur Ermittli.mg des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, überarbeitete Fassung, 2024. 
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II. 

Der Beschluss ist rechtmaßig. Er beruht auf eine~ rechtmäßigen Anwendung des nationalen 
Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 
02.09.2021, C-718/18 (siehe unten A.). Eine Ermächtigungsgrundlage für den Bes_chluss 
liegt vor (siehe unten B.). Der Beschluss ist formell und materiell rechtmäßig (siehe unten C. 
und D.). 

A. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des 
Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtli­
che Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 22.12.2023 
(BGBI. 12023, Nr. 405 vom 28.12.2023) besteht eine unionsrechtskonforme Kompetenzver-: 
teilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbehörde. Der Be­
schluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des- nationalen Rechts auch vor 
dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-
718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen G_erichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normative Re­
gulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art. 59 
Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten ausschließlichen 
Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien inso­
weit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit 
hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission 
Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließli­
chen Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deutschen 
Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für 
den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendba­
ren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen 
habe. 

II. Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des 
EuGH vom 02.09.2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes umgesetzt 
und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung ·der Netzzugangs- und 
Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Damit hat die Regulie­
rungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichE;Jn Kompetenz für aie Bestimmung der Me­
thoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und den 
Zugang zu ·den nationalen Netzen die nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderli­
che Unabhängigkeit erlangt. 

Die Verordnungsermächtigung des § 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie § 21 a 
EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der Regulierungsbe­
hörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverordnungen enthaltenen· 
Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und ergänzt. 
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Die nach § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ablauf 
einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur Anpassung des 
Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt des Außerkrafttretens 
entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode im Gassektor (31.12.2027) und 
Stromsektor (31.12.2028). · 

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß § 21 Abs. 3 S. 5 und 
§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz _übertragen. Anderer­
seits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise entstandenes norma­
tives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwendungs- und Auslegungspraxis, 
jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der Verordnungsregelungen zum Ablauf der 
vierten Regulierungsperiode fortzuführen. Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausrei­
chende Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regu­
lierungsrahmens gewährleistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung 
vermieden werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

III. Interessenabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche 
Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Verord­
nungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur Entgeltregulie­
rung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines transparenten, vorhersehbaren 
und verlässlichen Regulierungsrahrhens grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesonde­
re von einer Anwendung der Abweichungskompetenz nach § 21 Abs. 3 S. 5 und § 21a 
Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des euro­
päischen Rechts hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und 
erkennt auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück _des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen Regulie­
rungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauer einer bereits 
laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen für die gesamte 
Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen während einer laufenden Regulierungspe­
riode sind mit Diskontinuität und Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade durch Über­
gangsregelungen zur Weitergeltung der materiell europarechtskonformen Vorgaben vermie­
den werden können. Darüber hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeit­
r:aum die notwendigen Investitionen in die Energieversorgungsnetze und führt zu Unsicher~ 
heiten nicht nur für die regulierten Unternehmen; sondern auch für die sonstigen Marktteil­
nehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder 
Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit ausrei­
chendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 
Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Auch wür­
den substantielle Abweichungen vom etablierten Regulierungsrahmen zu starken Verzöge­
rungen der laufenden, ari die Erlösobergrenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechts­
verordnungen vorgesehenen Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch 
die Regulierungsbehörde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultati­
onsprozess dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren beispielsweise zur 
Festlegung der Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jahre 
verzögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzungen des 
Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen ·Grundsätzen schwerlich vereinbar. 
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B. Ermächtigungsgrundlage 

Die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Betreiber von Elektrizi­
tätsversorgungsnetzen beruht auf § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 2a i.V.m. § 9 
Abs. 3 ARegV. 

Danach hat die Bundesrietzagentur den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor ab der 
dritten Regulierungsperiode jeweils vor Beginn der Regulierungsperiode für die gesamte Re­
gulierungsperiode nach Maßgabe von Methoden, die dem Stand der Wissenschaft entspre­
chen, zu ermitteln. Zur Verwirklichung eines effizienten Netzzugangs und der in § 1 Abs. 1 
EnWG genannten Zwecke ist die Bundesnetzagentur befugt, Entscheidungen durch Festle­
gungen oder Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 EnWG zur Ermittlung des generellen sek­
toralen Produktivitätsfaktors nach § 9 ARegV zu treffen. 

Von dieser Befugnis wird mit der vorliegenden Festlegung Gebrauch gemacht. Der generelle 
sektorale Produktivitätsfaktor ist als Bestandteil der Regulierungsformel bei der Ermittlung 
der Erlösobergrenze jedes Netzbetreibers zu berücksichtigen, so dass es schon aufgrund 
der Vielzahl der Anwendungsfälle sachgerecht ist, im Wege einer Festlegung durch eine 
energiewirtschaftsrechtliche Allgemeinverfügung vorzugehen. Diese Vorgehensweise ent­
spricht der vom Gesetzgeber in § 29 Abs. 1 EnWG vorgesehenen Zweistufigkeit der regulie­
rungsrechtlichen · Entscheidungsformen. Die syst~matische Ausgestaltung sieht insoweit vor, 
dass wiederkehrende und für eine Vielzahl von Fallgestaltungen relevante methodische Fra­
gen vorab und allgemein in einem separaten Verfahren mittels Festlegung geklärt werden. 

C. Formelle Rechtmäßigkeit 

1. Adressaten der Festlegung 

Die Festlegung adressiert alle Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen im Sinne von § 3 
Nr. 2 EnWG einschließlich der Netzbetreiber, die die Teilnahme am vereinfachten Verfahren 
nach§ 24 ARegV gewählt haben. Betreiber von geschlossenen Verteilernetze·n im Sinne von 
§ 110 EnWG sind nicht Adressaten dieser Festlegung. Ein Verteilernetz gilt gemäß § 110 
Abs. 3 S. 3 EnWG ab vollständiger Antragstellung gemäß § 110 Abs. 3. S. 1 EnWG bis zur 
Entscheidung der Regulierungsbehörde als geschlossenes Verteilernetz. 

II. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 3 S. 3 EnWG die für den bundeseinheitlichen 
Erlass dieser Festlegung zuständige Regulierungsbehörde. 

Gemäß § 59 Abs. 3 S. 3 EnWG ist die Große Beschlusskammer zuständig für bundesweit 
einheitliche Festlegungen zu den Bedingungen und Methoden für · den-Netzzugang und zu 
den Bedingungen und Methoden zur Ermittlung der dafür erhobenen Entgelte nach den 
§§ 20 bis 23a, 24 bis 24b sowie 280 Abs. 3 EnWG. Die Große Beschlusskammer hat die 
vorliegende Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Betreiber von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen für die vierte Regulierungsperiode in der Anreizregulierung 
gemäß§ 59 Abs. 3 S. 4 EnWG auf die Beschlusskammer 4 übertragen. 



4 BGH, Beschluss vom 26.10.2021, EnVR 17/20, Rn. 54, Juris. 

5 BGH, Beschluss vom 26.10.2021, EnVR 17/20, Rn. 54, Juris. 

6 BGH, Beschluss vom 26.10.2021, EnVR 17/20, Rn. 54, Juris. 
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III. Beteiligung 

Den betroffenen Wirtschaftskreisen wurde nach § 67 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. Die Beschlusskammer hat den Festlegungsentwurf, die zur Ermittlung des generel­
len sektoralen Produktivitätsfaktors bei den Netzbetreibern erhobenen und verwendeten Da­
ten zum Törnqvist-lndex (BK4-22-084) und zum Malmquist-lndex sowie die jeweiligen Be­
rechnungstools am 21.08.2024 auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht 
und zur Konsultation gestellt. Die Eröffnung des Festlegungsverfahrens sowie die Konsulta­
tion würden im Amtsblatt der Behörde bekanntgegeben. Eine Vielzahl von Unternehmen und 
Verbänden haben zu den veröffentlichten Dokumenten Stellung genommen. 

Die Landesregulierungsbehörden wurden gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG am 27.08.2024 
über die Einleitung des Verfahrens informiert. Dem Bundeskartellamt wurde gemäß § 58 
Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Der Länderausschuss wurde 
am 19.12.2024 gemäß § 54 Abs. 3 S, 4 und 5 EnWG förmlich befasst. Ein Benehmen wurde 
hergestellt. 

IV. Geltungsdauer der Festlegung 

Nach § 9 Abs. 3 S . . 1 ARegV hat die Bundesnetzagentur den generellen sektoralen Produkti­
vitätsfaktor ab der dritten Regulierungsperiode jeweils vor Beginn der Regulierungsperiode 
für die gesamte Regulierungsperiode zu ermitteln. Dieser Verpflichtung wird mit der vorlie­
genden Festlegung für die vierte Regulierungsperiode Strom entsprochen. Die vierte Regu­
lierungsperiode begann für die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen am 01.01.2024 
und endet am 31.12.2028. 

Die Festlegung kann rechtmäßiger Weise auch nach Beginn der Regulierungsperiode erfol­
gen. Der Bundegerichtshof hat mit Beschluss vom 26.10.2021 (EnVR 17/20) für den generel­
len sektoralen Produktivitätsfaktor für Betreiber von Gasversorgungsnetzen für die dritte Re­
gulierungsperiode entschieden, dass § 9 Abs. 3 S. 1 ARegV keine Ausschlussfrist enthält, 
die eine Festlegung nach Beginn der Regulierungsperiode hindern würde. Eine solche Aus­
legung lässt sich bereits dem Wortlaut von § 9 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht entnehmen. Danach 
hat die Bundesnetzagentur den Produktivitätsfaktor zwar vor der Regulierungsperiode zu 
ermitteln. Dass eine Festlegung aber nicht mehr möglich ist, wenn das nicht rechtzeitig ge­
lingt, ergibt sich daraus nicht.4 Auch Sinn und Zweck der Festlegung der Erlösobergrenze 
stehen einer Auslegung als Ausschlussfrist entgegen. Dieser besteht darin, die Erlösober­
grenze so festzulegen und die in ihre · Festlegung eingehenden Werte - wie den Xgen - so 
zu bemessen, dass die Netzentgelte auf der Grundlage der Kosten einer effizienten Leis­
tungserbringung unter Einschluss einer angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoan­
gepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals bestimmt werden. Eine zu geringe Erlös­
obergrenze ist dabei ebenso zu vermeiden wie eine zu hohe. Im Hinblick darauf verbietet 
sich eine Auslegung, die dazu führen müsste, dass zu hohe oder zu niedrige Netzentgelte 
festgelegt werden, weil die Festlegung des Produktivitätsfaktors nicht rechtzeitig gelingt.5 

Schließlich ist auch nach der gebotenen richtlinienkonformen Auslegung des § 9 Abs. 3 S. 1 
ARegV diejenige zu wählen, die der Bundesnetzagentur den größtmöglichen Spielraum ein­
räumt.6 Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Effizienzver­
gleich, mit dem dieser im September 2023 die SFA-Methode in ihrer bisherigen Ausgestal­
tung und den Umgang mit Netzbetreibern ohne Konzessionsgebiet als rechtswidrig bean-
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stande_t hat7, hat die Beschlusska~mer entschieden, zunächst etwaige Auswirkungen dieser 
Entscheidung auf den Malmquist-Wert und damit auf den Produktivitätsfaktor zu eruieren. 
Nachdem nun auch der Bundesgerichtshof entschieden hat, dass diese Rechtsprechung im· 
Rahmen des Produktivitätsfaktors keine Auswirkungen hat8, konnte die Konsultation recht­
zeitig für die Kalkulation der Netzentgelte im September 2024 erfolgen. _Mithin ist die Festle­
gung auch nach dem 01.01.2024 statthaft. 

D. Materielle Rechtmäßigkeit 

Die Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors erfolgt entsprechend den Vor­
gaben des § 9 ARegV. Gemäß § 9 Abs. 1, 3 S. 1 ARegV ist der generelle sektorale Produk­
tivitätsfaktor aus der Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom ge­
samtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt und der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreis­
entwicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung, jeweils vor Beginn der 
Regulierungsperiode für die gesamte Regulierungsperiode nac;;h Maßgabe von Methoden, 
die dem Stand der Wissenschaft entsprechen, zu ermitteln. Die Ermittlung hat nach § 9 
Abs. 3 S. 2 ARegV unter Einbeziehung der Daten von Netzbetreibern aus dem gesamten 
Bundesgebiet für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren zu erfolgen. 

1. Auswahl geeigneter Methoden 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Regelungen hat die Beschlusskammer untersucht, 
welche Methoden, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen, zur Ermittlung des generel­
len sektoralen Produktivitätsfaktors geeignet sind. Diese Methoden müssen die Eigenschaft 
aufweisen, da~ in § 9 Abs. 1 ARegV beschriebene Vorgeheri zur Ermittlung des generellen 
sektoralen Produktivitätsfortschritts abzubilden. 

Die Messung der Produktivitätsentwicklung eines Sektors oder der Gesamtwirtschaft sind 
schon seit vielen Jahrzehnten Thema der volkswirtschaftlichen. Forschung, weshalb hierzu 
umfangreiche Literatur vorhanden ist. In Bezug auf die Bestimmung des sektoralen Produkti­
vitätsfortschritts gilt es, insbesondere zwei, schon in der Begründung der Anreizregulie­
rungsverordnung genannte, methodisch _anerkannte Ansätze zu unterscheiden: den 
Törnqvist-Mengenindex und den Malmquist-Produktivitätsindex. Vor der - erstmals durch die 
Bundesnetzagentur vorgenommenen - Festlegung des Xgen für die dritte Regulierungsperi­
ode hatte das von der Bundesnetzagentur beauftragte WIK in seinem Gutachten zur Be­
stimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors · den Törnqvist-Mengenindex und 
den Malmquist-Produktivitätsindex als geeignete Methoden zur Ermittlung des. generellen 
sektoralen Produktivitätsfaktors identifiziert und bewertet. Das Vorgehen wurde vor der Fest­
legung des Xgen für die_vierte Regulierungsperiode von WIK-Consult und Swiss Economics 
überprüft und im Ergebnis bestätigt.9 Insofern greift das in der Konsultation geäußerte Ar­
gument fehl, 'die Beschlusskammer hätte die Me_thodik zur Festlegung des Produktivitätsfak­
tors der vierten Regulierungsperiode nicht kritisch überprüft. 

Während dem Malmquist-Produktivitätsindex Unternehmensdaten_eines Sektors als Daten­
grundlage dienen, die mittels verschiedener Ansätze ausgewertet werden können, z.B. Data 

7 Vgl. BGH, Beschlüsse vom 26.09.2023, EnVR 43/22, EnVR 37/21 und EnVR 44/22, Juris. 

8 Vgl. BGH, Beschlüsse vom 30.01.2024, EnVR 32/22, Rn. 114 ff.; EnVR 36/22, Rn. 81 ff., Juris. 

9 Vgl. Gutachten zur Ermittlung des generelleri sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, 2023, S. 95 (Fazit). 
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Envelopment Analysis (DEA) oder Stochastic Froritier Analysis (SFA), basiert der Törnqvist­
Mengenindex auf aggregierten Daten der Branche: 

Messung der Produktivitätsentwicklung 

! l 
auf Basis des auf Basis des 
Malmquist­ Törnquist­

lndex lndex

l ! 
DEA SFA 

Abbildung 1: Geeignete Methoden zur Messung der Produktivitätsentwicklung 

Die Beschlusskammer sieht für die Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfak­
tors unter den für die vierte Regulierungsperiode geltenden Verhältnissen und in Bezug auf 
die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich aus der oben unter A.111. begründeten Anwen­
dung der weitergeltenden ARegV ergeben, beide dargestellten Methoden grundsätzlich als 
geeignet an. Damit ist keine Vorfestlegung für eine künftige Festlegung der Methoden ver­
bunden, die die Bundesnetzagentur in Ansehung des Urteils des Europäischen Gerichtsho­
fes und des zu . dessen Umsetzung geänderten EnWG für die fünfte Regulierungsperiode 
festzulegen hat. 

1. Törnqvist-1 ndex 

Der Törnqvist-lndex gehört zu den lndexzahlen10 und bildet die Produktivität als Verhältnis 
zwischen Output und Input von Unternehmen mit Hilfe von Daten aus u.a. der Volkswirt­
schaftlichen Gesamtrechnung ab. Dementsprechend werden reale Mengengrößen der In­
und Outputfaktoren gewichtet berücksichtigt, um die totale Faktorproduktivität zu messen. 
Hierzu wird der Outputindex durch den lnputindex des jeweiligen Jahres dividiert11 

: 

Q~ Outputindex,; 
TFPr = -Q-i =· -l-n-·put--in-de_x_ 

·t t 

Die Ermittlung der Output- und lnputindizes erfolgt gemäß der Indexformel nach Törnqvist: 

10 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 114: ,,Wenn 
mehrere Inputs bzw. Outputs zur Berechnung der totalen Faktorproduktivität oder mehrere Preise zur Ermittlung 
einer generellen Preisentwicklung verdichtet werden sollen, so sind diese Größen jeweils in einer Kennzahl (In­
dex) zusammenzufassen . Ein Index aggregiert mithin verschiedene Einzelinformationen bezüglich Preisen und 
Mengen". 

11 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 40 ff. 
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Der Törnqvist-Mengenindex basiert auf der gewichteten geometrischen Durchschnittsbildung 
der Mengenrelationen der Outputs y und der Inputs x in den beiden Perioden, wobei die Ge­
wichtungsfaktören 4-' bzw. n einfache Durchschnitte der Wertanteile w bzw. 'P in den jeweili­
gen Perioden sind. Die Koeffizienten am,t un·d bn,t sind dabei die ents·prechenden Output­
und lnputpreise. Für die durchschnittlichen jährlichen Veränderungsraten der totalen Faktor­
produktivität wird das geometrische Mittel des Törnqvist-Mengenindexes verwendet. 

2. Malmquist-lndex 

Der Malmquist-lridex basiert auf der Grundidee, die Änderung von statischen Effizienzwerten 
von Unternehmen (gemessen durch Input- und Output-Distanz-Funktionen) in unterschiedli­
chen Perioden miteinander zu vergleichen und daraus die Produktivitätsentwicklung abzulei­
ten. Somit ist der Malmquist-lndex ein Maß für die dynamische Effizienzentwicklung im Zeit­
ablauf. Die Effizienzveränderungen werden durch die Veränderung der Distanzen der Effizi­
enzwerte zu den jeweiligen Effizienzgrenzen zweier aufeinander folgenden Perioden erfasst. 
Ein Unternehmen liegt näher an der Effizienzgrenze, wenn es seine Produktionsmöglichkei­
ten besser ausnutzt: Das heißt, je mehr Output es bei gleichem Input erzeugt bzw. je weni­
.ger Input es bei gleichem Output benötigt. 

Die im Vergleich zu anderen Unternehmen effizientesten Unternehmen bilden mit ihren Out­
put-Input-Kombinationen die Effizienzgrenze. Die Effizienzgrenze kann sich von einer zur 
anderen Periode verschieben. Diese Verschiebung der Effizienzgrenze wird als „Frontier 
Shift"12 bezeichnet. Ebenfalls kann in der Betrachtung der Perioden zueinander eine Verän­
derung der Distanz eines Unternehmens zur Effizienzgrenze erfolgen. Die Veränderung der 
relativen Effizienz, also des Abstandes vom Effizienzwert eines Unternehmens zur Effizienz­
grenze, wird als „Catch-up"13 (Aufholung) bezeichnet. 

Die vorangegangenen Erläuterungen implizieren die Anwendung eines Verfahrens oder 
mehrerer Verfahren zur Effizienzbestimmung. Für die Durchführung von Effizienzvergleichen 
bieten sich regelmäßig die DateneinhüllL:Jngsanalyse (DEA) und die Effizienzgrenzenanalyse 
(SFA) an. . 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen Kom­
binationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Linearkombinati­
on der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden. Die individuelle Effizienz eines Un­
ternehmens wird aus der relativen Position des einzelnen. Unternehmens gegenüber der ge­
fundenen Effizienzgrenze (Kosten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das 
Unternehmen näher am effizienten Rand, welches bei geringstem gewichtetem Input zu­
gleich den größten gewichteten Output erzielt. Eine weitergehende Erläuterung der Vorge­
hensweise bei der Anwendung der DEA erfolgt im Gutachten des WIK, so dass an dieser 
Stelle auf dieses Gutachten verwiesen wird.14 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zusammen­
hang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unterstellt. Dabei werden 
die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regressionsanalytisch geschätzten 

12 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 29 ff. 

13 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 29 ff. 

14 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 30 ff.· 
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Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und eine positiv verteilte Restkomponente 
zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen 
Verteilung der Restkomponente ausgegangen. Die Effizienzgrenze wird von den Unterneh­
men mit dem besten Verhältnis zwischen wirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand 
gebildet. Eine weitergehende Erläuterung der Vorgehensweise bei der Anwendung der SFA 
erfolgt im Gutachten des WIK, so dass an dieser Stelle auf dieses Gutachten verwiesen 
wird. 15 Grundsätzlich stellen Verfahren zur Bestimmung von Effizienzwerten auf unterneh­
mensspezifische Daten einer Vergleichsgruppe aus mehreren Perioden bzw. zu verschiede­
nen Zeitpunkten ab. Im Rahmen der Anwendung von Verfahren zur Bestimmung der Effizi­
enz wird in der Regel eine Kostentreiberanalyse durchgeführt. Mittels der Kostentreiberana­
lyse werden die relevanten Eingangsgrößen zur Effizienzbestimmung ermittelt. Das Verfah­
ren zum Malmquist-lndex setzt auf die beiden vorgenannten Verfahren zur Effizienzbestim­
mung auf. Für den Malmquist-lndex sind die Veränderungen der Distanzen zwischen den 
unternehmensspezifischen Effizienzwerten und der Effizienzgrenze relevant. Nachfolgend 
wird beispielhaft dargestellt, wie die Malmquist-Berechnung funktioniert. 

Output('() 

1
Y(t+1) -

I 
Y(t) , 

. 1 

X(t+1 

Effizienzgrenze 2 (t+l) 

----- Effizienzgrenze 1 (t) 

Unternehmen 1 (t) 

Input (X)A' A B C D E 

Abbildung 2: Grafische Darstellung zur Erläuterung des Malmquist-lndexes 

In der obigen Abbildung produziert ein Unternehmen 1 zum Zeitpunkt t bei einem Input X(t) 
einen Output Y(t). Das Unternehmen 1 könnte mit einem geringeren Input (A statt E) diesel­
be Output-Menge produzieren. Folglich ist das Unternehmen 1 ineffizient und liegt nicht auf 
der Effizienzgrenze. Die Distanzfunktion dt (Xt, Yt) ist gleich A/E, mit A/E <" 1. Je näher sich 
der Wert 1 nähert, umso effizienter ist das Unternehmen 1. Wäre das Unternehmen 1 effi­
zient, dann würde es den Input A einbringen, so dass gilt A/A = 1. Auf gleiche Weise kann 
man die Distanzfunktion auf den Zeitpunkt t+1 anwenden. Die Distanzfunktion dt+1 (Xt+1, 
Yt+1) ist gleich B/C. Um nun die Veränderung der Effizienz zu bestimmen, können die bei­
den Distanzfunktionen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden (relative Effizienz): 
(B/C)/(A/E). Aus der Abbildung lässt sich noch ableiten, dass eine generelle Produktivitäts­
verbesserung in der Branche stattgefunden hat, da die Effizienzgrenze 2 links von der Effizi­
enzgrenze 1 verläuft. Für das vorliegende Beispiel kann festgehalten werden, dass zum ei-

15 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 32 ff. sowie 
Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode Strom 
und Gas, WIK-Consult, 2023, S. 18 ff. 
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nen eine Verbesserung der relativen Effizienz (Verringerung des Abstands zur Effizie_nzgren­
ze) für das Unternehmen vorliegt und zum anderen das Unternehmen den Produktivitätsfort­
schritt der Branche mitvollzogen hat. 

Zu unterscheiden ist zwischen dem mengenbasierten Produktions-Malmquist-lndex (PMI) 
und dem -mengen- und preisdatenbasierten Kosten-Malmquist-lndex (KMI). Der klassische 
Produktions-Malmquist-lndex ist mengenbasiert und beurteilt nur die technische Effizienz. Im 
Rahmen des PMI wird die technische Effizienz des Unternehmens durch einen relativen 
Vergleich der Distanzen zwischen dem tatsächlichen und dem effizienten Faktoreinsatz be­
rechnet. Wenn man die Referenzperiode t für den PMI annimmt, dann wäre dies im obigen 
Beispiel gleichbedeutend mit: PMlt = (D/C)/(NE). Dies bedeutet, dass PMlt die Position C in 
Periode t+1 und Position E in Periode t mit der Referenztechnologie (Effizienzgrenze) für 
Periode t vergleicht. Umgekehrt vergleicht der PMI mit der Referenzperiode t+1 die Input­
mengen C und E aus den beiden Perioden mit der Effizienzgrenze in Periode t+1: PMlt+1 = 
(B/C)/(E/A'). 

Der PMI wird als das geometrische Mittel im Verhältnis zu beiden Perioden dargestellt. Als 
Berechnung ergibt sich: PMl=[((D/C)/(NE) *(B/C)/(A'/E)] ½. 

Im Gegensatz zum PMI benötigt der KMI Mengen- und Preisdaten. Daher erfolgt der Ver­
gleich nicht zur Produktionsgrenze, sondern zu den effizienten Kosten. Somit beinhaltet die 
Kostenfunktion die ·minimalen Kosten, um einen gegebenen Output (bei gegebener Produkti­
onsfunktion) bei gegebenen Faktor- bzw. lnputpreisen herzustellen. Anstatt wie beim PMI auf 
Input-Output-Kombinationen abzustellen, bezieht der KMI die Kosten-Output-Kombinationen 
in die Betrachtung ein. 

Der Malmquist-lndex zeichnet sich dadurch aus, dass er in der. Lage ist, die Produktivitäts­
änderung sowohl nach dem Aufhol-Effekt (.,Catch-up") als auch nach der Verschiebung der 
Effizienzgrenze {,,Frontier Shift") zu trennen .16 17 

• Für die Ermittlung des generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktors ist die Verschiebung der Effizienzgrenze {,,Frontier Shift") relevant. 

3. Gutachten von Oxera18 

Im Rahmen der Konsultation des Xgen Strom für die dritte Regulierungsperiode hat der Bun­
desverband der Energie- und Wasserwirtschaft (im Folgenden: BDEW) die Oxera Consul­
ting LLP (im Folgenden: Oxera) mit der Untersuchung des Vorgeh~ns der Beschlusskammer 
bei der Ermittlung des Xgen für die dritte Regulierungsperiode beauftragt. Zwar sieht Oxera 
die Törnqvist- und Malmquist-Methodik ebenfalls grundsätzlich als geeignet an, verweist je­
doch auf _vermeintliche Schwächen bei . der Umsetzung durch die Beschlusskammer, 
wodurch das ermittelte Ergebnis zu hoch ausgefallen sei. Um zu überprüfen, ob die im Gut­
achten dargestellte Methodik von Oxera zur Ermittlung eines Xgen für die gesamte Energie­
wirtschaft auf Grundlage des Törnqvist-lndex den von der Beschlusskammer verwendeten 
Methoden überlegen ist, hat die Bundesnetzagentur WIK-Consult mit der Erstellung eines 
Gutachtens beauftragt. Im Ergebnis kommen die Gutachter zu dem Schluss, dass die Me­
thodik von Oxera den von der Beschlusskammer verwendeten Methoden nicht überlegen ist. 
Das Gutachten steht auf der lnternets_eite der Bundesnetzagentur unter Beschlusskam-

16 Die Ermittlung des technologischen Fortschritts anhand von Unternehmensdaten, Studie im Auftrag von Netze 
BW GmbH, Polynomics, Jacobs University, 2016, S. 33 ff. 

17 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 26 ff. sowie 
Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode Strom 
und Gas, WIK-Consult, 2023, S. 18. 

18 Wissenschaftlicher Standard zur Ermittlung des Xgen , Eine Studie für den BDEW vor dem Hintergrund des 
Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur (BK4-17-093), Oxera, 2017. 
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mern >> Beschlusskammer 4 >> Produktivitätsfaktor (§ 9 Abs. 3 ARegV) zur Verfügung. 
Nach Auswertung der Gutachten ist die Beschlusskammer weiterhin der Auffassung, dass 
die von Oxera vorgeschlagene Methodik nicht überlegen ist. Die Beschlusskammer sieht für 
die Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors die Törnqvist- und Malmqu­
ist-Methodik als geeignet an und wendet diese bei der vorliegenden Festlegung an. 

4. Ergebnis 

Die Berechnung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungs­
periode erfolgt, wie bereits für die vorherige. Regulierungsperiode, nach dem Törnqvist- und 
Malmquist-lndex. Beide beschriebenen Methoden sind unter den für die vierte Regulier~ngs­
periode geltenden tatsächlichen und rechtlichen Rahmenumständen sowie unter Berücksich­
tigung des Standes der Wissenschaft geeignet, den generellen sektoralen Produktivitätsfak­
tor zu ermitteln. Bereits der Verordnungsgeber hat in seiner Begründung zur Einführung der 

19 Anreizregulierung die genannten Methoden als international anerkannte Methoden be­
schrieben. 

Der Bundesgerichtshof hat in seinen Entscheidungen zum Produktivitätsfaktor wiederholt 
festgehalten, dass der Bundesnetzagentur hinsichtlich der für die Ermittlung des generellen· 
sektoralen Produktivitätsfaktors anzuwendenden Methoden und deren Ausgestaltung ein 

20 weiter Beurteilungs- und Ermessensspielraum zukommt. Bei Ausübung des eingeräumten 
Ermessens ist die Bundesnetzagentur nicht verpflichtet, im Zweifel eine für die Netzbetreiber 
günstigere Entscheidung zu treffen, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes 

21 ergibt. Der Bundesgerichtshof hat mehrfach bestätigt, dass sowohl die Törnqvist- als auch 
22 die Malmquist-Methode wissenschaftlich anerkannt sind. Im Rahmen der Konsultation wur­

de vorgetragen, dass die Beschlusskammer von der durch den Bundesgerichtshof bestätig­
ten Methodik abweichen dürfe. Dies ist der Beschlusskammer bewusst. Unter Einbeziehung 
der Erkenntnisse aus dem Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivi­
tätsfaktors23 is.t die Beschlusskammer jedoch in Ausübung des ihr zustehenden Beurteilungs­
und Ermessensspielraums erneut zu dem Ergebnis gekommen, dass beide · Methoden 
grundsätzlich zur Ermittlung des Xgen geeignet sind. Daran hält die Beschlusskammer für 
die vierte Regulierungsperiode auch unter Ansehung des Umstandes fest, dass der Regulie­
rungsrahmen für die fünfte Regulierungsperiode gegenwärtig einer' grundsätzlichen Neufest­
legung unterzogen wird. Die hier getroffene Wertung beinhaltet keine Vorfestlegung für die­
sen künftigen Regulierungsrahmen. Der im Gutachten von Oxera vorgestellte Ansatz zur 
Ermittlung des Xgen nach der Törnqvist-Methode ist dem von der Beschlusskammer ver­
wendeten Ansatz nicht überlegen und wird dementsprechend bei der Ermittlung des Xgen 
nicht angewandt. 

II. Anw~ndung der geeigneten Methoden 

Aus der Anwendung der c,lurch die Beschlusskammer als geeignet angesehenen Methoden 
zur Ermittlung des Produktivitätsfaktors ergeben sich die nachfolgenden Werte für den gene­
rellen sektoralen Produktivitätsfaktor: 

19 Vgl. Verordnung zum Erlass und zur Änderung von Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Energieregulierung; 
Drucksache 417/07; 15.06.2007. 

20 BGH, Beschluss vom 26.01.2021, EnVR 7/20 Rn. 20; Beschluss vom 28.06.2022, EnVR 10/20, Rn. 17; Be­
schluss vom 30.01.2024, EnVR 32/22, Rn. 11 ff., Juris. 

21 BGH, Beschluss vom 26.01.2021, EnVR 72/19, Rn. 25, Juris. 

22 Vgl. zuletzt BGH, Beschluss vom 30.01.2024, EnVR 32/22, Rn. 13, Juris. 

23 Gutachten zur Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulie­
rungsperiode Strom und Gas, WIK-Consult, 2023. 
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T örnqvist-I ndex Malmquist-lndex 

1, 11 % 0,86 % 

Tabelle 1: Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach Törnqvist-/Malmquist-lndex 

1. T örnqvist 

Die in Abschnitt.1.1 . beschriebene Törnqvist-Methode führt in der konkreten Anwendung zu 
einem generellen sektoralen Produktivitätsfaktor für die Betreiber von Elektrizitätsversor­
gungsnetzen in Höhe von 1,11 %. Nachfolgend soll das Vorgehen bei der Ermittlung des 
genannten Wertes beschrieben werden. 

Zunächst wird die Datengrundlage dargestellt (siehe a)) und aufgezeigt, wie die eingeflosse­
nen Daten erhoben und plausibilisiert wurden (siehe b)), sowie weitere Datenquellen, die für 
die vorliegende Entscheidung verwendet wurden, aufgezeigt (siehe unten c)). Sodann wird in 
den Abschnitten d) - i) die Anwendung der abstrakten Methodik in ihrer konkreten Ausprä­
gung erläutert. 

a) Datengrundlage 

Gemäß der Festlegung zur Datenabfrage zur Ermittlung des generellen sektoralen Produkti­
vitätsfaktors für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen für die vierte Regulierungsperi­
ode (BK4-22-084) vom 16.09.2022 waren alle Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen 

· im Sinne des § 3 Nr. 2 EnWG - mit Ausnahme der Betreiber von geschlossenen Verteiler­
netzen im Sinne von § 110 EnWG - verpflichtet, die von der Bundesnetzagentur zur Ermitt­
lung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Betreiber von Elektrizitätsversor­
gungsnetzen für die vierte Regulierungsperiode gemäß § 9 Abs. 3 ARegV benötigten Daten 
in dem Umfang, in der Struktur und mit dem Inhalt, wie sie in der Anlage zur Festlegung vor­
gegeben sind, elektronisch an die Bundesnetzagentur zu übermitteln. 

Die Beschlusskammer hat folgende Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und 
der Bilanz bei den Elektrizitätsnetzbetreibern für die Jahre 2006 bis 2022 abgefragt (siehe 
Anlage 1; Tabellenblatt „Ausfüllhilfe"): 

• Tatsächlich geleistete Stunden des Personals [in h] 
• Anzahl Personal (umgerechnet in Vollzeitkräfte) 
• Umsatz [in Euro] 
• davon Umsatzsteuer, Stromsteuer, gesetzliche Umlagen [in Euro] 
• davon Umsatz aus Konzessionsabgaben [in Euro] . 
• Umsatz (ohne Umsatzsteuer, ohne Stromsteuer, ohne gesetzlichen Umlagen) 

[in Euro] 
• Bestandsveränderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen aus 

eigener Produktion [in Euro] 
• Aktivierte Eigenleistungen [in Euro] 
• Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe [in Euro] 
• Davon Aufwendungen für vorgßlagerte Netze, falls in „Aufwendungen 

für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe" verbucht 
• davon Aufwendungen für vermiedene Netzentgelte(§ 18 StromNEV) [in Euro] 
• Personalaufwand [in Euro] 
• Aufwendungen für bezogene Leistungen [in Euro] 
• davon Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur [in Euro] 
• davon Aufwendungen für vorgelagerte Netze, falls in 
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,,Aufwendungen für bezogene Leistungen" verbucht [in Euro] 

• Sonstige betriebliche Aufwendungen [in Euro] 
• davon Konzessionsabgaben [in Euro] 
• davon Aufwendungen für Netzkauf [in Euro] 
• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen [in Euro] 
• Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [in Euro] 
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen [in Euro] 
• Sonstige betriebliche Erträge [in Euro] 
• davon Subventionen und Fördermittel [in Euro] 
• davon Erträge aus Netzverkauf [in Euro] 

Bilanzpositionen: 
• Eigenkapital [in Euro] 
• davon gezeichnetes Kapital [in Euro] 
• davon Kapitalrücklage [in Euto] 
• davon Gewinnrücklagen [in Euro] 
• davon Gewinnvortrag/ Verlustvortrag [in Euro] 
• davon Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag [in Euro] 
• Rückstellungen [in Euro] 
• Verbindlichkeiten [in Euro] 
• Rechnungsabgrenzungsposten [in Euro] 
• Passive latente Steuern [in Euro] 
• Verzinsliches Fremdkapital (Summe des unter den vorangehenden 

zehn Positionen enthaltenen verzinslichen Fremdkapitals) [in Euro] 

Umlagesachverhalte: 
• Für ÜNB: Aufwand für Zahlungen bzw. Zahlungsverpflichtungen an 

EEG-Anlagenbetreiber, Direktvermarkter und VNB im Netzgebiet [in Euro] 
• Für VNB: Aufwand für Zahlungen bzw. Zahlungsverpflichtungen an 

EEG-Anlagenbetreiber im Netzgebiet [in Euro] 
• Ertrag aus Erstattungen der ÜNB an den Netzbetrieb für Auszahlungen 

an EEG-Anlagenbetreiber im Netzgebiet [in Euro] 
• Für ÜNB: EEG-Umlageertrag aus Erhebung der EEG-Umlage von 

Letztverbrauchern durch den Netzbetrieb, aus Weiterleitung der 
EEG-Umlage durch StromlieferantenNNB an die ÜNB, Vermarktung 
der einspeisevergüteten EEG-Strommengen [in Euro] 

• Für VNB: EEG-Umlageertrag (Erhebung der EEG-Umlage von· 
Letztverbrauchern durch den Netzbetrieb, gilt insb. für die Erhebung 
der EEG-Umlage von Letztverbrauchern auf Eigenverbrauch 
(Selbstverbrauch der Anlagenbetreiber) [in Euro] 

• EEG-Umlageaufwand (Weiterleitung der erhobenen EEG-Umlage an ÜNB) [in Euro] 
• § 19 StromNEV-Umlageertrag (Erhebung der§ 19 StromNEV-Umlage 

durch den Netzbetrieb) [in Euro] 
• § 19 StromNEV-Umlageaufwand (Weiterleitung der erhobenen 

§ 19 StromNEV-Umlage an den Übertragungsnetzbetreiber) [in Euro] 
• § 19 StromNEV-Aufwand (Aufwand, bspw. bei Forderungsausfall 

aufgrund von Insolvenz, aus an privilegierte Netzkunden im Netzgebiet 
gewährten Reduzierungen) [in Euro] 

• § 19 StromNEV"'."Umlageertrag (Ertrag aus Erstattungen der ÜNB an 
den Netzbetrieb für an privilegierte Netzkunden im Netzgebiet gewährte 
Reduzierung) [in Euro] 

• KWKG-Umlageaufwand (Aufwand ~us Auszahlungen an KWK-Anlagenbetreiber 
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im Netzgebiet) [in Euro] 
• KVVKG-Umlageertrag (Ertrag aus Erstattungen der ÜNB an den Netzbetrieb 

für Auszahlungen an KWK-Anlagenbetreiber im Netzgebiet) [in Euro] 
• KWKG-Umlageaufwand (Weiterleitung der erhobenen KWKG-Umlage an 

den Übertragungsnetzbetreiber) [in Euro] 
• KWKG-Umlageertrag (Erhebung der KWKG-Umlage durch den Netzbetrieb) [in Euro] 
• Offshore-Netzumlageaufwand (Aufwand aus Auszahlungen an Offshore-Netzbetreiber) 

[in Euro] 
• Offshore-Netzumlageertrag (Ertrag aus Erstattungen der ÜNB an den 

Netzbetrieb für Auszahlungen an Offshore-Netzbetreiber) [in Euro] -
• Offshore-Netzumlageaufwand (Weiterleitung der erhobenen Offshore-Netzumlage 

an den Übertragungsnetzbetreiber) [in Euro] 
• Offshore-Netzumlageertrag (Erhebung der Offshore-Netzumlage durch den Netzbetrieb) 

[in Euro] 
• AbLaV-Umlageaufwand (Aufwand aus Auszahlungen an Empfangsberechtigte 

gern. AbLaV im Netzgebiet) [in Euro] 
• AbLaV-Umlageertrag (Ertrag aus Erstattungen der ÜNB an den Netzbetrieb 

für Auszahlungen an Empfangsberechtigte gern. AblaV im Netzgebiet) [in Euro] 
• AbLaV-Umlageaufwand (Weiterleitung der erhobenen AblaV-Umlage an den 

Übertragungsnetzbetreiber) [in Euro] 
• AbLaV-Umlageertrag (Erhebung der AbLaV-Umlage durch den Netzbetrieb) [in Euro] 

Es wurden sämtliche in Betrieb befindliche Anlagengüter erfasst, welche sich im Eigentum 
des Netzbetreibers befinden, zudem auch Anlagengüter aus einem Pachtverhältnis. Bereits 
abgeschriebene, aber noch in Betrieb befindliche Anlagengüter waren ebenfalls Bestandteil 
der Datenabfrage. Insgesamt wurde der Bestand des Sachanlagevermögens aller folgenden 
Anlagengruppen für die Jahre 2006 bis 2022 abgefragt (siehe Anlage 1; Tabellenblatt „Aus­
füllhilfe") : 

• Grundstücke 
• Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen (ohne Grundstücke) 
• Betriebsgebäude 
• Verwaltungsgebäude 
• Gleisanlagen, Eisenbahnwagen 
• Geschäftsausstattung ( ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittlungseinrichtungen 
• Werkzeuge/Geräte 
• Lagereinrichtung 
• Hardware 
• Software 
• Leichtfahrzeuge 
• Schwerfahrzeuge 
• Freileitungen Mittelspannungsnetz 
• 380/220/110/30/10 kV-Stationen 
• Freileitung 110 - 380 kV 
• Kabel 220 kV 
• Kabel 110 kV 
• Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 
• Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, 

Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen sowie Rundsteueran·lagen 
einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

• Sonstiges 
• Mittelspannungsnetz - Kabel 
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• Niederspannungsnetz - Kabel 1 kV 
• Niederspannungsnetz - Freileitungen 1 kV 
• Hauptverteilstationen 
• Ortsnetzstationen 
• Kundenstationen 
• Stationsgebäude 
• Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
• Ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, 

Außenbeleuchtung in Umspann- und Schaltanlagen 
• Schalteinrichtungen 
• Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, 

Strom- und Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen · 
• Abnehmeranschlüsse - Kabel 
• Abnehmeranschlüsse - Freileitungen 
• Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
• Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
• Telefonleitungen · 

• Fahrbare Stromaggregate 
• Moderne Messeinrichtungen 
• Smart-Meter-Gateway 

b) Datenplausibilisierung 

Die Beschlusskammer hat bis zum Dezember 2022 insgesamt 848 Netzbetreiber ange­
schrieben und auf ihre Verpflichtung zur Datenübermittlung zum Zwecke der Ermittlung des 
generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen 
für die vierte Regulierungsperiode gemäß § 9 Abs. 3 ARegV auf Grundlage der Festlegung 
vom 16.09.2022 (BK4-22-084) hingewiesen. Bis zur finalen Berechnung haben 845 Netzbe­
treiber einen vollständig ausgefüllten Erhebungsbogen übermittelt. Drei der angeschriebenen 
Netzbetreiber haben keinen Erhebungsbogen übermittelt. Die daraufhin seitens der Be­
schlusskammer erfolgte Überprüfung hat ergeben, dass von diesen einer ein geschlossenes 
Verteilernetz gemäß § 110 EnWG und einer eine Kundenanlage betreibt und sie deshalb 
nicht zur Datenlieferung verpflichtet sind. Der dritte ist nach nochmaliger Prüfung als .schwei­
zer Netzbetreiber mit ei.ner Minderheit deutscher Kunden zu qualifizieren und entfällt deshalb 

· aus der Betrachtung'. 

Die von den 845 verpflichteten Unternehmen erhobenen Daten wurden sodann auf ihre 
Plausibilität hin überprüft. Es erfolgte zunächst . eine systematische Überprüfung der Voll­
ständigkeit der Datenlieferung. Hierbei ging es darum, ob der jeweilige Datensatz Lücken 
aufwies. So wurde überprüft, ob in den einzelnen Betrachtungsjahren überhaupt keine GuV­
und Bilanz-Daten vorhanden waren, ob weder in der Position „Sachanlagevermögen­
Netzbetreiber" noch in der Position „Sachanlagevermögen-Verpächter" Werte ausgewiesen 
wurden, oder ob die Positionen „Personal" und ,,tatsächlich geleistete Arbeitsstunden" nicht 
befüllt wurden. Wenn das der Fall war, wurde .ein entsprechendes Nachforderungsschreiben 
an die betroffenen Unternehmen versendet, das Ergebnis der Überprüfung mitgeteilt sowie 
das Unternehmen aufgefordert, die fehlenden Angaben nachzuholen. 

Neben der Vollständigkeitsprüfung erfolgte eine individuelle Plausibilitätsprüfung. Im Bereich 
der Gewinn- und Verlustrechnung und des Sachanlagevermögens erfolgte auch eine Über­
prüfung der Daten für c;lie Jahre 2006 bis .2017 anhand von Vergleichsdaten aus der Daten­
erhebung für die Bestimmung des Xgen der dritten Regulierungsperiode (BK4-17-094 ). Die 
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Netzbetreiber wurden aufgefordert, ermittelte Abweichungen zu erläutern und gegebenen­
falls Bögen mit korrigierten Werten neu zu übermitteln. Strukturelle Abweichungen zwischen 
den Abfragen 2018 und 2022 wurden dabei berücksichtigt. Zudem sind Netzübergänge und 
vergleichbare Fragestellungen explizit in der Plausibilisierungsprüfung abgefragt worden, um 
sicherzustellen, dass es nicht zu einer Doppelerfassung einzelner Jahre kommt. 

Zum anderen erfolgte die Überprüfung der übermittelten Daten durch Plausibilisierung an­
hand interner und externer zur Verfügung stehender Vergleichsdaten wie Jahres­
/Spartenabschlüsse im Bundesanzeiger, Datenabfragen zum Monitoringbericht und den Effi­
zienzvergleichen sowie der Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1 ARegV. Darüber hinaus wurde 
insbesondere hinsichtlich der Daten der Jahre 2018 bis 2022, die im Rahmen des Verfah­
rens BK4-22-084 erstmals erhoben wurden, die Entwicklung der Werte im Zeitverlauf be­
trachtet. Bei deutlichen Abweichungen zu den Vor- und/oder Folgejahren wurden'die Netzbe­
treiber aufgefordert, diese· ,,Ausreißer" zu erläutern und gegebenenfalls Bögen mit korrigier­
ten Werten neu zu übermitteln, Zudem wurden die übermittelten Daten auf sonstige unplau­
sible oder fehlende Werte überprüft, beispielsweise Abweichungen zwischen Umsatz und 
Aufwendungen aus Konzessionsabgaben, fehlende Werte für vorgelagerte Netze oder Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe, fehlende Werte beim Personal bzw. Personalaufwand, Anstieg der 
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten gegenüber den Vorjahren, Diskrepanzen 
zwischen der Position „Verpächter_Anlagevermögen" und insoweit fehlenden OuV-Werten 
für die Position „AufWendungen für überlassene Netzinfrastruktur". 

In einem Konsultationsbeitrag wurde auf negative Anschaffungs- und Herstellungskosten in 
einer Anlagengruppe für ein Anschaffuhgsjahr und die Geschäftsjahre 2017 bis 2022 hinge­
wiesen. Grundsätzlich können Anschaffungs- und Hers_tellungskosten in- Ausnahmefällen 
negativ sein, beispielsweise wenn Zuschüsse mit einer Nettodarstellung abgebildet werden. 
Im konkreten Fall traf dies jedoch nicht zu, wie sich aus Nachfrage_n bei zwei Netzbetreibern 
ergab, die diese Daten eingereicht hatten. Stattdessen handelte es sich um Fehleintragun-
gen, die im Nachgang der Konsultation l:>erichtigt werden konnten. · 

Die weiteren angeführten Auffälligkeiten in den Daten des Sachanlagevermögens sind ge­
meldete Werte für Anlagen, deren Anschaffungsjahr in Zukunft des jeweilig abgefragten Ge­
schäftsjahres liegt, so wie positive Eintragungen für Anlagen des Messstellenbetriebs. Erste­
re Auffälligkeit kann in bestimmten Ausnahmefällen plausibel sein, nämlich wenn eine Anla­
ge bereits vor ihrer handelsrechtlichen Aktivierung genutzt wurde. Der zweiten Auffälligkeit 
ist die Beschlusskammer durch Bereinigung des Sachanlagevermögens um die beiden An­
lagengruppen „Moderne Messeinrichtungen" und „Smart-Meter-Gateway" begegnet. Diese 
Auffälligkeiten sind allerdings in der Größe ihrer Wirkung auf das Törnqvist-Ergebnis gänzlich 
unbedeutend. 

Die Eintragungen im Zusammenhang mit Umlagesachverhalten wurden in besonderem Um­
fang überprüft. Beispielsweise erfolgte ein Abgleich der Umlageerträge mit zeitlich verbun­
denen Umlageaufwendungen. Die Position „Umsatz ohne Umsatzsteuer, Stromsteuer, ge­
setzliche Umlagen" konnte mithilfe der Angaben zu Umsatz aus Konzessionsabgaben und 
zu Umlageerträgen plausibilisiert werden. 

So hat die Beschlusskammer geprüft, ob die im Erhebungsbogen unter G. angegebenen 
Erträge aus Umlagesachverhalten in Summe niedriger oder gletch dem unter Position B.1.1 
angegebenen Betrag sind. Die Position G.2.4 (§ 19 StromNEV-Ertrag aus Erstattungen der 
ÜNB für an privilegierte Netzkunden gewährte Reduzierung) wurde bei· dem Abgleich nicht 
berücksichtigt, da sie (wie auch in der Ausfüllhilfe beschrieben) nicht aus der Position B.1.1 
herausgerechnet wird. Verlief dieser Test negativ, so wurden Datenkorrekturen bzw. Erläute­
rungen angefordert. Die Umlagesachverhalte (mit Ausnahme der Position G.2.4) waren 
schließlich aus der Position B.1.3 auf dem Tabellenblatt „Datenabfrage" herauszurechnen. 



- 21 -

Im Rahmen der Konsultation wurde angeführt, dass der Zusammenhang zwischen den Um­
sätzen, bereinigten Umsätzen und Umlagen nicht verifiziert werden könne, da die Position 
B.1.1 in vielen Erhebungsbögen größer als die Summe der Umlagesachverhalte (mit Aus­
nahme der Position G.2.4) sei. 

Die geäußerte Kritik verfängt schon allein deswegen nicht, da die Position B.1.1. zusätzlich 
zu den Umlagesachverhalten auch die Umsatz- und Stromsteuer_enthalten kann. Deswegen 
kann die Position B.1.1 auch größer als die Summe der genannten Umlagesachverhalte 
sein. Darüber hinaus war dies auch lediglich ein Prüfschritt bei der umfangreichen Plausibili­
sierung der Netzbetreibererlöse. So wurde auch die interne Konsistenz der Daten geprüft. 
Beispielsweise wurde analysiert, ob die Position B.1.3 der Differenz der Positionen B.1 und 
B.1.1 entspricht. 

Weiterhin ist es sachgerecht, die Position G.2.4 nicht aus der Position B.1.3 herauszurech­
nen. Denn die Erstattungen der Übertragungsnetzbetreiber an den Verteilernetzbetreiber für 
an privilegierte Netzkunden in dessen Netzgebiet gewährte Reduzierung dienen der De­
ckung der Netzkosten und fallen nicht unter die Umlagen im eigentlichen Sinne. Ein Heraus­
rechnen dieser Position würde somit den Umsatz unsachgerecht verringern. 

Für die Erstattungen aus der§ 19-StromNEV-Umlage wurden von den jeweiligen Netzbetrei­
bern Bestätigungen der korrekten Behandlung angefordert, um zu vermeiden, dass diese 
Erlöse in der Position „Umsatz ohne Umsatzsteuer, Stromsteuer, ges~tzliche Umlagen" un­
berücksichtigt bleiben. 

Ebenfalls achtete die Beschlusskammer darauf, dass die Netzbetreiber die Umlagesachver­
halte auch auf der Aufwandsseite wie vorgegeben herausgerechnet haben. Hierfür verglich 
sie die Position C.1 „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe" mit der Position B.1.3 
„Umsatz ohne Umsatzsteuer, Stromsteuer, gesetzliche Umlagen". Beide Positionen waren 
um Umlagesachverhalte zu bereinigen. Bei auffällig hohen Aufwendungen wurde eine Erläu­
terung oder Korrektur nachgefordert. 

Außerdem wurden von allen Netzbetreibern Bestätigungen angefordert, dass sie die Effekte 
des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) in ihren Datenmeldungen nicht eigen­
mächtig korrigiert haben und so das tatsächliche Bilanzbild in die Erhebung Eingang fand. 

Letztendlich oblag es jedoch den Netzbetreibern, korrekte und belastbare Werte im Rahmen 
der Datenerhebung einzureichen. Die Beschlusskammer ist nicht dazu verpflichtet, alle von 
den Netzbetreibern übermittelt~n Daten bis ins letzte Detail zu überprüfen.24 Sie darf davon 
ausgehen, dass die zur Datenlieferung verpflichteten Netzbetreiber nicht vorsätzlich unzu­
treffende Angaben vornehmen und dass sich versehentlich. unzutreffende Einzelangaben 
unter Berücksichtigung_ des Umfangs der Daten nicht in nennenswertem Umfang auf das 
ermittelte Ergebnis auswirken.25 Die Plausibilisierung durch die Beschlusskammer hatte 
demnach zum Ziel, offensichtlich unplausible Eintragungen zu identifizieren und zu korrigie­
ren. 

Es konnten bis zur Festlegung im Ergebnis 821 von 845 Datensätzen als plausibel, endgültig 
(testierter Jahresabschluss) und vollständig eingestuft werden. Dies stellt in Bezug auf die 
Unternehmensanzahl einen Anteil von 97 % dar und in Bezug auf die Umsatzerlöse eine 
Marktabdeckung in Höhe von 98 %. Es wird also nahezu der gesamte deutsche Stromnetz-

24 Vgl. BGH, Beschluss vom 21.01.2014, Az. EnVR 12/12, Rn. 84, Juris. 

25 Vgl. BGH, Beschluss vom·21.01.2014, Az. EnVR 12/12, Rn. 41; Juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
17.02.2016, Az. Vl-3 Kart 245/12 [V], Rn. 41, Juris. 
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bereich abgedeckt. Die Beschlusskammer hat sämtliche Ergänzungen und Korrekturen der 
Netzbetreiber, die bis zum Zeitpunkt der finalen Berechnung vorlagen, berücksichtigt. Wäh­
rend der Konsultation bemühte sich die Beschlusskammer weiterhin, die bei einigen Netzbe­
treibern noch fehlenden finalen Daten einzuholen. Einigen kleineren Netzbetreibern liegen 
für das Geschäftsjahr 2022 zum Zeitpunkt der Festlegung jedoch weiterhin keine testierten 
Jahresabschlüsse vor. Für die Konsultation wurden insoweit vorläufige Daten mit in die Be­
rechnung einbezogen. Für die Festlegung wurden Einreichungen mit vorläufigen Daten oder 
Plandaten des Jahr.es 2022 im Sinne einer möglichst belastbaren und validen Datengrundla­
ge nicht mehr berücksichtigt, ·auch wenn dies bedeutet, dass letztlich weniger Datensätze in 
die Berechnung eingehen. Die in die Berechnung des Xgen eingeflossenen Daten der Ge­
winn- und Verlustrechnung sowie die Daten des Anlagevermögens können der Anlage 1 
(Tabellenblatt „00_GuV" sowie „00_SAV") entnommen werden. , 

Im Rahmen der Stellungnahmen wurde in Bezug auf die erhobenen Daten der Gewinn- und 
Verlustrechnung; die aus Sicht der Beschlusskammer die tatsächlichen Gegebenheiten wi­
derspiegeln, teilweise gefordert, dass insoweit seitens der Beschlusskammer Anpassungen 
im Hinblick auf Sondersachverhalte vorgeno"mmen werden sollten. So seien Forderungen 
gegen die Regulierungskonten mit Neueinführung des § 21 b EnWG in den. Umsätzen des 
Jahres 2022 enthalten, müssten aber herausgerechnet werden. Es wären auch .Forderungen 
aus früheren Jahren periodenfremd in den 2022er-Daten enthalten. Außerdem sei nur die 
Bildung, nicht aber die Auflösung dieser Ansprüche vom Stützintervali abgedeckt. Die Erfas'" 
sung in den Umsatzerlösen und die Auswirkung auf die Netzentgelte fielen auseinander. 

Die geforderte Anpassung von Daten, die auf testierten Jahresabschlüssen basieren und als 
plausibel eingestuft worden sind, wären der Beschlusskammer jedoch nicht möglich gewe­
sen, weil sich nur Teile bestimmter Positionen verlagert haben, deren Umfang der Be­
schlusskammer in diesem Detailgrad nicht bekannt waren und sogar so eindeutig nicht hät:­
ten ermittelt werden können. Insoweit hätte jedwede pauschalisierende Anpassung durch die 
Beschlusskammer zu einer Verzerrung der Abbildung der Veränderungen und Entwicklun­
gen der Gegebenheiten in der Gesamtbranche geführt. Es ist auch deswegen sachgerecht, 
von einer Bereinigung der testierten und plausibilisierten Unternehmensdaten der Netzbe­
treiber abzusehen, weil andernfalls weitergehende Sondereffekte ebenso einer nachträgli­
chen Korrektur durch die Beschlusskammer bedurft hätten. Das Ziel ist es jedoch im Rah­
men des Törnqvist-lndex, die tatsächliche Welt der Netzbetreiber realitätsgenau abzubilden, 
während die Ausgestaltung des Malmquist-lndex auf der kalkulatorischen Welt fußt. Jedwe­
de Korrektur der testierten und plausibilisierten Daten würde dieses Ziel unterminieren. 

Eine Sonderkonstellation, die eine abweichende Handhabung erforderlich macht, bildet je­
doch der Umgang mit Offshore-Kosten der anbindungsverpflichteten Übertragungsnetzbe­
treiber. Seit dem Jahr 2019 sind Übertragungsnetzbetreiber nach § 17f Abs. 5 EnWG a.F. 
(nunmehr§ 17f Abs. 1 EnWG i.V.m. § 12 Energiefinanzierungsgesetz) berechtigt, die Kosten 
für geleistete Entschädigungszahlungen und für die Errichtung und den Betrieb der Offshore­
Anbindungsleitungen als Aufschlag auf die Netzentgelte (,,Offshore-Netzumlage") gegenüber 
Letztverbrauchern geltend zu machen. Damit fließen seit dem Jahr 2019 auch die Kosten 
der Offshore-Netzanbindung separiert in eine eigene Umlage ein und werden nicht mehr 
über die Netz.entgelte refinanziert. Diese Kosten sind also nicht mehr Bestandteil der Netz­
entgelte, wodurch die Netzentgelte im Betrachtungszeitraum entlastet wurden. Dadurch fin­
det der Produktivitätsfaktor auch auf die Offshore-Kosten keine Anwendung mehr. Deshalb 
ist es aus Sicht der Beschlusskammer für die Festlegung des Xgen für die vierte Regulie­
rungsperiode sachgerecht, die Offshore-Kosten herauszurechnen. 

Die anbindungsverpflichteten Übertragungsnetzbetreiber setzen die Anbindung von Offsho­
re-Windparks in ihren Gesellschaftsstrukturen unterschiedlich um. Während in einem Fall 
eine einzige eigenständige Tochtergesellschaft sämtliche Offshore-Aktivitäten bündelt, sind 
die Offshore-Aktivitäten bei einem anderen Übertragungsnetzbetreiber sowohl durch eigen-
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ständige Beteiligungsgesellschaften als auch durch eine durch Pachtvertrag sehr eng ver­
bundene Schwestergesellschaft organisiert. 

Zur Herausrechnung der Offshore-Kosten aus den der Entscheidung zugrund_eliegenden 
Kosten wurden die Angaben der Offshore-Gesellschaften unter Berücksichtigung dieser 
Strukturen vollständig aUs dem Datensatz eliminiert. Dieses Vorgehen ist aus Sicht der Be­
schlusskammer zur Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse sachgerecht und führt 
im Ergebnis zu einem für die Netzbetreiber günstigeren Törnqvist-Wert. 

In der Konsultation wurde vorgetragen, dass der Törnqvist-Wert nur für Verteilernetzbetreiber 
bestimmt werden müsse. Ohne Übertragungsnetzbetreiber betrage der Törnqvist-Xgen 
0,52 %. Verteilernetzbetreiber dürften aber nicht durch eine kleine Gruppe atypischer Netz­
betreiber, die Übertragungsnetzbetreiber, schlechter gestellt werden. Dieser Argumentation 
kann aus mehreren Gründen nicht gefolgt werden. Zunächst ist bereits die Ermittlung des in 
der Konsultation vorgetragenen Wertes nicht belastbar. Der von den Konsultationsteilneh­
mern berechnete Törnqvist-Wert von 0,52 % ergibt sich bei Ausschluss der vier Übertra­
gungsnetzbetreiber aus den erhobenen und für die Konsultation veröffentlichten Daten. Die­
se Berechnung ist aber für die Bestimmung eines Törnqvist-Ergebnisses nur basierend auf 
den Daten der Verteilernetzbetreiber fehlerhaft. Konsequenterweise müssteri auch die Defla­
toren um Effekte der Übertragungsnetzbetreiber bereinigt werden, was nicht erfolgt ist. Zu­
dem wurde in dieser Betrachtung das Höchstspannungsgeschäft eines Verteilernetzbetrei­
bers vernachlässigt, welches für einen reinen Verteilernetzbetreiber-Törnqvist ebenfalls aus­
geschlossen werden müsste. Selbst wenn ein belastbarer Törnqvist-Wert nur für Verteiler­
netzbetreiber vorläge, so ist die Einstufung der Übertragungsnetzbetreiber als „kleine Gruppe 
von atypischen Netzbetreibern" fernliegend. Mit der Törnqvist-Methode soll die Entwicklung 
der gesamten Netzbetreiberbranche lückenlos abgebildet werden. Eine Nichtberücksichti­
gung der Übertragungsrietzbetreiber ist vor diesem Hintergrund nicht sachgerecht. Denn ihr 
Anteil an der Position „Umsatz ohne Umlagen" macht in den Jahren 2018 bis 2022 durch­
schnittlich 31 '% aus. Allgemein kann sich, anders als bei einer Stichprobe, in einer Ge­
samterhebung die Repräsentativität nur verschlechtern, wenn Gruppen von Netzbetreibern 
ausgeschlossen werden. Speziellen Sonderkonstellationen wie der Behandlung .der Offsho­
re-Kosten hat die Beschlusskammer wie oben dargestellt Rechnung getragen. 

c) Weitere Datenquellen 

Bei der Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors mit Hilfe des Törnqvist­
Mengenindexes wurden neben den beschriebenen Daten zudem folgende Daten verwendet: · 

• Netzentgelte Strom inkl. Messung, Abrechnung, Messstelleribetrieb (BNetzA und BKartA) 

• Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren, Deutschland (BMWK) 

• Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Sonderpositionen (Destatis) 

• Erzeugerpreisindizes gewerblicher Produkte, 9-Steller (Destatis) 

• Arbeitskostenindizes (Destatis) 

• Erzeugerpreisindizes für Dienstleistungen (Destatis) 

• Verbraucherpreisindex (Destatis) 

• Index der Großhandelsverkaufspreise (Destatis) 

• Durchschnittshebesätze der Realsteuern, Gewerbesteuer (Destatis) 
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• Umlaufsrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen / Anleihen der öffentlichen 
Hand (Bundesbank) 

• Umlaufsrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen / Anleihen von Unternehmen 
(Bundesbank) 

• Umlaufsrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen / Hypothekenpfandbriefe 
(Bundesbank) 

• Indexreihen nach§ 6a StromNEV 

• Eigenkapitalzinssätze für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen (§ 7 StromNEV 
und Bundesnetzagentur) 

• Angaben zu den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen aus der Kostenprüfung für die 
vierte Regulierungsperiode (Bundesnetzagentur) 

Nachfolgend wird beschrieben, in welche Einzelrechnungen einerseits die abgefragten Daten 
sowie die aufgeführten exte~nen Daten andererseits eingeflossen sind. 

d) Residualbetrachtung 

Gemäß § 9 Abs. 3 ARegV hat die Bundesnetzagentur ab der dritten Regulierungsperiode 
den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor jeweils vor Beginn der Regulierungsperiode 
nach Maßgabe von Methoden, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen, zu ermitteln. 
Dabei wird · der generelle sektorale Produktivitätsfaktor gemäß § 9 Abs. 1 ARegV aus der 
Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätsfortschritt und der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung von der 
netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. Wie bei der Ermittlung des generel­
len sektoralen Produktivitätsfaktors für Gas- und Elektrizitätsversorgungsnetzbetreiber für die 
dritte Regulierungsperiode wendet die Beschlusskammer bei der Ermittlung der gesamtwirt­
schaftlichen Bestandteile des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors eine sog. Residual­
betrachtung an und hält an den in den bisherigen Verfahren angestellten und höchstrichter­
lich bestätigten Erwägungen fest. Nach Auffass·ung der Beschlusskammer ist die individuelle 
Ermittlung der Einzelbestandteile des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, aus deren 
Differenzen der generelle. sektorale Produktivitätsfaktor anschließend ermittelt wird, nicht 
zwingend geboten. Im Gegenteil spricht die Problematik, dass -es keinen einheitlichen Ein­
standspreisfaktor für die Gesamtwirtschaft gibt, sogar gegen diese Vorgehensweise - und 
somit für die residuale Ermittlung der gesamtwirtschaftlichen Bestandteile. 

Der Verordnungsgeber hat der Regulierungsbehörde hinsichtlich der für die Ermittlung des 
generellen sektoralen Produktivitätsfaktors anzuwendenden Methoden einen· Beurteilungs­
spielraum eingeräumt, welchen der Bundesgerichtshof in seinen Entscheidungen zum gene­
rellen sekto_ralen Produktivitätsfaktor wiederholt bestätigt hat.26 Die methodische Vorgehens­
weise ist weder durch Gesetz noch durch Verordnung in § 9 Abs. 1 und 3 ARegV in allen 
Details punktgenau vorgegeben. 

26 Vgl. (u.a.) BGH, Beschlüsse vom 03.03.2020, EnVR 26/18 Rn. 37; 26.10.2021, EnVR 17/20, Rn. 20 und 
27.06.2023, EnVR 30/22 Rn. 18, Juris; Beschluss vom 30.01.2024, EnVR 32/22, Rn. 11 ff., Juris. 
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Aus Sicht der Beschlusskammer ist die Residualbetrachtung von dem - insoweit offenen -
Wortlaut des § 9 Abs. 1 ARegV gedeckt. Nach Einschätzung der Beschlusskammer ist nicht 
ersichtlich, dass der Wortlaut von § 9 Abs. 1 ARegV zwingend vorgibt, dass die einzelnen 
Komponenten für die Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors individuell zu 
berechnen seien und aus diesen beiden Differenzen schließlich der generelle sektorale Pro­
duktivitätsfaktor abzuleiten wäre. Denn für die Begründung eines in methodischer Hinsicht 
zwingenden Charakters einer Vorschrift ist der Detailgrad einer Vorschrift entscheidend. Nur 
mit einem hohen Detailgrad lässt sich für den Verordnungsgeber sicherstellen, dass im 
Rahmen der Rechtsanwendung möglichst wenige Abweichungen erfolgen. Vorliegend je­
doch schweigt der Wortlaut des § 9 Abs. 1 ARegV zu derartigen Details. 

Der Verordnungsgeber benennt lediglich die Komponenten, die nach seiner Einschätzung im 
Verhältnis zueinander untersucht werden müssen, um unter anderem zu ermitteln, ob in der 
Netzwirtschaft Produktivitätssteigerungen ebenso nachvollzogen werden, wie dies in der 
wettbewerblich organisierten Gesamtwirtschaft der Fall ist - oder ob insoweit ein regulie­
rungsbedürftiger Unterschied besteht. Dementsprechend hat der generelle sektorale Produk­
tivitätsfaktor in der Erlösobergrenzenformel widerzuspiegeln , inwieweit sich im Verhältnis 
zwischen Netzwirtschaft und Gesamtwirtschaft die Produktivitätsentwicklung und, die Ein­
standspreisentwicklung voneinander für die Dauer der Regulierungsperiode unterscheiden 
werden. In der Sache drückt dies aus, inwiefern bei der Anpassung der Erlösobergrenze an 
die allgemeine Geldwertentwicklung durch den VPI ein Korrekturbedarf besteht. 

§ 9 Abs. 3 S. 1 und 2 ARegV gibt diesbezüglich nur vor, dass der generelle sektorale Pro­
duktivitätsfaktor unter Einbeziehung der Daten von Netzbetreibern aus dem gesamten Bun­
desgebiet für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren zu ermitteln ist. In methodischer 
Hinsicht verlangt der Verordnungsgeber, dass nur solche Methoden angewendet werden, die 
dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt. 

Die Residualmethode entspricht dem Stand der Wissenschaft. Bei Anwendung der Residu­
almethode werden im Hinblick auf die beiden gesamtwirtschaftlichen Komponenten im Rah­
men der Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors dem Grunde nach - wie 
bei der Differenzmethode - alle vier vorgegebenen Komponenten tatsächlich verwendet. 

Auf dieser Grundlage wird sich lediglich eines anerkannten volkswirtschaftlichen Zusam­
menhangs zwischen gesamtwirtschaftlicher Produktivitätsentwicklung und Einstandspreis­
entwicklung bedient, so dass sich die beschriebene Vorgehensweise in methodischer Hin­
sicht. in einer Umstellung der ursprünglichen Formel mittels Äquivalenzumfom:iungen er­
schöpft. So drückt die allgemeine Inflationsrate bei einer wettbewerblich organisierten 
Volkswirtschaft die Differenz zwischen der Wachstumsrate der lnputpreise der Gesamtwirt­
schaft und der Rate des gesamtwirtschaftlichen technologischen Fortschritts aus. Diese zu­
sammenhänge können vorliegend genutzt w~rden, um die Änderung der gesamtwirtschaftli­
chen lnputpreise residu~I aus der Inflationsrate und dem allgemeinen Produktivitätsfortschritt 
(gemessen als Änderung der totalen Faktorproduktivität der Gesamtwirtschaft) abzuleite·n. 

Der im Rahmen dieser residualen Betrachtungsweise verwendete Verbraucherpreisindex 
(VPI) ist ein seit langem installierter und weltweit anerkannter Index, der vom Statistischen 
Bundesamt regelmäßig veröffentlicht wird. 27 Ein entsprechender deutschlandweiter lnput­
preisindex, der alle relevanten lnputfaktoren umfasst und somit für die Einzelermittlung der in 
§ 9 Abs. 1 ARegV. benannte gesamtwirtschaftliche Einstandspreisentwicklung zu ermitteln 
wäre, existiert hingegen nicht. 

27 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 44 f. 
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So umfasst der Erzeugerpreisindex für gewerbliche Produkte zwar die Preisentwicklungen 
von Rohstoffen und Industrieerzeugnissen, die in Deutschland hergestellt und im Inland ver­
kauft werden. Nicht enthalten sind aber z.B. die Löhne, die in nachgelagerten Wertschöp­
fungsstufen gezahlt werden. Etwas vereinfachend gesprochen: Während der Endkunde am 
Ende der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfungskette steht und somit alle Output-Preise 
von Zwischenprodukten (zumindest teilweise) eingehen, gibt es kein entsprechendes Pen­
dant für den Anfang. 

Daher ist die Verwendung des Erzeugerpreisindexes in verwandten Studien auch sehr un­
einheitlich. Teilweise wird er als gesamtwirtschaftlicher lnputpreisindex angesehen, teilweise 
als Preis für Vorleistungen, um nur zwei Beispiele zu nennen.28 Die Residualbetrachtung 
umgeht diese Schwierigkeit, wodurch mögliche Fehlerquellen bei der Ermittlung des Xgen 
vermieden werden können. Insbesondere deshalb hält die Beschlusskammer die Residual­
methode für vorzugswürdig gegenüber der sog. Differenzmethode. 

Hinsichtlich der Anwendbarkeit der Residualmethode ist schließlich zu berücksichtigen, dass 
sie an die Prämisse anknüpft, dass die Gesamtwirtschaft als wettbewerblich organisiert an­
zusehen ist. Dies ist mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland der Fall. Hieran ändert 
sich im Ergebnis auch nichts dadurch, dass es in Deutschland Wirtschaftszweige gibt, die 
(teilweise) monopolistische Strukturen aufweisen. Denn die Bundesrepublik Deutschland 
wird grundsätzlich als wettbewerblich organisierte Volkswirtschaft angesehen, wobei sich 
deren wettbewerbliche Ausgestaltung im Hinblick auf .die Gesamtwirtschaft bereits aus dem 
europäischen und nationalen Rechtsrahmen ergibt. Selbst wenn teilweise noch natürliche 
Monopole existieren, wird durch die Regulierung gerade eine Wettbewerbsanalogie herge­
stellt. Überdies nehmen die betreffenden Wirtschaftsbereiche nur einen marginalen Anteil an 
der gesamten Wertschöpfung ein. Dementsprechend geht die Beschlusskammer davon aus, 
dass die Veränderungen der lnputpreise (auch tatsächlich) an die Kunden weitergegeben 
werden und daher die Residualmethode sachgerecht angewendet werden kann. 

Gegen die Anwendung der Residualmethode wurde im Rahmen der Festlegungen des Xgen 
für die dritte Regulierungsperiode seitens der Netzwirtschaft vorgebracht, dass diese nicht 
dem Stand der Wissenschaft entspreche und das Vorgehen der Beschlusskammer damit 
gegen § 9 Abs. 1 ARegV verstoße. Stattdessen sei ein sogenannter Differenzenansatz an­
zuwenden, der die beiden Bestandteile separat ermittele. Darüber hinaus wurde die Annah­
me vollkommener Konkurrenz für die deutsche Volkswirtschaft kritisiert. 

Das Oberlandesgericht Düsseldorf und der Bundesgerichtshof haben die Anwendung der 
Residualmethode nicht beanstandet.29 Vielmehr sei das Vorgehen der Beschlusskammer .mit 
§ 9 Abs. 1 und 3 S. 1 ARegV vereinbar und rekurriere auf wissenschaftlich anerkannte zu­
sammenhänge. Eine systematische Verzerrungswirkung sei nicht feststellbar. Im Zusam­
menhang mit dem von der Netzwirtsc-haft geforderten Differenzenansatz spricht der vom 
Oberlandesgericht Düsseldorf beauftragte Sachverständige von einer „vermeintlichen" Kom­
pensationswirkung in Hinblick auf mögliche Fehlerquellen. Da eine Überlegenheit des Diffe­
renzenansatzes nicht erkennbar sei, sieht der Bundesgerichtshof den Verzicht auf eine Plau­
sibilisierung der Ergebnisse der Residualmethode durch den Differenzenansatz als zulässig 
an. 

Obwohl die Residualmethode seitens der Gerichte uneingeschränkt bestätigt worden ist, hat 
die Beschlusskammer diese durch den von ihr beauftragten Gutachter insbesondere im Hin­
blick auf die zwei wesentlichen Kritikpunkte der Branche (nicht Stand der Wissenschaft, An­
nahme vollkommener Konkurrenz nicht sachgerecht für Deutschland) noch einmal kritisch 

28 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 44 f. 

29 Vgl. etwa BGH, Beschluss vom 26.01.2021, EnVR 7/20., Rn. 33 ff., Juris. 
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überprüfen lassen. Der Gutachter kommt nach Auswertung der wissenschaftlichen Literatur 
und der internationalen Regulierungspraxis zu dem Ergebnis, dass die Residualmethode 
weiterhin dem Stand der Wissenschaft entspricht. Eine Auswertung der wesentlichen Wett­
bewerbsindikatoren bestätigt zudem die hohe Wettbewerblichkeit der deutschen Volkswirt­
schaft.30 

Durch die beschriebene . Residualbetrachtung ist es somit möglich und aus Sicht der Be­
schlusskammer auch sachgerecht, den Xgen auf Grundlage der Entwicklung der Faktorpro-

. duktivität und der lnputpreise der Elektrizitätsnetzwirtschaft sowie aus den Veränderungsra­
ten des Verbraucherpreisindex zu ermitteln. 

e) Stützintervall 

Nach § 9 Abs. 3 S. 2 ARegV hat die Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfak­
tors unter Einbeziehung der Daten von Netzbetreibern aus dem gesamten Bundesgebiet für 
einen Zeitraum von mindestens vier Jahren zu erfolgen. Die Beschlusskammer ist weiterhin 
davon überzeugt, . dass bei der Ermittlung ein möglichst langer Zeitraum zugrunde gelegt 
werden sollte, um einmalige temporäre Effekte zu glätten und eine möglichst belastbare 
Prognosegrundlage für die zukünftige Entwicklung zu gewährleisten und wendet diese Me­
thode daher auch für die Bestimmung des Xgen Strom für die vierte Regulierungsperiode an. 

Mit der Festlegung zur Datenerhebung (BK4-22-084) hat die Beschlusskammer den· Erhe­
bungszeitraum auf einen Zeitraum von 17 Jahren (2006 bis 2022) erstreckt, wodurch sich 
insgesamt 16 Veränderungspunkte ergeben. 

Die so erhobenen Daten sind aus Sicht der Beschlusskammer nach der umfassenden Plau­
sibilisierung hinreichend belastbar, sodass die Berechnung des Xgen anhand des Törnqvist­
lndex auf diese Daten gestützt werden kann . Dieser Befund gilt auch für das Jahr 2006 als 
Startjahr. 

Die Beschlusskammer hat das Jahr 2006 als Startjahr für die Ermittlung des generellen sekt­
oralen Produktivitätsfaktors anhand der Törnqvist-Methode-gewählt. Diese Entscheidung fußt 
darauf, dass die Verpflichtung zur Erstellung eines separaten Tätigkeitsberichts gemäß § 10 
EnWG a.F. i.V.m. § 114 EnWG a.F. erst ab dem ersten vollständigen Geschäftsjahr nach 
Inkrafttreten des EnWG galt, so dass ein Jahresabschluss erstmalig für das Jahr 2006 von 

· allen Netzbetreibern anzufertigen war. 

In Konsultationsbeiträgen wurde - wie bereits bei der-Konsultation zur Festlegung des gene­
rellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die dritte Regulierungsperiode und den sich an­
schließenden Gerichtsverfahren - die Wahl des . Stützintervalls, insbesondere die Einbezie­
hung der Daten des Jahres 2006, kritisiert. Die Kritik bezieht sich zum einen auf die Qualität 
der Datengrundlage und zum anderen auf vermeintliche Verzerrungen durch regulatorische 
Effekte. 

Aus den Reihen _der Konsultationsteilnehmer wurde das im Stützintervall enthaltene Jahr 
2006 als auffällig bzw. sogar als nicht plausibel bezeichnet, da die Daten des Jahres 2006 
als erstes Jahr der Regulierung stark von denen der Folgejahre abweichen würden. 

In einigen Törnqvist-Positionen gäbe es deutliche Rückgänge von 2006 zu 2007, die nicht 
plausibel seien. Dies betreffe insbesondere die Werte der Positionen „geleistete Arbeitsstun­
den", ,,Anzahl Personal", ,,Personalaufwand" und .,Abschreibungen" und „durchschnittlicher 

30 Vgl. Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom unq Gas, WIK-Consult, 2023, S. 38 ff. 
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Stundenlohn". So ginge etwa der durchschnittliche Stundenlohn von 2006 zu 2007 um 20 % 
zurück. 

Die insoweit vorgetragene Kritik verfängt insgesamt weiterhin nicht. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass Aufwandspositionen und Personalkennzahlen von Jahr zu Jahr schwanken 
können. Wie zu erwarten wäre, verläuft die Entwicklung der Position „Anzahl Personal" von 
2006 zu 2007 parallel zur Position „geleistete Arbeitsstunden". Für beide Positionen ist ein 
Rückgang erkennbar. Auch der Personalaufwand ist deutlich zurückgegangen. Jedoch kann 
darin keine Unplausibilität festgestellt werden. Denn in diesem Zeitraum kam es vermehrt 
zunächst zur Gründung von sogenannten kleinen und anschließend wieder großen Netzge­
sellschaften. Aufgaben, die vor dem Jahr 2007 vom eigenen Personal des jeweiligen Netzbe­
treibers wahrgenommen wurden, wurden im Folgejahr vermehrt durch bei verbundenen Un­
ternehmen eingekaufte Dienstleistungen ersetzt. Die Entwicklung des durchschnittlichen 
Stundenlohns, der aus diesen Variablen berechnet wird, ist ebenfalls plausibel. Auch bei den 
Abschreibungen des Jahres 2006 kann - bei Vergleich zu den übrigen Jahren - keine Un­
plausibilitätfestgestellt werden. 

Es wurde zudem auf die Differenz der Position „Umsatz ohne Umlagen" des Jahres 2006 
zwischen der Törnqvist-Berechnung für die dritte Regulierungsperiode und der konsultierten 
Berechnung für die vierte Regulierungsperiode hingewiesen. Allerdings sind Differenzen in 
dieser Position nicht grundsätzlich ein Anzeichen für qualitative ·Mängel der erhobenen Da­
ten. Zunächst ist festzuhalten, dass dieser Vergleich auf dem Datenstand zu Beginn der 
Konsultation beruht. Nach Konsultationsbeginn konnten noch zusätzliche Ergänzungen im 
dreistelligen Millionenbereich eingepflegt werden. Hiervon unabhängig können die unter­
schiedlichefl Werte teilweise mit von den Netzbetreibern vorgenommenen Korrekturen erklärt 
werden, die im Ergebnis zu einer Verbesserung der Datengrundlage führen. Trotz eingehen­
der Plausibilitätsprüfung im Jahr 2018 haben verschiedene Netzbetreiber ihre Daten für die 
Jahre 2006 bis 2017 aus Anlass der Datenerhebung für die vierte Regulierungsperiode korri­
giert. Hierzu ein wertgewichtiges Beispiel. Ein sehr großer Verteilnetzbetreiber hat nach in­
tensiver Überprüfung festgestellt, dass die Schlüsselung eines seiner Vorgängerunterneh­
men zwischen einer Gesamtunternehmenssparte und dem Stromnetz nicht korrekt war. Da­
mit flossen zunächst die gesamten handelsrechtlichen Positionen dieses Teilnetzes in die 
Datenabgabe ein, was somit höhere Werte in der Ausgangsbasis 2006 bedingte. Diese Son­
derkonstellation zog ebenfalls Änderungen im dreistellige Millionenbereich nach sich. Insge­
samt sind die Abweichungen aber gemessen an der Gesamtgröße überschaubar, d.h. der 
ermittelte Festlegungswert bleibt robust gegenüber derartigen Nachschärfungen. 

Soweit sich die Konsultationsteilnehmer darauf berufen, dass die Datengrundlage durch re­
gulatorische Effekte, wie etwa den Beginn der Regulierung im Jahr 2006, den sog. Basis­
jahreffekt sowie die Mehrerlösabschöpfung verzerrt sei, ist diese· Kritik weiterhin zurückzu-

-. weisen. Die Beschlusskammer verkennt nicht, dass das Jahr 2006 den Beginn der Regulie­
rung markiert und zugleich mit Blick auf die Verteiler- und Übertragungsnetzbetreiber auch 
als Basisjahr der ersten Regulierungsperiode fungierte. Wie bereits ausgeführt, dient der 
generelle sektorale Produktivitätsfaktor dazu, •im Rahmen der Erlösobergrenzenformel den 
VPI hinsichtlich etwaiger Besonderheiten der Netzbranche zur Einstands- und Produktivi­
tätsentwicklung zu korrigieren. Es wäre daher mit der Funktion desXgen als Korrekturterm 
grundlegend unvereinbar, wenn die Daten der Netzbetreiber gerade von solchen Effekten 
bereinigt würden, die für äiese regulierten Unternehmen im Gegensatz zu Unternehmen, die 
im Wettbewerb stehen, typisch sind. Erst recht gilt dies für die Forderung nach dem vollstän­
digen Verzicht auf das Jahr 2006. 

Demnach liegt es in der Natur der Sache, dass regulatorische Entscheidungen und ihre 
Auswirkungen a~f die handelsrechtlichen Daten der Netzbetreiber bei der Ermittlung des 
generellen sektoralen Produktivitätsfaktors berücksichtigt werden, indem sie gerade nicht 
,,herausgerechnet" bzw. die entsprechenden Daten als -· im Vergleich über die Jahre - un­
plausibel eingestuft werden. Hierbei handelt es s_ich ebenso um exogene Faktoren wie etwa 
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eine höhere Stromnachfrage, die sich auf die entsprechende Netznutzung auswirken. Auch 
diese Entwicklungen sind dem Einflussbereich der Netzbetreiber entzogen. Gleichwohl er­
scheint es wenig sachgerecht, die Betrachtung auch um diese Effekte zu bereinigen. Denn 
solche Entwicklungen sind dem Geschäftsbetrieb eines regulierten Elektrizitätsversorgungs­
netzbetreibers immanent. Die geforderte Datenbereinigung wäre daher als künstlich einzu­
stufen: und würde ihrerseits im Ergebnis zu wenig sachgerechten Ergebnissen führen. Im 
Rahmen einer sachgerechten Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors 
können diese Faktoren nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, soweit ein sachge­
rechtes Ergebnis gefunden werden soll. Es wäre vielmehr sachwidrig, das Jahr 2006 aus 
den genannten Gründen aus der Betrachtung auszunehmen. Der Bundesgerichtshof hat im 
Rahmen seiner Rechtsprechung zum generellen sektoralen Produktivitätsfaktor die Einbe­
ziehung des Jahre;:, 2006 in das Stützintervall für die Ermittlung wiederholt bestätigt.31 

Soweit im Rahmen der Konsultation darauf verwiesen wurde, .dass die niederländische Re­
gulierungsbehörde ACM sich zwar allgemein für einen möglichst langen Zeitraum ausspre­
che, aber explizit die ersten Jahre nach Einführung der Regulierung ausschließe, weil in die­
ser Zeit möglicherweise noch Auswirkungen einer starken anfänglichen Effizienzsteigerung 
enthalten und diese Jahre daher weniger repräsentativ seien, steht dies nicht im Wider­
spruch zur vorliegend von der Beschlusskammer gewählten Vorgehensweise. Die niederlän­
dische Regulierungsbehörde führt in ihrem Beschluss vielmehr aus, dass sie vorzugsweise 
möglichst viele verfügbare Messjahre in die Berechnung mit einbezieht, da dies zur Robust­
heit der Messung beiträgt. 32 

Dass die ersten Jahre der Regulierung ausgeschlossen wurden, bedeutet lediglich, dass die 
niederländische Regulierungsbehörde ACM zu dem Ergebnis gekommen ist, dass diese Jah­
re für die Niederlande keine ausreichende Repräsentativität besitzen, obgleich es grundsätz­
lich wünschenswert gewesen wäre, sie einzubeziehen. Dies ist eine spezifische Entschei­
dung für die Niederlande und widerspricht nicht dem generellen Bestreben, möglichst lange 
Zeiträume heranzuziehen, um die Robustheit der Schätzung zu erhöhen. Dies entspricht 
auch der gutachterlichen Einschätzung zu der vorliegenden Festlegung.33 

Die Beschlusskammer hat im Rahmen der vorliegenden Entscheidung von ihrem Entschei­
dungsspielraum Gebrauch gemacht und die Jahre nach Einführung. der Regulierung als hin­
reichend vergleichbar für die Prognose des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors be­
trachtet und erachtet die Einbeziehung des Jahres 2006 aus den oben dargestellten Grün­
den für sachgerecht. Das abstrakte methodische Vorgehen beider Regulierungsbehörden ist 
vergleichbar und kommt lediglich in Ansehung der unterschiedlichen Gegebenheiten in 
Deutschland und den Niederlanden zu unterschiedlichen Ergebnissen. 

Insgesamt bleibt in Bezug auf die von den Marktteilnehmern als kritisch betrachteten Daten 
des Jahres 2006 zusätzlich festzustellen, dass es sich bei allen in die Berechnung einge­
henden Daten - wie oben bereits dargestellt - um umfangreich plausibilisierte Daten aus den 
Jahresabschlüssen der Stromnetzbetreiber h,andelt. Mögliche strukturelle Veränderungen 
bilden daher - unabhängig davon, ob sie die Produktivität möglicherweise erhöhen oder 
senken - die tatsächlichen Gegebenheiten der Netzbetreiberbranche ab. Auch deshalb ist 
unter diesem Gesichtspunkt ein möglichst großes Stützintervall zu bevorzu9en. Der willkürli­
che Ausschluss einzelner Jahre lässt sich hingegen nicht rechtfertigen. 

31 Vgl. BGH, Beschlüsse vom 26.01.2021, EnVR 7/20, Rn .. 58 ff. (Gas) und 27.06.2023,"EnVR 30/22, Rn. 11 ff. 
sowie vom 30.01.2024, EnVR 32/22, Rn. 16 ff., (Strom), Juris. 

32 Vgl. ACM, Methodebesluit regionale netbe~eerders gas 2022-2026, Besluit van de Autoriteit Consument & . 
Markt als bedoeld in artikel 81, eerste lid, van de Gaswet. 

33 Vgl. Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperio­
de Strom und Gas, WIK-Consult, Überarbeitete Fassung, 2024., S. 7 f. 
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Durch di~ Herausnahme aus dem Stützintervall würden die Ereignisse und Entwicklungen 
des Jahres 2006 aus der Betrachtung ausgeschlossen und die tatsächliche Produktivitäts­
entwicklung dadurch unterschätzt werden. Sondereffekte infolge wesentlicher Änderungen 
des Aufsichtsregimes oder externer Faktoren werden auch künftig auftreten. Die Beschluss­
kammer ist vor diesem Hintergrund weiterhin der Auffassung, dass es nicht sachgerecht ist, 
die Datengrundlage um Sondersachverhalte - wie etwa auch den sogenannten Basisjahref­
fekt - zu bereinigen. 

Dennoch hat die Beschlusskammer den Einfluss der Daten des Jahres 2006 auf den mit Hil­
fe des Törnqvist-lndex ermittelten Xgen vor dem Hintergrund der Stellungnahmen erneut 
überprüft. In Bezug auf die Robustheit des mit Hilfe des Tömqvist-lndexes errechneten Xgen 
wurden die Ergebnisse im Hinblick auf die - unter Beachtung des § 9 Abs. 3 S. 2 ARegV -
möglichen Stützintervalle untersucht. Unter der Beachtung eines Mindestzeitraums von vier 
Jahren lassen sich mit dem Excel-Tool Xgen-Werte für verschiedene Zeitintervalle berech­
nen. Ließe man bei dem Stützintervall - wie von· den Netzbetreibern gewünscht - das Jahr 
2006 unberücksichtigt, so ergäbe sich zunächst ein Xgen in Höhe von 0,18 %. Unter der' 
Maßgabe eines Mindestzeitraums von vier Jahren ergeben sich weiterhin 13 verschiedene, 
theoretisch möglir::he Zeiträume (siehe Tabelle 2). Dabei benennt das .Jahr immer die Verän­
derungsrate von diesem Jahr zum Vorjahr, das Jahr 2011 benennt also die Veränderung 
zum Jahr 2010. Die Analyse der Ergebnisse unter Berücksichtigung der genannten Zeiträu­
me hat ergeben, dass alle in den genannten Zeiträumen ausgewiesenen Ergebnisse für den 
Xgen in einem positiven Bereich von 0, 18 % bis zu 6,05 % lägen. 

Zeitraum Xgen in% 

2007 bis 2010 6,05 

2007 bis 2011 3,33 

2007 bis 2012 3,17 

2007 bis 2013 2,11 

2007 bis 2014 1,68 

2007 bis 2015 1,10 

2007 bis 2016 0,82 

2007 bis 2017 0,69 

2007 bis 2018 0,53 

2007 bis 2019 0,83 

2007 bis 2020 0,54 

2007 bis 2021 0,61 

2007 bis 2022 .0,18 

Mittelwert · 1,66 

Tabelle 2: Ergebnisse für den Xgen nach Zeitraum in Prozent 

Der mit Hilfe des Törnqvist-lndexes unter Berücksichtigung des vollständigen Stützintervalls 
ermittelte Xgen von 1, 11 % liegt insoweit unterhalb des oben genannten Mittelwertes für die 
13 Zeiträume in Höhe von 1,66 %. · 

Im Rahmen der Konsultation wurde darüber hinaus gefordert, es müsse für die Plausibilisie­
rung zusätzlich die Vorgehensweise ähnlich wie im Gassektor konsultiert erfolgen. Hier wur­
de bei einer alternativen Plausibilisierung des Stützintervalls den näher an der Gegenwart 
liegenden Zeiträumen ein stärkeres Gewicht eingeräumt. Das Endjahr 2022 bleibt dann fi­
xiert, während die Anfangsjahre im Zeitablauf steigen. Um derartige Erwägungen vollständig 
transparent zu machen, sind im beigefügten Excel-Tool Schaltflächen für die Auswahl des 
Stützintervalls vorgesehen. Die Konsultationsteilnehmerinnen haben richtig erkannt, dass 
sich bei kürzeren Stützintervallen, welche die am längsten zurückliegenden Jahre auslassen, 
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ein niedriger Törnqvist-Wert ergäbe. Aus Sicht der Beschlusskammer begründet ein für die 
Netzbetreiber günstigeres Ergebnis nicht den Ausschluss bestimmter Betrachtungsjahre. 
Vielniehr werden anhand aller vorliegenden Daten die tatsächlichen langfristigen Entwick­
lungen abgeschätzt. Eine Darstellung der möglichen Stützintervalle mit Endpunkt 2022 wäre 
nicht geeignet, um die dargelegten Gründe für ein möglichst langes Stützintervall zu entkräf­
ten und wird daher .an dieser Stelle mange_ls Relevanz nicht gezeigt. Gleichwohl können die 
verschiedenen Stützintervalle mit Hilfe des veröffentlichten Törnqvi'st-Tools leicht nachvoll­
zogen werden, was auch im Rahmen der Konsultation erfolgt ist. 

Die durchgeführte Plausibilisierung stützt die Einschätzung der Beschlusskammer, dass der 
festgelegte generelle sektorale Produktivitätsfaktor unter Ansatz der vollständigen und unge­
kürzten Zeitreihe (2006 - 2022) auch im Vergleich mit um das Jahr 2006 verkürzten Stützin­
tervallen als robust anzusehen ist. Die Beschlusskammer erachtet es daher als sachgerecht, 
die Daten für das Jahr 2006 ebenfalls in die Törnqvist-Berechnung einzubeziehen, um so 
einen möglichst langen Zeitraum abzudecken, der dem auf Grundlage der bestandskräftigen 
Festlegung BK4-22-084 abgefragten Zeitraum entspricht. Das Stützintervall aufgrund der 
aufgezeigten Schwankungen zu verkürzen, wäre demgegenüber willkürlich. Aus diesem 
Grund erachtet die Beschlusskammer es als geboten, die Jahre 2006 bis 2022 zu berück­
sichtigen und somit zugunsten eines möglichst langen Stützintervalls auf die gesamten zur 
Verfügung stehenden Daten abzustellen. Auch bei einer Betonung der jüngeren Jahre in 
einem längeren Stützintervall würden die· beschriebenen Glättungseffekte reduziert. Ein 
sachlicher Grund für eine Verengung des Betrachtungszeitraumes ist unter Berücksichtigung 
der genannten Ausführungen nicht erkennbar. Dieses Ergebnis hat auch in Ansehung der 
Ausführungen im Rahmen der Konsultation Bestand, wonach in den aktuelleren Jahren im 
Hinblick auf den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor ein sinkender Trend zu erkennen 
sei. 

Einige Konsultationsteiln~hmer meinen in den Daten einen Strukturbruch zu erkennen, dem 
durch den Ausschluss älterer Daten und einer Verkürzung des Stützintervalls begegnet wer­
den müsse. Dies vermag nicht zu überzeugen. Die Feststellung eines (vermeintlichen) Struk­
turbruchs erfolgt ausschließlich auf der Basis einer Betrachtung der Entwicklung der totalen 
Faktorproduktivität von Jahr zu Jahr, die zunächst ansteigt und dann wieder absinkt. Anhand 
dieser verkürzten Betrachtung lässt sich jedoch nicht erkennen, ob es sich tatsächlich um 
einen Strukturbruch oder um die Abwärtsbewegung in einem längerfristigen Zyklus handelt. 
Die folgende Abbildung verdeutlicht die Problematik. 

Zeit 

Es ist vereinfacht die Entwicklung einer Variable im Zeitablauf dargestellt (dunkelblaue Linie). 
Wie erkennbar ist, verläuft deren Entwicklung in Wellenbewegungen bzw. Zyklen. Folgte 
man der in der Konsultation geäußerten Ansicht, kann eine Abwärtsbewegung, wie sie im 
schraffierten, orangen Rechteck dargestellt ist, als Strukturbruch gewertet werden. Es müss­
te dann davon ausgegangen werden, dass in allen na.chfolgenden Perioden eine weitere 
Abwärtsentwicklung folgt. Diese Schlussfolgerung ist allerdings dann unzulässig, wenn man 
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die Möglichkeit entsprechender Zyklen in Betracht zieht. Dann müsste der längerfristige 
Trend (hellblaue Gerade), zumindest aber der verfügbare Zeitabschnitt mit positiver Wachs­
tumsrate (rotes Rechteck) mit in Betracht gezogen werden. Dass solche Zyklen in der 
Stromwirtschaft existieren, zeigt zum Beispiel eine Untersuchung von Proettel, Streb und 
Streb aus dem Jahr 2009. Dort wird Folgendes festgestellt: 

,,zusammenfassend wird sich zeigen, dass die langfristige Entwicklung der Gesamtfaktor­
produktivität in• der deutschen Stromwirtschaft einen U-förmigen Verlauf aufweist, mit sehr 
hohen Wachstumsraten in den 1950er Jahren, einem Tiefstand in den fr.ühen 1980er Jahren 
und sich wiederbeschleunigendem Produktivitätswachstum in. den 1990er Jahren. Dies hat 
zur Folge, dass, je nachdem welche historische Periode man für die Berechnung des X­
Faktors zugrunde legt, dieser sehr unterschiedliche Werte annehmen kann."34 

Allein aus dieser Überlegung heraus lässt sich das von der Beschlusskammer herangezoge­
ne Stützintervall rechtfertigen, da ein Strukturbruch nicht eindeutig aufgezeigt werden kann. 

Ebenfalls wurde in den Stellungnahmen vorgebracht, dass es fehlerhaft sei, die in der dritten 
Regulierungsperiode verwendete Methodik fortzuführen, da der Produktivitätsfaktor in der 
dritten Regulierungsperiode zu hoch gewesen sei. Dies lasse sich verifizieren, wenn man im 
jetzt veröffentlichten Törnqvist-Tool den Produktivitätsfaktor für den Zeitraum der dritten Re­
. gulierungsperiode ausrechne. Zur „empirischen" Überprüfung der Xgen-Prognosen verglei­
chen die Netzbetreiber den prognostizierten Xgen der Festlegung der dritten Regulierungs-
periode mit dem realisierten Xgen seit der Festlegun·g der dritten Regulierungsperiode und 
leiten daraus eine methodisch bedingte Überschätzung des Xgen ab. 

Dieser Argumentation ist aus mehreren Gründen zu widersprechen. Ein solcher „ex-post­
Abgleich" ist hinsichtlich . des Xgen in der Anreizregulierungsverordnung' . schon nicht vorge-
sehen. Damit ist auch der von den Netzbetreibern vorgetragene Umkehrschluss, dass der 
„ex-post"-Abgleich zeige, dass die der Prognose zugrundeliegenden Methoden und/oder die 
Datengrundlage zu beanstanden wäre, unzulässig. Die Beschlusskammer hat mit der vorlie­
genden Festlegung eine Prognoseentscheidung unter Berücksichtigung der im § 9 Abs. 1 
ARegV genannten Vorgaben zu treffen: Diese Prognose hat nach den Vorgaben des § 9 
Abs. 3 S. 2 ARegV auf Basis von Daten der Vergangenheit zu erfolgen. In§ 9 Abs. 3 ARegV 
ist ein auf Vergangenheitswerte gegründeten retrospektiven Ansatz als Instrument zur Prog­
nose der zu erwartenden Produktivitätsentwicklung angelegt.35 Einern solchen Ansatz ist es 
immanent, dass die Werte nicht zwingend wie prognostiziert eintreten müssen. Unter ande­
rem, um diesen einer Prognose immanenten Unsicherheiten Rech_nung zu tragen, orientiert 
sich die Beschlusskammer am unteren Rand der noch plausiblen Bandbreite zweier metho­
discher Ansätze. 

Damit ist aber keine Aussage über die generelle Geeignetheit der für die Prognose herange­
zogenen Methoden verbunden. 

Aus Sicht der Beschlusskammer hat eine Überprüfung des vorgetragenen Prognosefehlers 
über einen Zeitraum von nur einer Regulierungsperiode nahezu keine Aussagekraft. Eine 
generelle Über- oder Unterschätzung des Xgen kann aus einer einzigen Regulie·rungsperio­
de nicht beurteilt werden. Der Xgen misst, wie sich die sektorspezifischen lnputpreise und 
Produktivität gegenüber der Gesamtwirtschaft verändert haben. Er kann sowohl von positi­
ven als auch negativen Schocks beeinflusst sein, welche iri der Referenzperiode aufgetreten 

34 Vgl. Proettel, Streb, Streb, Die Produktivitätsentwicklung in der deutschen Stromwirtschaft in langfristiger Per­
spektive, in: Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2009 10(3): 309-332 (311 ). 

35 Vgl. BGH, Beschluss vom 26.01.2021, EnVR 101/19, Rn. 129, Juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
16.03.2022, Az. Vl-3 Kart 637/19 [V], Rn. 230 ff.,www.justiz.nrw.de. 
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sind. Ein positiver Schock ist beispielsweise ein technologischer Durchbruch, ein negativer 
Schock beinhaltet substanzielle sektorspezifische Lieferkettenengpässe oder lnputpreisstei­
gerungen, welche die Netzwirt_schaft in besonderem Maße ·betreffen. Solche Schocks treten 
in der Regel nur in einer bestimmen Regulierungsperiode auf und können die kurzfristige 
Produktivitätsveränderung in der Gesamtwirtschaft und der Netzwirtschaft unterschiedlich 
betreffen. liegen diese im Stützintervall, werden diese Schocks in der Berechnung des resul­
tierenden Xgen als Differenz der Netzwirtschaft zur Gesamtwirtschaft berücksichtigt. Das 
Gewicht einzelner Schocks ist dabei größer, je kürzer das Stützintervall ist. 

Die dritte Regulierungsperiode war von verschiedenen unerwarteten Ereignissen geprägt, 
welche insbesondere die lnputpreisänderungen im Stromsektor anders beeinflusst haben als 
in der Gesamtwirtschaft. Beispielhaft seien hier die Coronapandemie, der Anstieg der Roh­
stoffpreise sowie einsetzende Lieferkettenprobleme genannt. Das aktuelle Schätzresultat 
deutet darauf hin, dass die Netzwirtschaft von den aufgetretenen Schocks etwas stärker be­
troffen war als die Gesamtwirtschaft, was naturgemäß mit einer entsprechenden Differenz 
zur früheren Prognose einhergeht. Wie nachfolgend ausgeführt, spricht dies jedoch nicht 
gegen die von der Beschlusskammer gewählte Methodik .. 

Vor diesem Hintergrund ist die Bewertung der Prognosegüte des Ansatzes der Beschluss­
kammer durch die Netzbetreiber allein aufgrund einer „ex-post"-Evaluation der Prognose der 
dritten Regulierungsperiode nicht sinnvoll. Für eine sachgerechte empirische Auswertung der 
Prognosegüte müsste in einem größeren Datensatz (d.h. mehr Zeitperioden) sowohl der 
durchschnittliche Prognose_fehler als auch die Streuung der Prognosefehler (Abweichung 
einzelner Prognosefehler vom durchschnittlichen Prognosefehler) geschätzt werden. Die 
bisherigen Resultate mit einer Unterschätzung des Xgen für die Festlegung der zweiten Re­
gulierungsperiode und einer Überschätzung des Xgen für die Festlegung der dritten Regulie­
rungsperiode (vgl. Tabelle 27 in Abschnitt D.I1.2.c)) deuten nicht auf einen systematischen 
Fehler in der verwendeten Methodik hin. 

Die in der dritten Regulierungsperiode eingetretenen negativen Schocks relativ zur Gesamt­
wirtschaft (negative „relative Schocks") fließen nun für die vierte Regulierungsperiode in die 
Schätzung ein und verringern den prognostizierten Xgen im Sinne der Netzwirtschaft. Die 
alleinige Verwendung dieser Zeitperiode würde den Xgen höchstwahrscheinlich unterschät­
zen, da nicht im selben Ausmaß negative relative Schocks zu erwarten sind. Genauso könn­
te zukünftig die alleinige Betrachtung der letzten Regulierungsperiode· zu einer Überschät­
zung des Xgen führen, wenn in der zur Prognose verwendeten Periode keine negativen oder 
sogar positive relative Schocks eingetreten sind. Negative (positive) relative Schocks in einer 
Regulierungsperiode führen daher tendenziell zu einem positiven (negativen) Prognosefehler 

. in dieser Periode sowie einem negativen (posltiven) Prognosefehler in der folgenden Regu­
lierungsperiode. Über die lange Frist gleichen sich die Effekte von positiven und. negative,:i 
relativen Schocks aus. Die Betrachtung eines langen Stützintervalls führt dazu, dass der 
prognostizierte Xgen am wenigsten von einzelnen Schocks beeinflusst wird. 

Auf Basis dieser Erwägungen hat die Beschlusskammer mit dem Zeitraum 2006 bis 2022 
das längstmögliche Stützintervall zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfak­
tors auf Grundlage des Törnqvist-lndex gewählt. 

Soweit in der Konsultation vorgebracht wurde, der Zeitraum 2006 bis 2022 stelle gar nicht 
das längstmögliche Stützintervall dar, da man Daten für das Jahr 2023 hätte erheben kön­
nen, ist dem entgegenzuhalten, dass der Produktivitätsfaktor nach § 9 Abs, 3 S. 1 ARegV 
grundsätzlich bereits vor Beginn der Regulierungsperiode zum 01.01.2024 hätte ermittelt 
sein sollen. Mit der Festlegung zur Datenerhebung (BK4-22-084) vom 16.09.2022 hat die 
Beschlusskammer die Datenerhebung auf den Zeitraum von 2006 bis 2022 erstreckt und 
den adressierten Netzbetreibern eine Frist zur Datenlieferung bis spätestens 15.12.2022, für 
die testierten Daten des Jahres 2022 bis zum 31.07.2023, gesetzt. Schon die testierten Da­
ten für das Jahr 2022 waren bis zum Festlegungszeitpunkt teilweise nur sehr schwer und mit 
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Verzögerungen bei den· Netzbetreibern zu ermitteln. Selbst im Zeitpunkt der Festlegung lie­
gen noch nicht sämtliche testierten Jahresabschlüsse für das Jahr 2022 vor. So ist es nicht 
zu erwarten, dass die Netzbetreiber zeitnah testierte Daten für 2023 liefern könnten. Aus 
diesem Grund ist es auch nicht widersprüchlich, dass für den Xgen für Stromnetze das Jahr 
2022 einbezogen wird, _im Konsultationsentwurf des Xgen für Gasnetze (BK4-22-085) hinge­
gen nicht. Denn in beiden Verfahren werden die Daten aller Jahre berücksichtigt, die für die 
jeweiligen Datenerhebungen gesichert verfügbar waren. Die Regulierungsperiode Gas be­
gann bereits zum 01.01.2023, sodass das Vorgehen gerade konsistent ist. 

f) Entwicklung der Faktorproduktivität der Elektrizitätsnetzwirtschaft 

Die Produktivitätsentwicklung der Elektrizitätsnetzwirtschaft wird durch die Veränderung der 
totalen Faktorproduktivität abgebildet,. die durch die Division von Output- durch lnputfaktoren 
'berechnet wird. 

(i) Outputfaktor 
Die Berechnung der Produktivität der Elektrizitätsnetzwirtschaft erfolgt mit Hilfe der abgefrag­
ten Daten. Wie in den Verfahren zur Festlegung des Xgen für die dritte Regulierungsperiode 
hat die Beschlusskammer auf den Bruttoproduktionswert :zurückgegriffen. Im Rahmen des 
Konsultationsverfahrens zur Festlegung des Xgen für die dritte Regulierungsperiode haben 
die Marktteilnehmer bestätigt, dass der Produktionswert als Outputfaktor grundsätzlich sach­
gerecht ist. Im begleitenden Gutachten zur Festlegung des Xgen für die vierte Regulierungs­
periode wurden verschiedene Optionen - auch die teilweise von der Branche geforderte 
Verwendung physischer Outputfaktoren - geprüft und ihre Vor- und Nachteile beleuchtet. 
Nach Auswertung der wissenschaftlichen Literatur und der internationalen Regulierungspra­
xis kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass die Verwendung des Bruttoproduktions­
werts dem wissenschaftlichen Stand entspricht und keine überlegenen Methoden gegeben 
sind.36 In Ausübun'g des ihr zustehenden Ermessens zieht die Beschlusskammer daher auch 
für die vorliegende Festlegung den Bruttoproduktionswert heran. 

Der. Bruttoproduktionswert wird als Outputgröße durch die Summe der abgefragten „Umsatz­
erlöse", der. ,,Bestandsveränderung" sowie der „aktivierten Eigenleistungen" abgebildet. Die 
einzelnen Bestandteile (beispielsweise „Umsatzerlöse") stellen jedoch keine reine Mengen­
größe dar, da diese sowohl eine Mengen- als auch eine Preiskomponente beinhalten. Aus 
diesem Grund ist eine Preisbereinigung der genannten Bestandteile notwendig, weil der 
Törnqvist-lndex ein Mengenindex ist. 

Als Deflator für die „Umsatzerlöse" zieht die Beschlusskammer wie bereits in der Festlegung 
für die dritte Regulierungsperiode die durchschnittlichen Netzentgelte der Haushalts-, Ge­
werbe- und Industriekunden der Jahre 2006 bis 2022 (vgl. Tabelle 3) heran, da die. Netzent­
gelte den wesentlichen Einflussfaktor für die Umsatzerlöse darstellen. Dieser Index beruht 
auf den Zahlen, die dem Monitoringbericht gemäß§ 63 Abs. 3 i.V.m § 35 EnWG zugrunde 
liegen (fortan: Monitoring-lndex). 

36 Vgl. Gutachten zur Ermittlung. des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperio­
de Strom und Gas, WIK-Consult, 2023, S. 55. 
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Haushaltskunde Gewerbekunde Industriekunde 
2006 7,30 6,37 1,65 
2007 6,34 5,49 1,51 
2008 5,92 5,08 1,46 
2009 5,80 4,99 1,43 
2010 5,81 4,89 1,54 
2011 5,75 4,89 1,46 
2012 6,04 5, 11 1,68 
2013 6,52 5,61 1,79 
2014 6,47 5,65 1,90 
2015 6,51 5,77 2,12 
2016 6,71 5,85 2,06 
2017 7,30 6,19 2,26 
2018 7, 11 6,27 2,36 
2019 7,19 6,31 2,33 
2020 7,59 6,46 2,70 
2021 7,19 6,64 2,67 
2022 8,15 6,85 2,96 
Tabelle 3: Gewichtete Netzentgelte Strom inkl. Messung, Abrechnung, MSB in cUkWh37 

Diese durchschnittlichen Netzentgelte werden mit dem jeweiligen Verbrauchsanteil gewich­
tet. Hiernach ergibt sich eine Gewichtung von rund 26,2 % für die Haushaltskunden, 30,4 % 
für die Gewerbekunden· und 43,3 % für die lndustriekunden.38 Die Methodik der Bestimmung 
der Gewichtung, die bereits der Ermittlung des Xgen für die dritte Regulierungsperiode zu­
grunde lag, wird mangels Anhaltspunkten für eine abweichende Entwicklung beibehalten._ 

Der Monitoring-lndex bildet die Netzentgelte sachgerecht ab und gewährleistet eine vollstän­
dige Abbildung der Kundengruppen. Von den Marktteilnehmern wurde in der Vergangenheit 
wiederholt die Verwendung der Indexreihe „Netznutzungsentgelte Strom" (Index der Erzeu­
gerpreise gewerblicher Produkte; nachfolgend: Destatis-lndex) des Statistischen Bundesam­
tes als Alternative zur Deflationierung der Umsatzerlöse mit Hilfe der durchschnittlichen 
Netzentgelte aus ·den Monitoringberichten im _Törnqvist-lndex vorgeschlagen. Dieses Vor­
bringen wurde im Rahmen der Konsultation der vorliegenden Festlegung wiederholt. Eben­
falls wurde die Verwendung des sogenannten BMT-Netzentgeltdeflators angeregt, wodurch 
sich ein erheblich niedrigerer Produktivitätsfaktor ergebe. Auch wurde in der Konsultation 
kritisiert, dass die Beschlusskämmer keine eigene Erhebung der Netzentgelte durchgeführt 
habe; obwohl Daten zu weniger relevanten Bereichen abgefragt worden seien. 

Die Beschlusskammer hält - für die spezifische Aufgabe der Festlegung des Xgen - den 
Monitoring-lndex unverändert für besser geeignet als den nach allgemeinen, nicht nach Be­
sonderheiten der einzelnen -Wirtschaftssektoren differenzierenden Grundsätzen ermittelten 
Destatis-lndex oder den BMT-Netzentgeltdeflator. Dies beruht auf folgenden Erwägungen: 

Der BMT-Netzentgeltdeflator beruht zunächst auf einer Datenerhebung aus der Branche. Die 
Prozesse zur Datenerhebung, -plausibilisierung und -verarbeitung sind somit für Externe 
nicht unmittelbar nachvollziehbar. Dies spricht bereits gegen seine Verwendung im vorlie-

37 Vgl. Monitoringberichte, Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt (2017, S. 127; 2018, S. 286; 2019, S. 298; 
2020, S. 284; 2021, S. 293; 2022, S. 191, 310). 

38 Quelle: Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren, BMWK, 2024 (Anteile Stromverbrauch In­
dustrie; Gewerbe und Verkehr; Haushalte; Mittelwert 2006 bis 2022). 
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genden Verfahren. Darüber hinaus basiert der Index auf einer Stichprobe, wohingegen der 
Monitoringbericht auf einer Kompletterhebung basiert und alle Netzbetreiber in Deutschland 
berücksichtigt. 

Auch der Destatis-lndex bildet die jährliche Preisentwicklung bei den Netzentgelten lediglich 
mittels einer Stichprobe der Netzbetreiber in Deutschland ab. Demgegenüber basieren die 
durchschnittlichen Netzentgelte aus den Monitoringberichten auf Datenabfragen be·i allen 
Lieferanten in Deutschland. Mit Hilfe dieser Vollerhebung werden sämtliche Netzbetreiber in 
Deutschland berücksichtigt. 

Die .Beschlusskammer hält eine Vollerhebung gegenüber einer stichprobenbasierten Erhe­
bung für vorzugswürdig, weil sie Stichprobenfehler ausschließt. 

Der Destatis-lndex wird auf Grundlage von Verbrauchsfällen für die einzelnen Spannungs­
ebenen gebildet und berücksichtigt auch die Spannungsebenen Höchst- bis Hochspannung. 
Im Vergleich hierzu werden im Monitoring-lndex die Netzentgelte der Haushalts-, Gewerbe­
und Industriekunden zunächst „nur" der Mittel- bis Niederspannung berücksichtigt Deshalb 
wurde im Rahmen der Konsultation - wie bereits für die Festlegung der dritten Regulie~ 
rungsperiode und in den sich anschließenden Gerichtsverfahren - kritisiert, dass die Netz­
entgelte der höheren Spannungsebenen durch den Monitoring-lndex nicht berücksichtigt 
würden. Jedoch bildet die Entwicklung der vom Monitoring-lndex erfassten Netzentgelte der 
Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden der Mittel- bis Niederspannung die Entwicklung 
der Netzentgelte der Ebenen oberhalb der Mittelspannung mit ab.39 Denn die Netzentgelte 
der oberen Spannungsebenen werden weitestgehend durch die Kunden der Mittel- und Nie­
derspannungsebene bezahlt (Entgeltbildungskonvention der sog. Kaskadierung). 

Damit ist für die Stromnetzbranche die Besonderheit maßgeblich, dass Netzeritgelte für Nut­
zungen höherer Ebenen nicht direkt den Kunden der_ höheren Ebenen, sondern Kunden der 
Mittel- und Niederspannungsnetzbetreiber in Rechnung gestellt werden. Für das Jahr 2022 
entfallen etwa 96 % des Netzentgeltvolumens der Übertragungsnetzbetreiber nicht auf direk­
te Kunden der Übertragungsnetzbetreiber, sondern auf Kunden der nachgelagerten Ebenen, 
insbesondere die der Mittel- und Niederspannungsebene. 

Das von den Übertragungsnetzbetreibern veröffentlichte Standardpreissystem kommt zudem 
zwar für die in der Kaskadierung stehenden Weiterverteiler regelmäßig zur Anwendung, den 
direkt angeschlossenen Letztverbrauchern in der Höchst- und Hochspannungsebene kom­
men jedoch u.a. Rabattierungen und andere Sondereffekte zugut,e, so dass für diese Kunden 
in der Regel Sonderpreise gelten. Ein Großteil der in den Übertragungsnetzebenen ange­
schlossenen Letztverbraucher sind Sondervertragskunden. Diese rabattierten oder entgelt­
befreiten Kunden machen 93 % der durch Letztverbraucher der Übertragungsnetze ent­
nommenen Jahresarbeit aus. Für sie sind im Zeitablauf Rabatte in Höhe vori 50 %, 80 % 
oder sogar 100 % gewährt worden. Aktuell werden (nach der Methode des physikalischen 
Pfads) individuelle Rabattierungen in Höhe von circa 82 % gewährt. Besonders gewichtige 
Letztverbraucher wie Pumpspeicherkraftwerke oder Batteriespeicher sind oftmals zu 100 % 
von den Netzentgelten befreit. Die Preisentwicklung der Netzentgelte der an der Übertra­
gungsnetzebene angeschlossenen Letz_tverbraucher kann jedenfalls nicht einfach - ohne -die 
gewichtigen tatsächlich vorhandenen Individualisierungen zu berücksichtigen - aus einem 
Standardpreisblatt abgeleitet werden. 

DiE:l Umsatzerlöse, die vorliegend d_eflationiert wurden, sind somit fast ausschließlich in den 
unteren Spannungsebenen erzielt worden. In den Netzentgelten, die diesen Umsätzen zu­
grunde gelegen haben, haben die Verteilernetzbetreiber die Entwicklung der Netzentgelte 
auf den vorgelagerten Spannungsebenen eingepreist, sodass über die Kosten für vorgela-

39 Vgl. BGH, Beschluss vom 27.06.2023, Az. EnVR 30/22, Rn. 41, Juris. 
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gerte Netze eine umfassende Berücksichtigung der Entwicklung der Netzentgelte auf den 
höheren. Spannungsebenen sichergestellt wird. Denn die weiterverteilenden Netzbetreiber 
geben die Kosten für die vorgelagerte Netznutzung, also die Netzentgelte, die an den vorge­
lagerten Netzbetreiber oberhalb der Mittelspannung zu zahlen sind, eins-zu-eins an ihre 
Kunden weiter. Die Veränderungen der Netzentgelte der· Übertragungsnetzbetreiber gehen 
somit in die Netzentgeltveränderung der Mittel- urid Niederspannung mit ein. 

Die Gewichtung der Verbrauchsfälle und damit der Spannungsebenen wird im Destatis-lndex 
alle fünf Jahre angepasst und erfolgt wiederum auf Grundlage der Erlöse der einzelnen 
Spannungsebenen in Zuständigkeit- der Bundesnetzagentur. Die Gewichtung basiert daher 
nicht auf der Stichprobe, sondern auf einer erweiterten Datenbasis. Die Erlöse für die Ge­
wichtung beinhalten auch_ die Erlöse, die durch die Weiterverteilung an nachgelagerte Netz­
betreiber erzielt werden. Im Vergleich hierzu basiert die Gewichtung im Monitoringbericht auf 
dem durchschnittlichen Verbrauchsanteil der relevanten Verbrauchsfälle der Jahre 2006 bis 
2022. 

Eine Konsultationsteilnehmerin weist darauf hin, dass die Beschlusskammer an einer Reform 
der Netzentgelte für Sondervertragskunden arbeite und in ihrem dazu veröffentlichtem Eck­
punktepapier40 den 01.01.2026 als möglichen Startzeitpunkt für eine Nachfolgeregelung er­
wähne. Die aktuell bestehende Regelung der Industrienetzentgelte solle also für drei der fünf 
Jahre der vierten Regulierungsperiode nicht mehr gelten und könne daher die konsultierte 
Behandlung der Industriekunden im Monitoring-lndex nicht begründen. Allerdings fanden die 
bestehenden Regelungen zu Industrienetzentgelten in den Jahren 2012 bis 2022 und dar­
über hinaus Anwendung und sind somit für die Deflationierung der Erlöse in den Jahren bis 
2022 relevant und nicht eine etwaige zukünftige, noch gar nicht veröffentlichte Nachfolgere­
gelung. 

Weiterhin wurde in der Konsultation vorgebracht, dass es inkonsistent sei, einerseits die § 19 
StromNEV-Umlage (Position G.2.4 im Erhebungsbogen) nicht aus dem bereinigten Umsatz 
(Position B.1.3) herauszurechnen, während andererseits im Monitoring-lndex der Preisver­
lauf der § 19 StromNEV-Umlage bzw. die Netzentgelte der höheren Spannungsebenen nicht 
herangezogen werden. Wie bereits beschrieben, werden die Netzentgelte der höheren 
Spannungsebenen auf die Kunden der Mittel- bis Niederspannung durchgereicht. Wie schon 
für die Festlegung des Produktivitätsfaktors der dritten Regulierungsperiode für Stromnetze 
waren die Netzbetreiber in ihren Datenmeldun.gen angewiesen, die Ausschüttungen aus der 
§ 19 StromNEV-Umlage nicht aus der Position ;,Umsatz ohne Umlagen" herauszurechnen. 
Ebenfalls _entspricht das Vorgehen für die Deflationierung der Umsatzerlöse der bereits in der 
vorherigen Festlegung gewählten Methode. Die Frage, ob dieses Vorgehen sachgerecht ist, 
wurde in den anschließenden Gerichtsverfahren bereits umfassend beleuchtet. Im Ergebnis 
wurde die auch im Rahmen der vorliegenden Festlegung von der Beschlusskammer für 
sachgerecht erachtete Vorgehensweise der Deflationierung höchstrichterlich bestätigt.41 

Im Übrigen orientiert sich - wie auch anderweitig hier dargelegt - die Beschlusskammer am 
unteren Rand derfür die Festlegung des Produktivitätsfaktors plausiblen Werte, um etwaigen 
Ungenauigkeiten in der Daten_grundlage Rechnung zu tragen. Darüber hinaus hat die Be­
schlusskammer bei der Ermittlung des Törnqvist-lndex den einer Prognoseentscheidung 
immanenten Unsicherheiten bereits zugunsten der Netzbetreiber Rechnung getragen. Bei­
spielsweise hat sie zur Berechnung des Xgen den Bruttoproduktionswert anstelle der Brut­
towertschöpfung herangezogen und sich - wie unten noch ausgeführt wird - für eine konser­
vative Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung entschieden. 

40 Bundesnetzagentur, 2024. Eckpunktepapier zur Fortentwicklung der Industrienetzentgelte im Elektrizitätsbe­
reich. Geschäftszeichen BK4-24-027. 

41 Vgl. zuletzt BGH, Beschluss vom 30:01.2024, Az. EnVR 32/22, Rn. 82, Juris. 
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Weiterhin basiert der Destatis-lndex auf dem Standardpreissystem der Netzbetreiber und 
berücksichtigt daher die gemäß Preisblatt im Wesentlichen zu zahlenden Netzentgelte. Die­
se Vorgehensweise soll sich daher auch gerade nicht von der Vorgehensweise in anderen 
Wirtschaftszweigen unterscheiden, um eine konsistente Ermittlung des Gesamtindex ge­
werblicher Erzeugerpreise zu generieren..Insoweit muss naturgemäß von individuelleren 
Betrachtungen Abstand genommen werden. 

Der Monitoring-lndex stellt hingegen auf die Angaben der Lieferanten zu den tatsächlich ge­
zahlten Netzentgelten insgesamt aö. Wegen· des Abstellens auf die tatsächlichen Umsätze 
laut Jahresabschluss und den Besonderheiten des deutschen Netzentgeltsystems, in dem 
nominelle Netzentgelte wegen Privilegierungstatbeständen und korrespondierenden Unila­
gen nicht den tatsächlich von einer Kundengruppe gezahlten Netzentgelten entsprechen, 
hält die Beschlusskammer dies für einen wesentlichen Vorteil in der hier anzustellenden Be­
trachtung. 

Auch soweit im Rahmen der Konsultation die Datengrundlage des Monitoring-lndex wegen 
unterjährigen Netzentgeltanpassung insbesondere im Jahr 2006 als verzerrt dargestellt wird, 
vermögen diese Ausführungen die Validität der Datengrundlage und die Geeignetheit des 
Monitoring-lndex für die Deflationierung nicht zu erschüttern. Der Bundesgerichtshof hat 
auch hierzu bereits entschieden, dass die Kritik der Netzbetreiber an der Datengrundlage 
des Monitoring-lndex zurückzuweisen ist.42 

Die erneute_ Kritik der Konsultationsteilnehmerinnen ist vor diesem Hintergrund unverändert 
zurückzuweisen. Diese erschöpft sich zu weiten Teilen in den Ausführungen, die bereits aus 
der Konsultation für die dritte Regulierungsperiode sowie den sich anschließenden Gerichts­
verfahren bekannt sind. Dementsprechend ist auch vorliegend festzuhalten, dass die Bedeu­
tung der Netzentgeltabsenkung im Jahr 2006 deutlich zu relativieren ist, sodass von einer 
Verzerrung der Datengrundlage für den Monitoring-lndex bereits keine Rede sein kann. Bis 
zum Ende des Jahres 2006 wurden insgesamt 76 Genehmigungen (von rund 247 Netzbe­
treibern in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur inkl. Organleihe) erteilt. So konnte ein ech-

. ter Prüfungsfortschritt erst im November des Jahres 2006 realisiert werden. Bereits die bun­
desweit allererste Netzentgeltgenehmigung konnte erst im Sommer des Jahres 2006 auf den 
Weg gebracht werden. Erst nachdem das gegen diese Erstentscheidung vor dem erkennen­
den Senat geführte Eilverfahren zum Aktenzeichen Vl-3 Kart 289/06 [V] mit Beschluss vom 
21.07.2006 beendet wurde, nahm die Entgeltprüfung wieder Fahrt auL In der Folge· sind 
Netzentgeltsenkungen erst in bedeutenderem Umfang ab November bzw. Dezember 2006 
erfolgt, sodass sich die in Rede stehenden abgesenkten Netzentgelte nur auf einen verhält­
nismäßig kleinen Teil des Jahres 2006 ausgewirkt haben können. Ferner sind die Absen­
kungen auch dahingehend zu untersuchen, · ob diese tatsächlich gegenüber der Ist­
Kalkulation der Kosten eingetreten sind oder gegenüber dem Netzentgeltantrag. Diese An­
träge sahen in der überwiegenden Anzahl der Fälle bereits eine Steigerung der kalkulierten 
Kosten und Entgelte vor. Ist letzteres der Bezugspunkt der Absenkungen gewesen, verrin­
gert sich die aus den vorstehend skizzierten Gründen bereits reduzierte Bedeutung der un­
terjährigen Netzentgeltreduktionen mit Blick auf die vom Monitoringbericht erfassten Netz­
entgelte zum Stichtag 01,04.2006 noch weiter. 

Ferner bildet die Darstellung der Netzentgelte im Monitoringbericht 2006 für das Jahr 2006 
die tatsächlichen Gegebenheiten zum Stichtag korrekt ab. Die genannten unterjährigen An­
passungen der Netzentgelte des Jahres 2006 spielen demnach nur eine untergeordnete Rol­
le. Im Ergebnis sind die Daten, die dem Monitoringbericht zugrunde gelegen haben, die ge-
eignetste Datenquelle für die Bildung des Netzentgeltdeflators. · 

42 Vgl. zuletzt BGH, Beschluss vom 30.01.2024, Az. EnVR 32/22, Rn. 82, Juris. 
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Der Destatis-lndex basiert insgesamt auf einer differierenden Erhebung und ist wegen der 
aufgezeigten Differenzen zum Monitoring-lndex für die Ermittlung des Xgen mit Hilfe der 
Törnqvist-Methode aus Sicht der Beschlusskammer nicht zu verwenden. Die Auswahl eines 
Preisindexes zur Deflationierung der Umsatzerlöse der Stromnetzbetreiber ist von hoher Be­
deutung, da der ermittelte Xgen sehr sensitiv hierauf reagiert. Insoweit ist eine möglichst an 
den tatsächlichen Gegebenheiten orientierte Ermittlung der Preisentwicklungen notwendig. 
Der Monitoring-lndex ist tatsächlich in der Lage, realitätsgerechte, regional· unterschiedliche 
Spannbreiten der Netzentgelte in der ·für die Ermittlung des Xgen nötigen Granularität abzu­
bilden. Insofern sollte im. Hinblick auf die vorliegende Fragestellung die aus Sicht der Be­
schlusskammer geeignetste Quelle für die Ermittlung des Xgen Anwendung finden. Dies ist 
vorliegend bei dem Monitoring-lndex der Fall, der aufgrund der Vollerhebung sowohl die re­
gionalen Preisveränderungen als auch die tatsächlich gezahlten Netzentgelte und· auch die 
Netzentgeltsteigerung der vorgelagerten Netzebenen abbildet. In Bezug auf die Gewichtung 
der einzelnen Spannungsebenen im Destatis-lndex bleibt festzustellen, dass die Gewichte 
der. einzelnen Spannungseberien auf Grundlage der Erlöse insgesamt ermittelt wurden und 
es daher zu Unschärfen bei der ausgewiesenen Preissteigerung in den oberen Spannungs­
ebenen kommen kann. Insgesamt kann daher nicht festgestellt werden, dass der Destatis­
lndex im Vergleich zum Monitoring-lndex für die Ermittlung des Xgen besser geeignet wäre. 
Aufgrund der dargestellten Unterschiede ist vielm~hr der Monitoring-lndex als Preisindex zur 
Deflationierung der Umsatzerlöse für die Ermittlung des Xgen mit Hilfe der Törnqvist­
Methode zu bevorzugen. Durch diesen Prei$index wird die Entwicklung im Stromnetzmarkt 
im Xgen sachgerecht abgebildet. Durch die Fokussierung auf die im Monitoring-lndex ver­
wendeten Kundengruppen lässt sich die Entwicklung in sachgerechter Weise abbilden. Der 
sachgerechten Entwicklung der Netzentgelte dieser Kundengruppen und deren Gewichte als 
Abbildung des Gesamtmarktes misst die Beschlusskammer deshalb bei der Frage der Defla­
tionierung der Umsätze ein besonders hohes Gewicht bei. 

Auch würde bei Verwendung des Destatis-lndex spiegelbildlich zum Kaskadierungseffekt bei 
den Netzentgelten eine Übergewichtung der Netzentgelte der vorgelagerten Netzebenen 
drohen, und wäre damit nachteilig gegenüber der Verwendung des Monitoring-lndex. 

Hinsichtlich der im Rahmen der Konsultation geforderten Verwendung eines Netzentgeltde­
flators auf Grundlage von eigens hierfür erhobenen Daten der Netzbetreiber ist zu berück­
sichtigen, dass - wie vorstehend ausgeführt - der vorliegend zur Deflationierung der Um­
satzerlöse herangezogene Monitoring-lndex belastbar ist und zu sachgerechten Ergebnissen 
führt. Es wäre vor diesem Hintergrund ein unverhältnismäßiger Aufwand sowohl auf Seiten 
der Beschlusskammer als auch auf Seiten der Netzbetreiber, eine vollständige Datenerhe­
bung für einen Zeitraum von 17 Jahren bei allen Netzbetreibern rückwirkend durchzuführen, 
obwohl die Datengrundlage für einen sachgerechten Deflator bereits vorliegt. Hierbei ist der 
für alle Beteiligten - auch im Hinblick auf die durchzuführende Plausibilisierung, etwaige 
Rechtsvorgängerproblematiken usw. - zu betreibende Aufwand bei einer über ein Jahrzehnt 
in die Vergangenheit führenden Datenabfrage zu berücksichtigen. Schließlich ist diese For­
derung auch mit Blick auf eine Erweiterung der ursprünglichen Datenerhebung für den 
Törnqvist-lndex abzulehnen, da unter Berücksichtigung der Belastbarkeit des Monitoring­
lndex eine weitergehende Datenerhebung auch mit Blick auf den Grundsatz der Datenspar­
samkeit und hinsichtlich des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes fragwürdig erscheint. 

Als Deflator für die. ,,Bestandsveränderungen" als zweite Komponente des Bruttoprodukti­
onswertes dient der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Vorleistungsgüter und 
Investitionsgüter) des statistischen Bundesamtes. 



43 Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von Destatis, Tabelle 61241-0003, abgerufen am 29.04.2024. 

- 40 -

Jahr Index der Erzeugerpreise gewerblicher 
Produkte {Mittelwert der Indizes für 
Vorleistungsgüter und Investitionsgüter) 

2006 89,42 
2007 91,46. 

2008 93, 10 
2009 90,89 
2010 92,84 
2011 95,97 
2012 96,59 
2013 96,34 
2014 96,09 
2015 95,68 

2016 95,26 
2017 '97,72 

2018 99,67 
2019 100,22 
2020 100,00 
2021 106,83 
2022 120,52 
Tabelle 4: Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte43 

Die „aktivierten Eigenleistungen" werden analog zur lnputpreisentwicklung für den' Faktor 
Arbeit mit einem Personalkostenindex preisbereinigt, der sich aus der Division des durch die 
Beschlusskammer abgefragten Personalaufwandes durch · die geleisteten Arbeitsstunden 
ergibt. Hierdurch wird gewährleistet, dass die tatsächliche Personalkostenentwicklung der 
Elektrizitätsnetzbranche bei den aktivierten Eigenleistungen als Deflator berücksichtigt wird. 
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Personalkostenindex 
2006 53, 18 
2007 44,32 
2008 48,65 
2009 46,18 
2010 46,43 
2011 47,74 
2012 47,48 
2013 47,76 
2014 48,08 
2015 49,62 
2016 52,51 

2017 51 , 15 
2018 53,59 
2019 54,76 

2020 53,56 
2021 55,61 

2022 62,47 
Tabelle 5: Personalkostenindex44 

Mit Hilfe der genannten Deflatoren können die „Umsatzerlöse" sowie die „Bestandsverände­
rungen" und die „aktivierten Eigenleistungen" um ·die Preiskomponenten bereinigt werden 
und stellen sodann eine reine Mengengröße dar, die als Bruttoproduktionswert der Elektrizi­
tätsnetzbranche verwendet werden kann: 

Um die Verwendung der Bruttowertschöpfung als mögliche Outputgröße zu ermöglichen, ist 
der Abzug der Vorleistungen nötig. Hierzu zählen folgende Positionen: 

• Aufwendungen für Roh-, Hilf-, und Betriebsstoffe (RHB) 

• Aufwendungen für bezogene Leistungen 

• Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die „Aufwendungen für RHB" müssen als Abzugsposition ebenfalls mit Hilfe eines Deflators 
preisbereinigt werden. Die Position besteht aus Aufwendungen für die Beschaffung von Ver­
lustenergie, Betriebsverbrauch, für den Differenzbilanzkreis und das Einspeisemanagement 
sowie sonstigen Positionen. Aus diesem Grund werden der Index der Erzeugerpreise ge­
werblicher Produkte (Vorleistungsgüter und Investitionsgüter; vgl. Tabelle 4)45 sowie der In­
dex Elektrischer Strom an Weiterverteiler46 des Statischen Bundesamtes verwendet und mit 
den Kostenanteilen47 aus der Kostenprüfung gewichtet. 

44 Quelle: Berechnet aus Datenabfrage der Beschlusskammer 4. 

45 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 87 ff. 

46 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 88. 

47 Basis sind die Daten der Kostenprüfung des Basisjahres 2021 (Mittelwert der Jahre 2017 bis 2021 ). 
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Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie, Be­
20% 

triebsverbrauch, Differenzbilanzkreis, Einspeisemanagement 

Sonstiges 80% 

Tabelle 6: Aufteilung der Position „Aufwendungen für RHB"48 

Index Elektrischer Strom 
an Weiterverteiler 

2006 93,2 
2007 88,7 
2008 107,2 
2009 91,5 
2010 89,9 
2011 92, 1 
2012 81,8 
2013 70,6 
2014 64,1 
2015 .57,6 

2016 52,5 
2017 55 
2018 62,7 
2019 72,7 
2020 72,,1 
2021 100,0 
2022 263,3 

Index der Erzeugerpreise 
gewerblicher Produkte 

2006 89,42 
2007 91,46 
2008 93,10 
2009 90,89 
2010 92,84 
2011 95,97 
2012 96,59 
2013 96,34 
2014 96,09 
2015 95,68 
2016 95,26 
2017 97,72 
2018 99,67 
2019 100,22 
2020 100,00 
2021 106,83 
2022 120,52 

Tabelle ?.(links): Index Elektrischer Strom an Weiterverteiler49 

Tabelle 8 (rechts): Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Vorleistungs- und Investitions­
güter) 

Auf Grundlage der Kostenprüfung ergibt sich eine durchschnittliche Verteilung von rund 20 % 
für den Index Elektrischer Strom an Weiterverteiler sowie rund 80 % für den Index der Er­
zeugerpreise gewerblicher Produkte (Vorleistungsgüter und Investitionsgüter). 

Die Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen" exklusive der Positionen vorgelagerte 
Netzkosten sowie den Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur besteht aus Aufwen­
dungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung sowie Wartungs- u·nd lnstandhaltungsauf­
wendungen und auch. aus Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten. Aus diesem' 
Grund erscheint der Ansatz des Arbeitskostenindexes Produzierendes Gewerbe und Dienst­
leistungsbereich (arithmetisches Mittel der Quartalswerte) sowie dem Index Elektrischer 
Strom an Weiterverteiler (vgl. Tabelle 7) des Statistischen Bundesamtes mit dem Kostenprü­
fungsanteil als sachgerecht. 

48 Basis sind die Daten der Kostenprüfung des Basisjahres 2021 (Mittelwert der Jahre 2017 bis 2021 ). 

49 Erzeugerpreisindizes gewerblicher Produkte: Deutschland, Jahre, Güterverzeichnis (GP2019 2-/3-/4-/5-/6-/9-
Steller/ Sonderpositionen), Destatis; 2024. 
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Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 1A,19 % 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und In- 19,73 % 
standhaltungsleistungen 

Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 0,17 % 

S011_stiges 65,91 % 

Tabelle 9: AUfteilung der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen"50 

Arbeitskostenindex Produzieren-
des Gewerbe und Dienstleis-
tungsbereich 

2006 72,06 
2007 72,54 
2008 74,45 

2009 76,45 
2010 77,38 
2011 79,46 
2012 81,97 
2013 82,66 
2014 84,78 
2015 87,10 

2016 89, 11 
2017 91,61 

2018 94,41 
2019 97,31 
2020 100,00 
2021 101,36 
2022 107!11 
Tabelle 10: Arbeitskostenindex Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich51 

Auf Grundlage der Kostenprüfung ergibt sich eine Verteilung von 100 % für den Arbeitskos­
tenindex Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich sowie von 0 % für den I.ndex 
Elektrischer Strom ~n Weiterverteiler. 

Die Preisbereinigung bei den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen" erfolgt ebenfalls nach 
Analyse der wesentlichen Positionen dieser Aufwandsart und deren Gewichtung auf Basis 
der Kostenprüfungsdaten (siehe Tabelle 11 ). Wesentliche Treiber dieser Aufwandsart sind 
Aufwendungen für Mieten, Rechts- und Beratungsdienstleistungen, sowie IT­
Dienstleistungen.52 Die für die genannten Positionen angesetzten Preisindizes sind den ein­
zelnen Positionen des Verbraucherpreisindexes zu entnehmen. Zudem wurden der Erzeu­
gerpreisindizes für unternehmensnahe Dienstleistungen sowie der Arbeitskostenindex Pro­
duzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich des statistischen Bundesamtes verwen­
det. Die sonstigen Positionen unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit 
dem Mittelwert der übrigen Preisindizes angesetzt, hierdurch wird der Durchmischung der 
genannten Position hinreichend genügt. Insgesamt ergeben sich nachfolgende Preisindizes 
inklusive der dazugehörigen Gewichte. 

so Basis sind die Daten der Kostenprüfung des Basisjahres 2021 (Mittelwert der Jahre 2017 bis 2021 ). 

51 Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von Destatis, Tabelle 62421-0001, abgerufen am 26.11.2024. 

52 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 89 ff. 
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Gew. '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 

IT-Dienstleistungen 5,0% 112 105 102 101 101 100 100 100 99 99 99 99 99 100 100 101 102 

Tatsächliche Woh-

nungsmiete 
8,0% 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 99 100 101 103 

Versicherungs-
dienstleistungen 

1,0% 79 82 85 86 89 90 91 92 94 95 97 99 98 100 100 101 103 

Großh.m. Papier, 
Pappe, Schreib-, 
Bürobedarf usw. 

0,4% 75 76 79 82 83 86 87 89 90 92 94 95 98 100 100 103 129 

Brief- und Paket-
dienstleistungen 

0,8% 82 81 81 82 83 83 83 84 86 88 92 93 93 97 100 100 103 

Rechts- u. Steuerbe-
ratung, Wirtschafts-
lorüfuna usw. 

3,3% 81 83 84 84 84 85 86 90 92 93 94 95 96 97 100 103 106 

Werbung 0,2% 86 88 89 88 89 89 89 91 92 92 94 96 99 100 100 100 102 

Pauschalreisen 1,0% 86 88 89 93 91 93 96 98 99 99 97 100 103 103 100 104 114 

Gaststätten- 0,2% 74 76 78 79 80 81 83 85 87 89 91 93 95 98 100 103 111 

Arbeitskostenindex 2,1% 72 73 74 76 77 79 82 83 85 87 89 92 94 97 100 101 107 

Konzessionsabgaben 33,4% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sonstiges 44,6% 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 96 97 99 100 102· 108 

Tabelle 11: Zusammensetzung des Mischindexes für sonstige betriebliche Aufwendungen53 

Die Preisentwicklung der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen" wird somit insge­
samt mit einem Mischindex abgebildet, der den arithmetischen Mittelwert der aufgeführten 
Indizes darstellt. Aus der beschriebenen Rechnung ergibt sich für die Position „Sonstige be­
triebliche Aufwendungen" folgender Deflator: 

53 Quellen: Erzeugerpreisindex für Dienstleistungen nach Wirtschaftszweigen; Erzeugerpreisindex für Dienstleis­
tungen nach Dienstleistungsarten; Verbraucherpreisindex nach Verwendungszwecken; Aus dem Index der Groß­
handelsverkaufspreise nach Wirtschaftszweigen WZ08-46494 Großh. m. Papier, Pappe, Schreib-, Bürobedarf 
usw.; Arbeitskostenindex Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich. Destatis. Tabellen 61111-0003, 
61281-0003, 61311-0003, 61311-0005, 62421-0001. Abgerufen von 27.09.2023 bis 26 .11 .2024. 
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2006 89,8 
2007 89,9 
2008 90,5 
2009 91,2 
2010 91,6 
2011 92,2 
2012 92,9 
2013 93,9 
2014 94,7 
2015 95,4 
2016 96,3 
2017 97,2 
2018 98,2 
2019 99,3 
2020 100,0 
2021 101, 1 
2022 104,6 
Tabelle 12: Deflator für die Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen" 

Die Position „Aufwendungen für Konzessionsabgaben" wird nicht preisbereinigt, da die 
Preiskomponente innerhalb dieser Position als nicht schwankend angesehen werden kann. 
Für die Aufwendungen für einen Netzkauf wird ebenfalls keine Preisbereinigung durchge­
führt, da diese Sachverhalte lediglich temporäre Sondersachverhalte mit marginaler Bedeu­
tung darstellen. 

Eine Netzbetreiberin trägt im Rahmen der Konsultation vor, dass im Mischindex für sonstige 
betriebliche Aufwendungen die Position „Sonstiges" zu groß sei und daher spezifischere 
Preisreihen nötig wären. Diese Einschätzung teilt die Beschlusskammer nicht. Die Positionen 
des Mischindex haben bereits einen hohen Detailgrad. Für weiter aufgeschlüsselte Einzelpo­
sitionen liegt keine einheitliche Kategorisierung vor. Es werden aber unter anderem IT­
Kosten, Gastronomie und Dienstleistungen erwähnt. Im Übrigen ist das Gewicht der Position 
,,Sonstiges" kleiner als in der Festlegung des Produktivitätsfaktors für Stromnetze für die drit­
te Regulierungsperiode. Die gewählte Mittelwertbildung für diese Position aus den 'anderen 
Reihen ist unter diesen Umständen ein geeigneter Ansatz, um die Preisentwicklung der Posi­
tion „Sonstiges" abzubilden. 

Die Beschlusskammer hält die Anwendung des preisbereinigten Bruttoproduktionswertes für 
sachgerecht (vgl. oben Abschnitt 11.1.f)). Durch die Berücksichtigung der Vorleistungen wird 
der Output vollständig berücksichtigt. Durch Division der einzelnen Jahre im Vergleichszeit­
raum ergeben sich Outputindizes der Jahre 2006 bis 2022, dabei gibt beispielsweise der 
Outputindex des Jahres 2007 die Veränderung des Outputs des Jahres 2007 im Vergleich 
zum Jahr 2006 wieder, so dass sich insgesamt 16 Indizes ergeben. Aus der Entwicklung des 
Bruttoproduktionswertes ergibt sich folgender Outputfaktor: · 
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2006 zu 2007 1,098 
2007 ZU 2008 1,029 
2008 zu 2009 1,077 
2009 zu 2010 1,047 
2010 zu 2011 1,007 
2011 zu 2012 0,963 
2012 zu 2013 0,955 
2013 zu 2014 0,958 
2014 zu 2015 1,023 
2015 zu 2016 1,022 
2016 zu 2017 1,020 
2017 zu 2018 1,002 
2018 zu 2019 1,004 
2019 zu 2020 0,979 
2020 zu 2021 1,152 
2021 zu 2022 1,257 
Tabelle 13: Entwicklung des Outputfaktors im Törnqvist-lndex 

(ii) lnputfaktor 
Beim lnputfaktor werden - anders als beim Outputfaktor - mehrere Faktoren benötigt. Hier 
ist es notwendig, diff Faktoren Arbeit, Kapital und Vorleistungen abzubilden. Die lnputdaten 
für die Berechnung der Produktivität der Elektrizitätsnetzwirtschaft bestehen aus dem Brutto­
anlagevermögen, den geleisteten Arbeitsstunden sowie den Vorleistungen . .Hierdurch wer­
den die Faktoren Kapital, Arbeit und Vorleistungen durch die abgefragten Daten berücksich­
tigt. 

Die Preisbereinigung beim „Bruttoanlagevermögen" erfolgt auf Basis der in § 6a StromNEV 
genannten Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte. Die Tagesneuwerte wurden mit 
Hilfe der abgefragten Anschaffungs- und Herstellungskosten jeweils jahres- und anlagen­
gruppenscharf berechnet. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von eventuell noch in 
Betrieb befindlichen Anlagen und vor dem Jahr 1930 angeschafften Anlagegüter wurden von 
den Netzbetreibern in das Jahr 1930 verbucht. Basis für die Preisbereinigung ist das Jahr 
2020, da dieses Jahr auch in allen anderen Preisbereinigungen, so auch bei den vom Statis­
tischen Bundesamt übernommenen Daten, -angesetzt wurde. 

Der Faktor Arbeit wird durch die abgefragten tatsächlichen Arbeitsstunden repräsentiert. 
Durch den Ansatz dieser reinen Mengengröße erübrigt sich eine Preisbereinigung, so dass 
der aggregierte Wert aus der Datenabfrage unmittelbar verwendet werden konnte. 

Der lnputfaktor Vorleistungen wird verwendet, wenn bei der Berechnung der Faktorprodukti­
vität im Zähler der Produktionswert angewendet wird. Diese Vorleistungen wurden als „Auf­
wendungen für Roh-, Hilf-, und Betriebsstoffe (RHB)", ,,bezogene Leistungen", ,,sonstige be-

- triebliche Aufwendungen" sowie als „Aufwendungen für Netzkauf" abgefragt. Die genannten 
Vorleistungen wurden entsprechend der Preisbereinigung der Outputgrößen in Kapi­
tel I1.1.f)(i) deflationiert. Aus der Entwicklung der lnputfaktoren ergeben sich folgende Verän­
derungsraten: 
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2006 zu 2007 0,984 
2007 zu 2008 1,003 
2008 zu 2009 1,005 
2009 zu 2010 0,973 
2010 zu 2011 1,055 
2011 zu 2012 0,959 
2012 zu 2013 1,004 
2013 zu 2014 0,980 
2014 zu 2015 1,064 
2015 zu 2016 1,038 
2016 zu 2017 1,029 
2017 zu 2018 0,994 
2018 zu 2019 0,993 
2019 zu 2020 1,031 
2020 zu 2021 1,154 
2021 zu 2022 1,113 
Tabelle 14: Entwicklung des lnputfaktors im Törnqvist-lndex 

(iii) Totale Faktorproduktivität der Elektrizitätsnetzwirtschaft 
Die beschriebenen lnputfaktoren (Arbeitsstunden, Kapital (Anlagevermögen) und Vorleistun­
gen) werden bei der Berechnung der totalen Faktorproduktivität der Elektrizitätsnetzwirt­
schaft gewichtet angesetzt. Durch den Ansatz von drei lnputfaktoren wird eine Gewichtung 
dieser Faktoren zwingend notwendig. Der Faktor Arbeit wird durch die so genannte 
Lohnquote gewichtet, diese ergibt sich aus der Division des „Personalaufwandes" durch den 
Bruttoproduktionswert. Analog hierzu ergibt sich die so genannte Vorleistungsquote aus der 
Division der Vorleistungen durch den Bruttoproduktionswert. Die Profitquote ergibt sich als 
Residualgröße nach Ansatz der Lohn- und der Vorleistungsquote und gewichtet den Faktor 
Kapital (Anlagevermögen) als lnputfaktor. Durch den Ansatz der Lohn, Profit- sowie ggf. der 
Vorleistungsquote werden· die eingesetzten lnputfaktoren gewichtet. Der lnputindex der ein­
zeinen Jahre ergibt sich durch Division der lnputfaktoren der Vergleichsjahre unter Berück­
sichtigung der beschriebenen Gewichtung. Hierbei werden die Gewichte des jeweiligen Ver­
gleichspaares als arithmetischer Mittelwert angesetzt. 

Die Totale Faktorproduktivität der -Elektrizitätsnetzwirtschaft ergibt sich gemäß Abschnitt 1.1 
durch Division des zuvor ermittelten Outputindexes durch den lnputindex, so dass sich 16 
Veränderungswerte hierfür im Zeitraum 2006 bis 2022 ergeben. Diese Werte ergeben so­
dann unter Verwendung eines geometrischen Mittels über die genannten Veränderungsraten 
mit dem geometrischen Mittel der Totalen Faktorproduktivität das Produktivitätsdifferenzial. 
Aus der beschriebenen Rechnung ergibt sich folgende Entwicklung der totalen Faktorproduk­
tivität für die Elektrizitätsnetzwirtschaft: 
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2006 zu 2007 1,116 
2007 zu 2008 1,025 
2008 zu 2009 1,071 
2009 zu 2010 1,075 
2010 zu 2011 0,954 
20f1 zu 2012 1,005 
2012 zu 2013 0,951 
2013 zu 2014 0,977 
2014 zu 2015 0,961 
2015 zu 2016 0,984 
2016 zu 2017 0,991 
2017 zu 2018 1,009 
2018 zu 2019 1,011 
2019 zu 2020 0,950 
2020 zu 2021 0,998 
2021 zu 2022 1,129 
Tabelle 15: Entwicklung der totalen Faktorproduktivität der Elektrizitätsnetzbranche 

Die durchschnittliche Veränderungsrate der totalen Faktorproduktivität der Elektrizitätsnetz­
wirtschaft (TFNetz) der Jahre 2006 bis 2022 beträgt 1,16 % . 

g) lnputpreisentwicklung 

Für die Berechnung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors ist neben der Ermittlung 
der totalen Faktorproduktivität ebenfalls die Entwicklung der lnputpreise der Elektrizitäts­
netzwirtschaft zu betrachten. Diese lnputpreise werden durch die Entwicklung von Preisindi­
zes für die einzelnen Kostenbestandteile der Elektrizitätsnetzwi'rtschaft abgebildet. Als Kos­
tenbestandteile der Elektrizitätsnetze gelten hierbei folgende Aufwendungen: 

• Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

• Personalaufwand 

• Aufwendungen für bezogene Leistungen 

• Sonstige betriebliche Aufwendungen 

• Zinsen und ähnliche Auswendungen 

• Abschreibungen 

• Eigenkapitalzinsen 

• Gewerbesteuer 

Die Preisentwicklung bei den „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe" werden 
durch den Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Vorleistungsgüter und lnvestiti­

5 onsgüter)54 sowie durch den Index Elektrischer Strom an Weiterverteiler5 des Statistischen 

54 Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von Destatis, Tabelle 61241-0003, abgerufen am 29,04.2024. 
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Bundesamtes abgebildet (vgl. Abschnitt I1.1.f)(i) Outputfaktor). Diese Preisindizes werden mit 
56 80 % bzw. 20 % gewichtet und ergeben einen Gesamtindex. Der Ansatz und die Gewich­

tung dieser beiden Preisindizes ist sachgerecht, da die Position Aufwendungen für Verlus­
tenergie, Betriebsverbrauch, den Differenzbilanzkreis sowie Einspeisemanagement beinhal­
tet57, die mit dem Index Elektrischer Strom an Weiterverteiler abgebildet werden können. 
Zudem ist auch der Ansatz des Indexes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Vorleis­
tungsgüter und Investitionsgüter) für die verbleibenden sonstigen Positionen sachgerecht, da 
dieser Index zur Abbildung der Preisentwicklung der übrigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
geeignet ist. Aus der beschriebenen Rechnung ergibt sich für die Position „Aufwendungen 
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe" folgender lnputpreisindex: 

2006 97,39 
2007 97,77 
2008 104,21 
2009 98,09 
2010 99,21 
2011 102,33 
2012 99,97 
2013 96,66 
2014 94,66 
2015 92,52 
2016 90,77 
2017 93,43 
2018 97,13 
2019 100,34 
2020 100,00 
2021 ·113,21 
2022 169,45 

Tabelle 16: Entwicklung der lnputpreise in der Position „Aufwendungen für Roh,- l:-lilfs- und Betriebsstoffe" 

Die Preisentwicklung beim „Personalaufwand" wird durch einen Preisindex abgebildet, der 
sich aus dem abgefragten Personalaufwand der Elektrizitätsnetzbetreiber und den analog 
zur Berechnung der Faktorproduktivität angesetzten geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen 
Jahr ergibt. Aus der beschriebenen Rechnung ergibt sich für die Position „Personalaufwand" 
folgender lnputpreisindex: 

55 Erzeugerpreisindizes gewerblicher Produkte: Deutschland, Jahre, Güterverzeichnis (GP2019 2-/3-/4-/5-/6-/9-
Steller/ Sonderpositionen), Destatis; 2024. 

56 Basis sind die Daten der Kostenprüfung des Basisjahrs 2021 (Mittelwert der Jahre 2017 bis 2021 ). 

57 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 87 ff. 
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2006 53,18 
2007 44,32 
2008 48,65 
2009 46,18 
2010 46,43 
2011 47,74 
2012 47,48 
2013 47,76 
2014 48,08 
2015 49,62 
2016 52,51 
2017 51, 15 
2018 53,59 
2019 54,76 
2020 53,56 
2021 55,61 
2022 62,47 

Tabelle 17: Entwicklung der lnputpreise in der Position „Personalaufwand"58 

Die Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen" wurde um die Aufwendungen für 
überlassene Netzinfrastruktur bereinigt, da die Pachtnetze stringent so behandelt werden, 
als wären sie im Eigentum des Netzbetreibers. Der Preisindex für die bezogenen Leistungen 
besteht aus dem Arbeitskostenindex 'Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich 
(arithmetisches Mittel der Quartalswerte)59 sowie dem Index „Elektrischer Strom an Weiter­
verteiler"60. Der erstgenannte Index wurde mit 100 % gewichtet angesetzt, da die genannte 
Position sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsfüh­
rung sowie aus Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungs­

61 aufwendungen und sonstigen Positionen zusammensetzt (vgl. Abschnitt 11.1.f)(i) Outputfak­
tor). Auf die in der Position bezogene Leistungen enthaltenen Aufwendungen für Blindstrom 
gegenüber Dritten entfällt lediglich ein vernachlässigbar kleiner Anteil. Aus der beschriebe­
nen Rechnung ergibt sich für die Position „Aufwendungen für: bezogene Leistungen" folgen­
der lnputpreisindex: 

58 Quelle: Berechnet aus Datenabfrage der BK4. 

59 Arbeitskostenindizes: Deutschland, Quartale, Wirtschaftsbereiche, Original- und bereinigte Daten. Destatis, 
Tabelle 62421-0001, abgerufen am 07.08.2023 

60 Erzeugerpreisindizes gewerblicher Produkte: Deutschland, Jahre, Güterverzeichnis (GP2009 2-/3-/4-/5-/6-/9-
Steller/ Sonderpositionen), Destatis; 2018. 

61 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 88 f. 
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2006 72,06 
2007 72,54 
2008 74,45 
2009 76,45 
2010 77,38 
2011 79,46 
2012 81,97 
2013 82,66 
2014 84,78 
2015 87, 10 
2016 89, 11 
2017 91,61 
2018 94,41 
2019 97,31 
2020 100,00 
2021 101,36. 
2022 107,11 
Tabelle 18: Entwicklung der lnputpreise in der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen" 

In einigen Konsultationsbeiträgen wurde angeführt, dass die Wachstumsraten der lnputpreis­
reihen für Arbeit unplausibel niedrig wären. Hierzu wurden durchschnittliche Wachstumsra­
ten von 2006 bis 2022 von Preisreihen des Statistischen Sundesamts als Vergleichsdaten 
hinzugezogen. Diese Vergleichsdaten beziehen sich auf den Wirtschaftszweig „WZ08-D 
Energieversorgung". Dazu gehören neben dem Betrieb von Stromnetzen allerdings auch 
Energieerzeugung urid -handel, GasverteilLing und Wärmeversorgung.62 Die im Wirtschafts­
zweig enthaltenen Branchen sind mit dem Stromnetzbetrieb also nur bedingt vergleichbar. 
Die Persönalanforderungen beispielsweise zwischen einem Stromnetz und einem Gashänd­
ler sind so unterschiedlich, dass nicht grundsätzlich von einer parallelen Entwicklung der 
Kosten für Personal ausgegangen werden kann. Die von der Beschlusskammer erhobenen 
Daten hingegen bilden speziell den Stromnetzbetrieb ab. Daher sind Abweichungen zu den 
Vergleichsdaten plausibel. 

Zur Abbildung der Preisentwicklung der „sonstigen betrieblichen Aufwendungen" wird auf 
einen Mischindex zurückgegriffen, der die genannten Positionen abbildet. Dieser beinhaltet 
analog zur Verteilung der Unterpositionen in der Kostenprüfung mit Basisjahr 2021 (Mittel­
wert der Jahre 2017 bis 2021) folgende Indizes: 

• IT-Dienstleistungen (Erzeugerpreisindizes für 
Dienstleistungen) 5,0 % 

• Tatsächliche Wohnungsmiete 
(Verbraucherpreisindex) 8,0 % 

• Versicherungsdienstleistungen (Verbraucherpreisindex) 1,0 % 

• Großhandel mit Karton, Papier, Pappe, Schreibwaren, Bürobedarf, Büchern, 
Zeitschriften und Zeitungen, (Index der Großhandelsverkaufspreise) 0,4 % · 

62 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2008. Klassifikation der Wirtschaftszweige. Bestellnummer 3100100089004. 
s. 334-336. 
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• Brief- und Paketdienstleistungen (Verbraucherpreisindex) 0,8 % 

• Rechts- u. Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung usw. (Erzeugerpreisindizes 
für Dienstleistungen) 3,3 Wo 

• Werbung (Erzeugerpreisindizes für 
. Dienstleistungen) 0,2 % 

• Pauschalreisen (Verbraucherpreisindex) 1,0 % 

• Gaststättendienstleistungen (Verbraucherpreisindex) 0,2 % 

• Arbeitskostenindex Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich 2, 1 % 

• Sonstiges (Mischindex) 44,6 % 

• Konzessionsabgaben (konstant) 33,4 % 

Für die Abbildung der Preisentwicklung in der Position Sonstiges wird auf einen Mischindex 
(vgl. Tabelle 11) zurückgegriffen, der den arithmetischen Mittelwert der aufgeführten Indizes 
darstellt (vgl. Abschnitt 11.1.f) (i) Outputfaktor). Die Aufwendungen für Konzessionsabgaben 
gehen unverändert in die Preisentwicklung ein (vgl. Abschnitt I1.1.f)). Aus der beschriebenen 
Rechnung ergibt sich für die Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen" folgender lnput-:­
preisindex: 

2006 89,8 
2007 89,9 
2008 90,5 
2009 91,2 
2010 91,6 
2011 92,2 
2012 92,9 

·2013 93,9 
2014 94,7 
2015 95,4 
2016 96,3 
2017 97,2 
2018 98,2 
2019 99,3 
2020 100,0 
2021 101, 1 
2022 104,6 

Tabelle 19: Entwicklung der lnputpreise in der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen" 

, 
Die Entwicklung des Kostenblocks der „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen" wird durch die 
Umlaufsrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen / Anleihen der öffentlichen 
Hand (Monatsdurchschnitte), der Umlaufsrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibun­
gen / Hypothekenpfandbriefe (Monatsdurchschnitte) sowie den Umlaufsrenditen inländischer 
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Inhaberschuldverschreibungen / Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)63 abgebildet. Aus 
der beschriebenen Rechnung ergibt sich für die Position „Zinsen und ähnlichen Aufwen_dun­
gen" folgender lnputpreisindex: 

2006 3,90 

2007 4,57 

2008 4,93 

2009 3,97 

2010 2,97 

2011 3,13 

2012 2,13 

2013 2,00 

2014 1,63 

2015 1,07 

2016 0,77 

2017 0,73 

2018 1,07 

2019 0,77 

2020 0,37 

2021 0,13 

2022 2,10 
Tabelle 20:. Entwicklung der lnputpreise in der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" 

Die Beschlusskammer erachtet den Ansatz eines jährlich aktualisierten Wertes anstatt eines 
rollierenden Mittelwertes bei Ermittlung der Fremdkapitalzinsen im Rahmen der netzwirt­
schaftlichen Einstandspreisentwicklung weiterhin für sachgerecht Das Ziel der Ermittlung 
der Fremdkapitalzinsen im Rahmen der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung be­
steht darin, die Entwicklung der Finanzierungskosten sämtlicher Stromnetzbetreiber während 
des betrachteten Stützintervalls abzubilden und nicht wie bei der Kostenprüfung, die absolu­
ten, zu diesem Zeitpunkt höchstens ansatzfähigen Fremdkapitalzinsen zu ermitteln.64 Hierzu 
ist es gerade nicht erforderlich, das Finanzierungsverhalten des einzelnen Netzbetreibers 
möglichst realitätsgerecht abzubilden. 

Auf die tatsächlichen Gegebenheiten im Fremdkapital-Portfolio der einzelnen Netzbetreiber 
kommt es im Rahmen der Ermittlung der: Einstandspreisentwicklung für den generellen sekt­
oralen Produktivitätsfaktor nicht an. Es geht vorliegend nicht um die Berücksichtigung der 
individuellen, tatsächlich angefallenen Kosten der Netzbetreiber für Fremdkapital. Im· Rah­
men der Einstandspreisentwicklung ist vielmehr abzubilden, wie sich die Kosten für Fremd­
kapital an dem Markt über den Betrachtungszeitraum entwickelt haben, auf dem sich die 
Netzbetreiber mit Fremdkapital versorgen. 

Der jährliche Zinssatz der Umlaufsrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen / An­
leihen der öffentlichen Hand (Monatsdurchschnitte), der Umlaufsrenditen inländischer Inha­
berschuldverschreibungen / Hypothekenpfandbriefe (Monatsdurchschnitte) sowie den Um­
laufsrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen / Anleihen von Unternehmen 
(Nicht-MFls) spiegelt die tatsächlichen Gegebenheiten am Kapitalmarkt während des be­
trachteten Stützintervalls wider. 

63 Quelle: Deutsche Bundesbank, 2024. 

64 Vgl. BGH, Beschluss vom 26.01.2021, EnVR 7/20, Rn. 107 ff., Juris (Gas). 
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In Konsultationsbeiträgen wurde bemängelt, dass der Rückgriff auf die drei Umlaufsrenditen 
aus § 7 Abs. 7 StroinNEV a.F. aufgrund der aktuellen Kapitalmarktverhältnisse nicht geeig­
net sei, denn die Prognose für den Produktivitätsfaktor müsse auch berücksichtigen, dass 
sich die tatsächlichen Verhältnisse für die Aufnahme von Fremdkapital in der vierten Regulie­
rungsperiode erheblich geändert hätten. Die schematische Fortschreibung der Preisentwick­
lung aus der Vergangenheit sei nicht sachgerecht. Zumindest sei die aktuelle Regelung des 
§ 7 Abs. 7 StromNEV bzw. für den Kapitalkostenaufschlag heranzuziehen. 

Diesem Vorbringen steht entgegen, dass die Neuregelungen im relevanten Betrachtungszeit­
raum kaum bzw. gar nicht zum Tragen kamen. § 7 Abs. 7 StromNEV ist erst zum 31.07.2021 
in Kraft getreten.65 Nach der Übergangsregelung in § 32 Abs. 11 StromNEV galt § 7 Abs. 7 
StromNEV in der bis zum 31.07.2021 geltenden Fassung bis zum Ende der dritten Regulie­
rungsperiode (3.1.12.2023) weiter. Wie bereits ausgeführt besteht das Ziel der Ermittlung der 
Fremdkapitalzinsen im Rahmen der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung darin, 
die Entwicklung der Finanzierungskosten sämtlicher Stromnetzbetreiber während des be­
trachteten Stützintervalls abzubilden. Genau dieses Ziel wird mir der Heranziehung der Um­
laufsrenditen aus § 7 Abs. 7 StromNEV a.F. erreicht. Die vorliegend herangezogenen drei 
Umlaufsrenditen aus § 7 Abs. 7 StromNEV a.F. galten für den gesamten bzw. einen weit 
größeren Anteil des relevanten Betrachtungszeitraums und bilden die Zinsentwicklung in 
diesem Zeitraum daher besser ab. 

Die genannten Zinsreihen beinhalten Anleihen am Kapitalmarkt mit unterschiedlichen Lauf­
zeiten. Damit ist sichergestellt, dass dieser jährliche Durchschnitt sowohl langfristige als 
auch kurzfristige Verbindlichkeiten widerspiegelt. Dies entspricht der tatsächlichen Situation, 
dass Unternehmen am Kapitalmarkt gerade entscheiden können, ob sie sich lang- oder kurz­
fristig verschulden. Hierdurch wir die Veränderung des Zinsniveaus - in der Form des Prei­
ses für Fremdkapital - sachgerecht abgebildet. Zudem kommt es nicht auf die absolute 
Zinshöhe, sondern auf die Veränderungsraten im Zeitraum von 2006 bis 2022 an. Insofern 
bildet der beschriebene Ansatz die Veränderung der lnputpreise in Bezug auf die Fremdkapi­
talzinsen sachgerecht ab. 

Die Entscheidung der Beschlusskammer für den Ansatz eines jährlich aktualisierten Werts 
für die Fremdkapitalzinsen anstelle eines Mittelwerts hat der Bundesgerichtshof in seinen 
Entscheidunge_n zum Xgen für die dritte Regulierungsperiode bestätigt.66 

Zur Verwirklichung eines konsistenten handelsrechtlichen Ansatzes wird analog zu den line­
aren Abschreibungsverläufen des Handelsrechts die Veränderungsrate der Kostenposition 
Abschreibungen konstant angesetzt (mit durchgehend 1). Der Ansatz der genannten kon­
stanten Veränderungsrate für die Abschreibungen ist sachgerecht, da die handelsrechtlichen 
Abschreibungen linear und ohne Berücksichtigung eines Preisfaktors ermittelt werden. Zu­
nächst sind die §§ 6, 6a StromNEV vorliegend nicht anzuwenden, weil die Beschlusskammer 
keine Kostenprüfung durchführt, sondern den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor auf 
Grundlage von § 9 ARegVermittelt. Die Beschlusskammer hat sich im Rahmen des ihr zu­
stehenden Beurteilungsspielraums für eine handelsrechtliche Ausgestaltung des Törnqvist­
lndex entschieden, um neben dem kalkulatorisch geprägten Malmquist-lndex auch aus han­
delsrechtlicher Sicht die Unterschiede zwischen Netzwirtschaft und_Gesamtwirtschaft im 
Hinblick auf die Produktivitäts- und Einstandspreisentwicklung zu untersuchen. Es besteht 
daher keine Verpflichtung, die Preisentwicklung für Abschreibungen an den Vorgaben in 
§§ 6, 6a StromNEV auszurichten. Ferner führt die vorliegende, handelsrechtlich geprägten 
Vorgehensweise auch zu sachgerechten Ergebnissen, während die kalkulatorische Ausge-. 

65 Vgl. Verordnung zur Änderung der Anre.izregulierungsverordnung und der Stromnetzentgeltverordnung, BGBI. 1 
2021 vom 30.07.2021, S. 3229. 

66 Vgl. BGH, Beschluss vom 26.01.2021, EnVR 7/20, Rn. 107 ff., Juris (Gas); Beschluss vom 09.05.2023, EnVR 
16/20, Rn. 18 m.w.N., Juris. 
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staltung gemäß § 6, 6a StromNEV im Ergebnis zu einer doppelten Berücksichtigung der 
Preisentwicklung, einmal in den Abschreibungen und ein weiteres Mal im Rahmen der Abbil­
dung des Eigenkapitalzinses, fQhren würde. Beim vorliegend angewendeten Prinzip der Re­
alkapitalerhaltung werden. im Ergebnis etwaige Preissteigerungen von notwendigen Wieder­
beschaffungen durch entsprechend höhere Eigenkapitalzinssätze berücksichtigt. Di'ese Ge­
winnrücklage bildet sich im Rahmen der Nettosubstanzerhaltung nicht in besserer oder ge­
eigneterer Weise als hier heraus. Bei der Nettosubstanzerhaltung wird schlicht ein höheres 
betriebsnotwendiges Vermögen bestimmt, wodurch sich - unter Berücksichtigung von Preis­
steigerungen - höhere Abschreibungen und Realverzinsungen auf Wiederbeschaffungs­
wertbasis ergeben würden. Da die Unterscheidung zwischen Alt- und Neuanlagen schließlich 
bei der nominellen Ausgestaltung der Eigenkapitalverzinsung (mit Inflation) berücksichtigt 
worden ist, wäre eine weitergehende Berücksichtigung bei den Abschreibungen im Hinblick 
auf das Sachanlagevermögen nicht sachgerecht. Denn solch eine zusätzliche besondere 
Ausgestaltung der Abschreibungen liefe auf eine ungerechtfertigte Besserstellung der Netz­
betreiber - durch eine Mehrfachberücksichtigung der Preissteigerung - im betreffenden Zeit­
raum hinaus. Zudem wird hierdurch die für die konsistente Betrachtung der Einstandspreis­
entwicklung gebotene Gleichbehandlung von Eigen- und Fremdkapital, welches die zukünfti­
ge Inflationserwartung bereits antizipiert, gesichert. Ferner fallen Ermittlungsprobleme hin­
sichtlich einzelner Preisindizes und schwierige Ermittlungen kalkulatorischer Wertgrößen 
nicht so sehr ins Gewicht. 

Der Bundesgerichtshof hat in seinen Entscheidungen zum Xgen für die dritte Regulierungs­
periode klargestellt, dass der von der Beschlusskammer gewählte Ansatz, bei der Berech­
nung der Abschreibungen auf Anlagegüter handelsrechtliche Grundsätze anzuwenden, nicht 
zu beanstanden ist und es insoweit keine gesetzlichen Vorgaben zur Anwendung regulatori­
scher Grundsätze gibt.67 

Die Entwicklung der Position „Eigenkapitalzinsen" wurde zunächst mit Hilfe des 10-jährigen 
Durchschnitts der Umlaufsrenditen inlandischer Inhaberschuldverschreibungen / Insgesamt 
(Monatsdurchschnitte )68 dargestellt. Nach Konsultation der Marktteilnehmer im Rahmen der 
Festlegung des Xgen für die dritte Regulierungsperiode und gesonderter gutachterlicher 
Überprüfung hat die Beschlusskammer entschieden, die festgelegten bzw. die vom Verord­
nungsgeber vorgegebenen Eigenkapitalzinssätze als konservative Abbildung der lnputpreis­
entwicklung der Elektrizitätsnetzwirtschaft anzusetzen. Hieran wird im Rahmeh der gegen­
ständlichen Festsetzung festgehalten. Die Entwicklung der lnputpreise in der Position „Ei­
genkapitalzinsen" stellt sich demnach wie folgt dar: 

67 Vgl. BGH, Beschluss vom 26.01.2021, EnVR 7/20, Rn. 92 ff., Juris; Beschluss vom 09.05.2023, EnVR 16/20, 
Rn. 51 ff., Juris. 

68 Quelle: Deutsche Bundesbank. 
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2006 7,91 
2007 7,91 
2008 7,91 
2009 9,29 
2010 9,29 
2011 9,29 
2012 9,29 
2013 9,29 
2014 9,05 
2015 9,05 
2016 9,05 

· 2017 9,05 
2018 9,05 
2019 6,91 
2020 6,91 

2021 6,91 
2022 6,91 
Tabelle 21: Entwicklung der lnputpreise in der Position „Eigenkapitalzinsen" 

Im Rahmen der Konsultation wurde vorgetragen, dass entweder die Abschreibungen oder 
: die Eigenkapitalzinsen die Preisentwicklung der eingesetzten Kapitalgüter gesondert berück­
sichtigen müssten. Die Beschlusskammer hat hinsichtlich der Abbildung der Eigenkapitalzin­
sen vor dem Hintergrund der im Rahmen der Festlegung des genere.llen sektoralen Produk­
tivitätsfaktors für Betreiber von Gasversorgungsnetze für die dritte Regulierungsperiode ge­
führten Diskussionen um den sachgerechten Ansatz im Rahmen der Eigenkapitalverzinsung 
bei der lnputpreisentwicklung zusätzlich eine gesonderte gutachterliche Überprüfung durch­
führen lassen. Die Einschätzung des Sachverständigen hat ergeben, dass es vertretbar und 
konsistent ist, die von der Bundesnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssätze bzw. die 
vor diesen Festlegungen vom Verordnungsgeber kodifizierten Eigenkapitalzinssätze anzu­
setzen. Ein zusätzliches Einbeziehen· von Tagesneuwerten ist demnach nicht geboten und, 
würde der handelsrechtlichen Betrachtungsweise bei der Ermittlung des Törnqvist-lndex ent­
gegenlaufen. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass es sich bei den festgelegten Eigenkapi­
talzinsen um nominale Zinssätze handelt. D.h., die festgelegten Eigenkapitalzinssätze bein­
halten bereits einen Inflationsausgleich, der Preissteigerungen bei Kapitalgütern s1usgleicht. 

Soweit einige Konsultationsbeiträge darauf verweisen, dass der Beschluss des Oberlandes­
gerichts Düsseldorf vom 30.08.2023 zur Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die vierte 
Regulierungsperiode fälschlicherweise unberücksichtigt geblieben ist, ist zunächst darauf 
hinzuweisen, dass dieser Beschluss noch nicht rechtskräftig ist. Zudem bezieht sich die 
Festlegung auf die Zinssätze für die vierte Regulierungsperiode, die der Ermittlung des Pro­
duktivitätsfaktors auf Grundlage des Törnqvist-lndex nicht zugrunde gelegt worden sind, da 
sie während des Stützintervalls ·nicht zur Anwendung gekommen sind. 

Auf dem Preisindex für die Eigenkapitalzinsen aufbauend wird die Kostenposition Gewerbe­
steuer mit Hilfe von durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesätzen (Destatis) dargestellt. Aus 
der beschriebenen Rechnung ergibt sich folgende Zeitreihe: 
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2006 391 
2007 389 
2008 388 
2009 387 
2010 390 
2011 392 
2012 393 
2013 395 
2014 397 
2015 399 
2016 400 
2017 402 
2018 402 
2019 403 
2020 400 
2021 403 
2022 403 

Tabelle 22, Entwicklung der lnputpreise in der Position „Gewerbesteuer" 

Die beschriebenen Preisindizes der einzelnen Aufwandsarten bilden die lnputpreisentwick­
lung der Elektrizitätsnetzbranche ab und werden kostengewichtet bei der Entwicklung des 
gesamthaften lnputpreisindexes ange_setzt. Der nachfolgenden Gewichtung für die einzelnen 
Jahre liegen die abgefragten Daten zugrunde, die Gewichte in der Position Eigenkapitalzin­
sen sowie Gewerbesteuer wurden jedoch als Residualpositionen (Umsatzerlöse abzgl. Auf­
wandspositionen) ermittelt: 

Aufwandsart '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 

Aufwendungen 
für Roh-, Hilfs-
und Betriebs-
stoffe 22 24 28 29 26 27 24 23 22 21 22 24 23 23 23 29 37 
Personalkosten 

13 9 10 9 9 11 11 13 14 14 16 14 15 16 16 16 13 
Aufwendungen 
für bezogene 
Leistungen 27 28 27 26 23 26 23 20 20 24 24 22 25 24 24 26 25 
Sonstige betrieb-
liehe Aufwen-
dungen 22 23 27 22 21 23 22 22 22 21 21 18 17 17 17 17 12 
Zinsen und 
ähnliche Auf-
wendungen 0 0 0 1 1 2 1 2 2 4 1 2 4 2 3 3 3 
Abschreibungen 

10 7 8 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 6 
Eigenkapitalzin-
sen 5 8 0 6 11 4 11 13 12 8 g , 12 8 10 8 2 3 
Gewerbesteuer 

1 1 0 1 2 1 2 2 2 
~ 

1 1 2 1 1 1 0 0 

Tabelle 23: Gewichtung der einzelnen Aufwandsarten in Prozent (gerundete Werte)69 

Hierbei wird die Gewerbesteuer al~ kalkulatorische Gewerbesteuer nach § 8 StromNEV er­
mittelt. Sie basiert auf dem in § 7 StromNEV festgelegten kalkulatorischen Eigenkapitalzins. 

69 Quelle: Datenabfrage der BK4, Eigenkapitalzinsen und Gewerbesteuer residual ermittelt. 
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Wie beschrieben, berechnet die Beschlusskammer den Aufwand für Eigenkapitalzinsen im 
Törnqvist-Tool als Differenz aus den Ertrags- und Aufwandspositionen, welche nach han­
delsrechtlichen Richtlinien von den Netzbetreibern erhoben wurden. Im Törnqvist-Tool wird 
diese Differenz „Eigenkapitalzinsen" genannt. Auf deren Basis wird anschließend die kalkula­
torische Gewerbesteuer berechnet. In der Konsultation kritisierten die Netzbetreiber diese 
Berechnung. Demnach stelle die berechnete Differenz bereits die Summe aus Eigenkapital­
verzinsung und kalkulatorischer Gewerbesteuer dar, d.h., die Gewerbesteuer müsse nicht 
hinzuaddiert werden. 

Die Beschlusskammer schließt sich dieser Kritik nicht an und erachtet die Berechnungsweise 
als korrekt. Im Wesentlichen ergibt sich die Berechnungsweise aus der Notwendigkeit, so­
wohl eine handelsrechtliche als auch eine kalkulatorische Perspektive einzunehmen: Von 
den Netzbetreibern wurden handelsrechtliche Daten abgefragt. Jedoch ist die Gewerbesteu­
er eine kalkulatorische Kostenposition, die nach dem in § 7 StromNEV festgelegtem Eigen­
kapitalzins ermittelt werden muss und in den handelsrechtlichen Daten nicht abgebildet ist. 
Die Rechnung der Beschlusskammer dient dazu, diese Inkonsistenz zu überbrücken. 

Konkret wird die Eigenkapitalverzinsung im Törnqvist-Tool als Differenz aus den Ertrags- und 
Aufwandspositionen berechnet. Damit entspricht sie dem handelsrechtlichen Gewinn. Aller­
dings weicht die so berechnete Eigenkapitalverzinsung stark von der Größe ab, die sich in 
einer kalkulatorischen Betrachtungsweise ergeben würde. Der Grund liegt in der unter­
schiedlichen Länge der Abschreibungsdauern, die im Handelsrecht ungefähr halb so lang 
wie im Rahmen einer kalkulatorischen Betrachtungsweise sind, in welcher die tatsächlichen 
Nutzungsdauern von Anlagegütern angesetzt werden. Somit ist der handelsrechtliche Ge­
winn merklich niedriger als der kalkulatorische Gewinn. Würde man cder vorgeschlagenen 
Berechnungsweise der Netzbetreiber folgen und die Gewerbesteuer als Teil der Eigenkapi­
talverzinsung betrachten, so käme der Gewerbesteuer im Vergleich zu einer kalkulatorischen 
Sichtweise tendenziell ein zu geringes Gewicht zu. Um diesen Effekt pragmatisch auszuglei­
chen, wird die kalkulatörische-Ge'\J\'erbesteuer im Törnqvist-Tool auf Basis der (wie oben be­
schrieben ermittelten) Eigenkapitalverzinsung, berechnet. 

In der für die Eigenkapitalzinsen und Gewerbesteuer verwendeten Residualgröße sind indes 
ebenfalls Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur enthalten. Damit entfallen Teilbe­
reiche der Residualgröße auf Abschreibungen. Demnach wäre eigentlich die Residualgröße 
aufzusplitten und nicht in Gänze der Eigenkapitalzinssatz und Gewerbesteuerposition zuzu­
ordnen. Gleichwohl findet der pauschalierende Ansatz wie auch der Ansatz in der Gewich­
tung vereinfacht Anwendung. 

In die beschriebenen Preisindizes für die acht Kostenarten ist jeweils der arithmetische Mit­
telwert der einzelnen Vergleichsjahre (beispielsweise Mittelwert 2006 und 2007 beim Verän­
derungswert von 2006 auf 2007) eingeflossen. Die lnputpreisentwicklung der Elektrizitäts­
netzbranche insgesamt ergibt sich hiernach wie folgt: 
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2006 zu 2007 0,984 
2007 zu 2008 1,035 
2008 zu 2009 0,990 
2009 zu 2010 1,005 
2010 zu 2011 1,020 
2011 zu 2012 0,998 
2012 zu 2013 0,996 
2013 zu 2014 0,996 
2014 zu 2015 0,994 
2015 zu 2016 1,004 
2016 zu 2017 1,010 
2017 zu 2018 ·1,037 
2018 zu 2019 0,985 
2019 zu 2020 0,983 
2020 zu 2021 1,013 
2021 zu 2022 1,277 
Tabelle 24: Entwicklung der lnputpreise der Elektrizitätsnetzbranche 

Die durchschnittliche Veränderungsrate · der lnputpreise der Elektrizitätsnetzwirtschaft 
(PNetz) der Jahre 2006 bis 2022 beträgt 1,85 %. 
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h) Verbraucherpreisindex 

Als letzte Komponente für die Berechnung des Xgen wird bei der Berechnung mittels Resi­
dualbetrachtung (vgl. Abschnitt I1.1.d)) der „Verbraucherpreisindex" benötigt. Aus dem Ver­
braucherpreisindex der Jahre 2006 bis 2022 lässt sich die Veränderungsrate dieses Zeit­
raumes berechnen, so dass in die beschriebene Gleichung zur Berechnung des Xgen das 
geometrische Mittel des relevanten Zeitraumes einfließen kann. Aus der beschriebenen 
Rechnung ergibt sich für den Verbraucherpreisindex folgende Veränderungsreihe: 

2006 zu 2007 1,023 

2007 zu 2008 1,026 
2008 zu 2009 1,003 
2009 zu 2010 1,010 
2010 zu 2011 1,022 
2011 zu 2012 1,019 
2012 zu 2013 1,015 
2013 zu 2014 1,010 

2014 zu 2015 1,005 

2015 zu 2016 1,005 
2016 zu 2017 1,015 

2017 zu 2018 1,018 
2018 zu 2019 1,014 
2019 zu 2020 1,005 
2020 zu 2021 1,031 
2021 zu 2022 1,069 
Tabelle 25: Entwicklung des Verbraucherpreisgesamtindex70 

Die durchschnittliche Veränderungsrate des Verbraucherpreisindexes (VPI) der Jahre 2006 
bis 2022 beträgt 1,80 %. 

i) Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor 

Die in Abschnitt 11.1.d) beschriebene Residualbetrachtung ermöglicht, mit Hilfe der ermittel­
ten e.inzelnen Bestandteile den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor für Elektrizitäts­
netzbetreiber zu ermitteln71: 

Durch den Ansatz der zuvor berechneten durchschnittlichen Veränderungsrat~ der totalen 
Faktorproduktivität (TFNetz) in Höhe von 1,16 % (siehe Abschnitt I1.1.f)), der durchschnittli­
chen lnputpreisentwicklung (PNetz) in Höhe von 1,85 % (siehe Abschnitt 11.1.g)) sowie der 
durchschnittlichen Veränderungsrate beim Verbraucherpreisindex (VPI) in Höhe von 1,80 % 

70 Ermitteltaus Entwicklung des Verbraucherpreisindexes für Deutschland, Destatis, Tabelle 61111-0001, abgeru­
fen am 08.08.2023. 

71 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 44 f. sowie 
Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode Strom 
un<;l Gas, WIK-Consult, 2023, S. 37. 
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(siehe Abschnitt I1.1.h)) ergibt sich auf Basis der Törnqvist-Methode ein genereller sektoraler· 
Produktivitätsfaktor (Xgen) in Höhe von 1, 11 %.72 

2. Malmquist 

Die unter 1.2. beschriebene Malmquist-Methode führt zu einem generellen sektoralen Pro­
duktivitätsfaktor in Höhe von 0,86 %. Nachfolgend soll das Vergehen bei der Ermittlung des 
genannten Wertes beschrieben werden. 

a) Grundansatz 

Ziel der Anwendung des Malmquist-lndex ist ebenfalls die Be$timmung des generellen sekt­
oralen Produktivitätsfaktors. Gemäß den Vorgaben der ARegV beschreibt der generelle 
sektorale Produktivitätsfaktor die Abweichung des netzwirtschaftlichen vom gesamtwirt­
schaftlichen Produktivitätsfortschritt und die Abweichung der gesamtwirtschaftlichen von der 
netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung folgendermaßen: 

Die Ausgestaltung der Malmquist-Methode zur Ermittlung des generellen sektoralen Produk­
tivitätsfaktors für die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen für die vierte Regulie­
rungsperiode orientiert sich an dem methodischen Vorgehen der Bundesnetzagentur in der 
dritten Regulierungsperiode. 73 Demnach ergibt sich der generelle sektorale Produktivitätsfak­
tor aus den intertemporalen Verschiebungen der Effizienzgrenze (Frontier Shift) über die 
bisherigen Regulierungsperioden hinweg unter Zugrundelegung der zwecks Ermittlung des 
Produktivitätsfaktors im Zeitverlauf plausibilisierten Daten aus den statischen Effizienzver­
gleichen sowie der dabei angewendeten Berechnungsmethoden der Dateneinhüllungsanaly­
se (Data Envelopment Analysis, DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse 
(Stochastic Frontier Analysis, SFA). Von dem geschätzten Frontier Shift, der die Entwicklung 
der Kosten der jeweils effizientesten Netzbetreiber der Branche abbilden soll, lassen sich 
durch die Anwendung der Malmquist-Methode zudem die sog. netzbetreiberspezifischen 
Aufholeffekte (Catch-up) separieren, die den Abstand der Kosteneffizienz jedes einzelnen 
Unternehmens zu der entsprechenden Effizienzgrenze wiedergeben und für die Ermittlung 
des Produktivitätsfaktors als regulatorische Größe nicht relevant sind. Der wesentliche Vor­
teil der Malmquist-Methode besteht somit darin, dass die Veränderung der Produktivität in 
unternehmensindividuelle Aufholeffekte und die Verschiebung der Effizienzgrenze getrennt 
werden kann. · 

Vorliegend kommt ein nominaler Kostenmalmquist (vgl. Abschnitt 1.2.) zur Anwendung, da 
wie bei den statischen Effizienzvergleichen die Gesamtkosten der Netzbetreiber verglichen 
werden und nicht die lnputmengen. Konkret wird die Verschiebung der Effizienzgrenze auf 
Basis der Gesamtkosten (TOTEX74) ermittelt, wobei die Outputmengen bekannt sind, und 
anstatt der lnputmengen und lnputpreise das Produkt dieser lnputparameter in Form der 
Gesamtkosten _in die Betrachtung eingeht. Die Gesamtkösten-werderr durch die· Auf­
wandsparameter abgebildet. 

72 Dargestellt wird das exakt gerundete Ergebnis aus dem Törnqvist-Tool (siehe Anlage). 

73 Vgl. Festlegungen vom 21.02.2018 für den Gasbereich (BK4-17-093) und vom 28.11.2018 für den Strombe­
reich (BK4-18-056). 

74 TOTEX bedeutet total expenditures und ergibt sich als Summe aus den capital expenditures (CAPEX) und 
operational expenditures_ (OPEX). 
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Aufgrund dessen muss bei der Bestimmung der Effizienzgrenzenverschiebung auf der lnput­
seite allokative Effizienz angenommen werden, da die aus den statis.chen Effizienzverglei­
chen vorliegenden Aufwandsparamater nicht weiter in lnputpreise und lnputmengen aufge-. 
teilt werden können. Diese Annahme allokativer Effizienz auf der lnputseite bedeutet, dass 
die Unternehmen ihren lnputeinsatz an die auf den Faktormärkten herrschenden Preisver­
hältnisse anpassen. Würden Netzbetreiber hingegen überteuerte Preise auf den Faktormärk­
ten akzeptieren und so allokative Ineffizienzen auf der lnputseite aufbauen, bestünde die 
Möglichkeit, dass die betrachteten Netzbetreiber bewusst Entscheidungen treffen, die zu 
überhöhten Netzkosten führen. Würde ein Netzbetreiber für gegebene Faktorpreise eine 
ineffiziente Kombination an lnputfaktoren nutzen, würde dies zu überhöhten lnputkosten und 
somit auch überhöhten Netzkosten führen. Dies steht im Widerspruch zu der Idee einer effi­
zienten Leistungsbereitstellung und auch der Annahme wettbewerblich organisierter Märkte. 
Auch wenn bei der Verwendung der Aufwandsparameter aus den statischen Effizienzver­
gleichen keine Separierung zwischen lnputmengen und lnputpreisen ·möglich ist,· lässt sich 
der generelle sektorale Produktivitätsfaktor auf Basis der Gesamtkosten unverzerrt ermitteln. 
Denn die regulierten Netzbetreiber unterliegen auf den Faktormärkten bei ihren Investitions­
entscheidungen keiner anderen Systematik als Unternehmen, ·die sich im Wettbewerb befin­
den, so dass Netzbetreiber auf den Vorleistungsmärkten auch analog zu im Wettbewerb ste­
henden Unternehmen agieren, d.h., sie werden ihr Verhalten optimal an den Faktorpreisen 
ausrichten.75 

Bei der Anwendung eines Kostenmalinquist auf Basis nominaler Preise kann auf die Ermitt­
iung der Veränderung. der sektoralen Einstandspreise verzichtet werden, da der Kosten­
malmquist die Änderung der sektoralen Faktorpreise bereits beinhaltet. Mathematisch ent­
spricht der Logarithmus des nominalen Frontier Shift der Änderung des technischen Fort­
schritts des Netzsektors abzüglich- der Änderung der lnputpreise: 

Der so berechnete nominale Frontier Shift beinhaltet neben dem technologischen Fortschritt 
auch die lnputpreisveränderungen des Sektors und bildet soniit genau das ab, was vorlie­
gend für den generell_en sektoralen Produktivitätsfaktor als Abweichung zum Verbraucher­
preisindex (VPI) relevant ist und berechnet werden muss. 

Für den sektoralen Produktivitätsfaktor bedeutet.dies·, dass neben der Berechnung der netz­
wirtschaftlichen Bestandteile anhand der Malmquist-Methode, die in Anlehnung an die stati­
schen Effizienzvergleiche ausgestaltet ist, nur noch· die Entwicklung der Outputpreise in der 
Gesamtwirtschaft benötigt wird, die in Form des VPI aus der amtlichen Statistik verfügbar ist. 
Die Inflationsrate stellt die Änderung des VPI dar. In wettbewerblich organisierten Märkten 
können Preissteigerungen nicht in Höhe der Steigerung der lnputpreise, sondern nur gemin­
dert um den technologischen Fortschritt, an die Endkunden weitergegeben werden. 

Die Formel für den sektoralen Produktivitätsfaktor lässt sich ·damit zu 

XGen,t = ln(Fsnom) + llVPlt 

75 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 3. 
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umformen. Der sektorale Produktivitätsfaktor ergibt sich also aus der Summe des ermittelten 
Wertes des Kostenmalmquist-lndex und der Änderung der Verbraucherpreise. 

b) Rückgriff auf die Effizienzvergleiche bei der Umsetzung der Malmquist-Methode 

Grundlage für die Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors anhand der 
Malmquist-Methode bilden die Effizienzve·rgleiche der Stromverteilernetzbetreiber der ersten 
vier Regulierungsperioden mit den Basisjahren 2006, 2011, 2016 und 2021. Betrachtet wird 
die jeweilige Veränderung zwischen zwei Basisjahren (Stützpunkten), welche somit einen 
Zeitraum von fünf Jahren überspannt, in denen die Produktivitätsentwicklung der Stromnetz­
branche abgebildet wird. Über alle Regulierungsperioden hinweg wird im Ergebnis ein Be­
trachtungszeitraum von insgesamt 16 Jahren zugrunde gelegt. Im Gegensatz zu den Effizi­
enzvergleichen in den einzelnen Basisjahren (statischer Effizienzvergleich) erfolgt im Rah­
men der Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors die Abschätzung der Effi­
zienzwertentwicklung der Stromverteilernetzbranche über die Zeit ( dynamischer Effizienz­
vergleich). Eingang in die Analysen finden daher nur die an den Effizienzvergleichen teil­
nehmenden Verteilernetzbetreiber im Regelverfahren. 

Bei der Umsetzung der Malmquist-Methode auf Basis der Effizienzvergleiche macht die Be­
schlusskammer von der in § 9 Abs. 3 S. 3 ARegV vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, bei 
der Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors anhand der Malmquist­
Methode auf die Verwendung der Daten von Verteilernetzbetreibern zu verzichten, die die 
Teilnahme am vereinfachten Verfahren nach§ 24 Abs. 2 ARegV gewählt haben. 

Diese Ermessensentscheidung gründet auf dem ber.eits in der dritten Regulierungsperiode 
gewählten Vorgehen der Malmquist-Methode, anders als beim Törnqvist-lndex, der nicht auf 
regulatorischen, sondern auf handelsrechtlichen Daten beruht, regulatorische Eingangsgrö­
ßen aus den Effizienzvergleichen für dessen Berechnung heranzuziehen. Dazu gehören die 
von der Regulierungsbehörde· intensiv geprüften und genehmigten Kostendaten (Auf­
wandsparameter) sowie zahlreiche Strukturdaten (Vergleichsparameter), die zum Zwecke 
der statischen Effizienzvergleiche erhoben und umfassend plausibilisiert wurden. Diese Ein­
gangsgrößen liegen für die Basisjahre für ·die an den Effizienzvergleichen teilnehmenden 
Netzbetreiber vor, jedoch nicht für die Basisjahre, in denen Netzbetreiber Teilnehmer am 
vereinfachten Verfahren waren bzw. sind. Die Bereitstellung der Kosten- und Strukturdaten 
von Teilnehmern des vereinfachten Verfahrens in der gleichen Qualität und im selben Um­
fang wie die von Teilnehmern des Regelverfahrens erhobenen Daten wäre sowohl für die 
betroffenen Netzbetreiber als auch für die Regulierungsbehörde ein -unverhältnismäßig hoher 
regulatorischer Aufwand. Im Rahmen der statischen Effizienzvergleiche hat der Verord­
nungsgeber in Ausübung seiner Einschätzungsprärogative zudem entschieden, dass für die 
Teilnehmer am vereinfachten Verfahren ein einheitlicher Effizienzwert heranzuziehen ist. Seit 
der zweiten Regulierungsperiode wird dieser Wert als. gewichteter durchschnittlicher Wert 
aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den §§ 12, 13 und 14 ARegV für die vo­
rangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs. 1 ARegV bereinigten 
Effizienzwerte gebildet. Der Verordnungsgeber unterstreicht hiermit die Situation, in welcher 
aus einer hinreichenden und repräsentativen Stichprobe (die Netzbetreiber aus dem Regel­
verfahren) Erkenntnisse für die übrigen Netzbetreiber {kleine Netzbetreiber) gewonnen und 
übernommen werden können. Gründe, weshalb bei der Ermittlung des Frontier Shift diese 
Repräsentativität in Frage gestellt werden kann, sind an dieser Stelle nicht ersichtlich. Im 
Gegenteil wird die Repräsentativität der Netzbranche dL,Jrch die Unternehmen im Regelver­
fahren zusätzlich durch die hinreichende Marktabdeckung im Bereich der Stromverteilernet­
ze sichergestellt. Dies untermauern nicht zuletzt die Netzstrukturdaten, welche dem Monito­
ringbericht 2022 zugrunde liegen. Demnach entfielen im Jahr 2021 ca. 62 % der Gesamt­
netzlänge (inkl. Hausanschlussleitungen), rund 89 % der Gesamtanzahl der Messlokationen 
im Netz und knapp 85 % der Anschlusspunkte auf die im Regelverfahren für die vierte Regu­
lierungsperiode teilnehmenden Stromverteilernetzbetreiber. Auch die entnommene Energie-



Effizienzvergleich t t
EVS Inpu parame er Outputparameter 

Regulierungsperiode 1 TOTEX Korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS 

Basisjahr: 2006 sTOTEX Korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS 

(2009 - 2013) KorriQierte Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel 

Korrigierte Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitungen 

Stromkreislänge in der MS Ebene - Kabel 
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menge wird weitgehend durch die Stromverteilernetzbetreiber im Regelverfahren abgedeckt 
(363 TWh von insgesamt 428 TWh, was einem Anteil von 85 % entspricht). 

Der Bundesgerichtshof hat das bereits im Rahmen der Ermittlung des generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktor für die drjtte Regulierungsperiode gewählte Vorgehen der Bundesnetza­
gentur sowohl im Hinblick auf die Basisjahrbetrachtung als auch im Hinblick auf den Verzicht 
auf die Verwendung der Daten von Netzbetreibern, die die Teilnahme am vereinfachten Ver­
fahren nach§ 24 Abs. 2 ARegV gewählt haben, bestätigt.76 

Für die Ermittlung des Frontier Shift anhand der Malmquist-Methode sind Input- und Output­
faktoren erforderlich. Die Bestimmung des benötigten lnputfaktors erfolgt analog zu den 
Maßgaben im statischen Effizienzvergleich. Demnach ergibt sich der Aufwandsparameter 
TOTEX aus den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Ausgangsniveaus der Kostenprüfung- abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten. 
Es ist zu beachten, dass der Prüfansatz für die Kostenprüfung in den Basisjahren gemäß § 6 
Abs. 2 ARegV so angelegt ist, dass Kosten, die dem Grunde oder der Höhe nach auf einer 
Besonderheit des geprüften Geschäftsjahres beruhen, ,bei der Ermittlung des Ausgangsr:ii­
veaus unberücksichtigt bleiben. Durch dieses Vorgehen werden die genehmigten Kosten im 
Basisjahr um Sondereffekte bereinigt und sind folglich für die Bestimmung der Erlösober­
grerize in den Folgeperioden aussagekräftiger. 

Neben dem Aufwandsparameter TOTEX erfolgen ebenfalls wie im statischen Effizienzver­
gleich die Berechnungen mit standardisierten Kosten (sTOTEX). Durch die Standardisierung 
der Kapitalkosten soll die Vergleichbarkeit zwischen Netzbetreibern erhöht und mögliche 
Verzerrungen, die sich aus ur;iterschiedlichen Altersstrukturen der Anlagen und unterschied­
lichen Abschreibungs- und Aktivierungspraktiken ergeben können, vermieden werden. 77 

Vorgaben zur Bestimmung der sTOTEX ergeben sich aus § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 14 
Abs. 2 ARegV. . 

Im Gegensatz zum Törnqvist-lndex, der auf der handelsrechtlichen Welt aufsetzt, ist die Be­
stimmung des Frontier Shift anhand der Malmquist-Methode durch den Rückgriff"auf die Da­
ten der Kostenprüfung nach der StromNEV der kalkulatorischen Welt zuzuordnen. Hierbei 
kommt es unmittelbar dazu,, dass sich regulatorische Entscheidungen und Änderungen in 
der Regulierungspraxis zwangsläufig auf die mit der Malmquist-Methode gefundenen Ergeb­
nisse auswirken.7~ Konsistenzgesichtspunkte gebieten es daher, dass sich die regulatorische 
Prägung des Netzbetriebs in der Datengrundlage widerspiegelt 

Auf der Outputseite stellt sich bei der Ermittlung des Frontier Shift anhand der Malmquist­
Methode vorrangig die Frage, welche Vergleichsparameter zugrunde zu legen sind, denn die 
für die statischen Effizienzvergleiche herangezogenen Vergleichsparameter unterscheiden 
sich in den einzelnen Regulierungsperioden. Eine Zusammenstellung der verwendeten Ver­
gleichsparameter ist der Tabelle 26 für Stromverteilernetzbetreiber zu entnehmen. 

76 Vgl. BGH, Beschluss vom 26.10.2021, EnVR 17/20, Rn. 59, Juris. 

77 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 53. 

78 Vgl. BGH, Beschluss vom 26;01.2021, EnVR 7/20, Rn. 153 ff, Juris. 



Stromkreislänge in der MS Ebene - Freileitungen 

Stromkreislänge in der Netzebene - NS 

Versorgte Fläche NS 

Anzahl Anschlusspunkte HS, MS und NS 

Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen (über alle Netz- und Um­
spannebenen) 

Anzahl der Umspannstationen (alle Netz- und Umspannstationen) 

Regulierungsperiode 2 TOTEX Korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS 

Basisjahr: 2011 sTOTEX Korrjgierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS 

(2014 - 2018) Stromkreislänge Kabel HS 

Stromkreislänge Freileitungen HS 

Stromkreislänge in der MS Ebene - Kabel 

Stromkreislänge in der MS Ebene - Freileitungen 

Stromkreislänge in der Netzebene - NS 

Versorgte Fläche NS 

Anzahl Anschlusspunkte HS, MS und NS 

Installierte dezentrale Erzeugungsleistungen (über alle Netz- und Um­
spannebenen) 

Anzahl Zählpunkte - Summe 

Regulierungsperiode 3 TOTEX Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen HS/MS 

Basisjahr: 2016 sTOTEX Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen MS/NS 

Stromkreislänge Kabel (ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßen-
(2019 - 2023) beleuchtungskabel) HS · 

Stromkreislänge Freileitung (ohne Hausanschlussleitungen und ohne Stra­
ßenbeleuchtungsfreileitungen) HS 

Stromkreislänge (Kabel und Freileitungen) MS 

Stromkreislänge (mit Hausanschlussleitungen und mit Straßenbeleuch­
tungskabeln und -freileitungen) NS 

Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (NE 1-4) 

Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen (NE 5-7, dezentral 
Variante 1) 
Anzahl der Zählpunkte im eigenen Netzgebiet (ohne Pauschalanlagen, mit 
Leerstand ) 

Regulierungsperiode 4 TOTEX Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen HS/MS 

Basisjahr: 2021 sTOTEX Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen MS/NS 

Stromkreislänge Kabel (ohne Hausanschlussleitungen und ohne Straßen­(2024 - 2028) 
beleuchtungskabel) Hoes und HS 
Stromkreislänge Freileitung (ohne Hausanschlussleitungen und ohne Stra­
ßenbeleuchtungsfreileitungen) Hoes und HS 
Stromkreislänge (mit Hausanschlussleitungen und mit Straßenbeleuch­
tungskabeln und -freileitungen) MS und NS 
Installierte Erzeugungsleistung aller Erzeugungsanlagen der oberen Netz­
ebenen Höchstspannung und Hochspannung (NE 1-4) 
Dezentrale installierte Erzeugungsleistung auf der unteren Netzebene Mit­
telspannung (NE 5-6) 
Dezentrale installierte Erzeugungsleistung auf der unteren Netzebene Nie­
derspannung (NE 7) 
Anzahl der Messlokationen im eigenen Netzgebiet (ohne Pauschalanlagen, 
mit Leerstand ) 

Tabelle 26: Modelle der statischen Effizienzvergleiche für Stromverteilernetzbetreiber 
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Die Frage, ob die Vergleichsparameter aus den statischen Effizienzvergleichen auch geeig­
net sind, Produktivitätsänderungen in der jeweiligen Netzbranche zu messen, war Gegen­
stand der gutachterlichen Untersuchungen.79 Demnach ergäben sich im Wesentlichen zwei 
Vorgehensweisen. Bei der ersten Vorgehensweise wird das Effizienzvergleichsmodell aus 
der vorangegangenen Regulierungsperiode auf die Daten der aktuellen Regulierungsperiode 
zugrunde gelegt (z.B. das Modell der ersten Regulierungsperiode bei der Schätzung der Effi­
zienzgrenzenverschiebung von der ersten auf die zweite Regulierungsperiode) und umge­
kehrt (z.B. das Modell der zweiten Regulierungsperiode be.i der Schätzung der Effizienzgren­
zenverschiebung von der ersten auf die zweite Regulierungsperiode). Dies entspricht dem 
Ansatz der Bundesnetzagentur bei der Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitäts­
faktors für die dritte Regulierungsperiode. Bei der zweiten Vorgehensweise wird eine neue 
Modellspezifikation herangezogen, die das Ergebnis einer neuen dynamischen Kostentrei­
beranalyse ist. 

Die Erkenntnisse aus den gutachterlichen Analysen bezüglich der Auswahl der Vergleichs­
parameter für den dynamischen Kontext liefern der Beschlusskammer keine Anhaltspunkte, 
vom bisherigen Vorgehen abzuweichen.80 Im Gegenteil zeigen sie, dass sich durch die Ver­
gleichsparameter aus den statischen Effizienzvergleichen Änderungen in der Produktivität 
der Netzbranche grundsätzlich abbilden lassen. Auch aus der internationalen Regulierungs­
praxis ergeben sich keine Hinweise, dass w·eitere Parameter im dynamischen· Kontext von 
Bedeutung sein können. Das Abstellen auf die Modelle der statischen Effizienzvergleiche 
stellt zudem sicher, dass veränderte Versorgungsaufgaben der Netzbetreiber adäquat bei 
der Ermittlung der branchenspezifischen Produktivitätsentwicklung berücksichtigt werden. 
Hinzu kommt, dass das bisherige Vorgehen sämtliche Erkenntnisse aus den vorangegange­
nen Effizienzvergleichen nutzt, um eine Konsistenz mit dem bestehenden Regulierungsrah­
men zu gewährleisten. Nach Einschätzung der Beschlusskammer erscheint es nicht sachge­
recht, die Produktivitätsentwicklung der Netzbetreiber - beispielsweise von der ersten Regu­
lierungsperiode auf die zweite Regulierungsperiode - losgelöst von den (den damaligen indi­
viduellen Effizienzvorgaben zugrundeliegenden) Modellen zu ermitteln. 

Nach dem aus den genannten Gründen von der Beschlusskammer weiterhin für sachgerecht 
erachteten Vorgehen liegt der Ermittlung des Produktivitätsfaktors für die vierte Regulie­
rungsperiode folgende sukzessive Berechnung der Effizienzgrenzenverschiebung zugrunde: 
die Verschiebung der: Effizienzgrenze von der ersten Regulierungsperiode auf die zweite 
(RP12), die von der zweiten Regulierungsperiode auf die dritte Regulierungsperiode (RP23) 
und schließlich die Effizienzgrenzenverschiebung von der dritten Regulierungsperiode auf 
die vierte (RP34). Somit werden die Netzbetreiber wie bereits beschrieben jeweils gegenüber 
der Effizienzgrenze von zwei aufeinander folgenden Regulierungsperioden evaluiert. Das 
heißt, ein Netzbetreiber in der ersten Regulierungsperiode wird jeweils mit den Parametern 
·und gegenüber den Effizienzgrenzen aus dem ersten und dem zweiten Effizienzvergleich 
beurteilt, ein Netzbetreiber in der zweiten Regulierungsperiode ebenfalls mit den Parametern 
und Effizienzgrenzen des ersten und zweiten Effizienzvergleichs. Die Überkreuzbetrachturig 
ist damit nur möglich, wenn ein Netzbetreiber an den zwei aufeinander folgenden Effizienz~ 
vergleichen tatsächlich teilgenommen hat bzw. die Netze zugeordnet werden konnten. Die 
beispielhafte _Beschreibung gilt auch für die Bestimmung des Frontier Shift zwischen der 
zweiten und der dritten Regulierungsperiode sowie zwischen der dritten und der vierten Re­
gulierungsperiode. Analog hierzu werden Netzbetreiber betrachtet, die beimjeweiligen Peri­
odenvergleich Teil der statischen Effizienzvergleiche waren bzw. deren Netze über die bei­
den Perioden zugeordnet werden konnten. 

79 Vgl. Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, 2023. 

80 Vgl. Gutachten zur ~rmittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, 2023. 
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Im Rahmen der Konsultation wurde von Seiten der Marktteilnehmer angemerkt, dass die 
Eigenkapitalzinssätze über den Ermittlungszeitraum des Xgen gesunken seien. Dieser Trend 
kehre sich nach dem Basisjahr der vierten Regulierungsperiode jedoch um, während der 
Xgen weiter sinkende Eigenkapitalzinssätze prognostiziere. Zudem würden durch die Über­
nahme der Benchmarking-Kosten nicht die regulatorisch zugestandenen Eigenkapitalzins­
sätze des Basisjahres verwendet, sondern die für die nächste Regulierungsperiode festge­
legten Eigenkapitalzinssätze einbezogen. Daher wirke sich die Absenkung der Eigenkapital­
zinssätze doppelt aus: Direkt in den zugestandenen Kapitalkosten und zusätzlich in einem 
,,überhöhten" Xgen. Bei den sTOTEX sei der Effekt der sinkenden Zinssätze besonders groß. 
Als Lösungsansatz wurde - wie schon bei der Festlegung für die dritte Regulierungsperiode 
- gefordert, den Malmquist-lndex in jeder Stützperiode mit konstantem Eigenkapitalzins neu 
zu berechnen. 

Die Beschlusskammer erachtet im Rahmen des Malmquist-lndex die Verwendung der 
Benchmarking-Kosten {,,Ausgangsniveau") mit den .darin enthaltenen Eigenkapitalzinssätzen 
für die folgende Reguli\3rungsperiode für sachgerecht. Dies ergibt sich zum einen aus der 
Parallelität zum Effizienzvergleich, in dem eben diese Kosten verwendet werden. Darüber 
hinaus ist dieses Vorgehen sachgerecht, da es in jedem Basisjahr gleich angewandt wird, 
sodass ein unverzerrter Xgen ermittelt wird. 

Es sei darauf hingewiesen, dass das Ausgangsniveau die Grundlage für die Bestimmung der 
Erlösobergrenze der nachfolgenden· Regulierungsperiode bildet. Eine doppelte Absenkung 
liegt nicht vor. Grundsätzlich gilt zunächst, dass jede Kostenart des Ausgangsniveaus in die 
Malmquist-Berechnungen einbezogen wird. In das Ausgangsniveau fließen demnach Kos­
tenarten ein, die individuell im Vergleich zum Basisjahr der Vorperiode einen Anstieg oder 
Abfall aufweisen können. Darüber hinaus schlagen sich auch allgemein wirksame Preisver­
änden.mgen in den Kostenarten der Netzbetreiber nieder, wie z.B. ein Anstieg der Baupreise 
für die Wartungs- und Instandhaltungskosten oder Investitionssummen, aber eben auch ein 
Absinken oder Anstieg von Kapitalmarktzinsen für den Fremdkapitalaufwand oder die Eigen­
kapitalverzinsung. Der Malmquist-lndex stellt insofern auf eine Gesamtbetrachtung ab, die 
ganz unterschiedliche Kostenartenentwicklungen zusammenfasst. Eine selektive Betrach­
tung von Entwicklungen in einzelnen Kostenarten wie· der Eigenkapitalverzinsung ist daher 
nicht sachgerecht. Denn umgekehrt müsste auch jede Erhöhung von Kostenarten als mehr­
facher Anstieg interpretiert werden. Die zusammenfassende Betrachtung des Ausgangsni­
veaus stellt daher die geeignete Größe dar. 

Eine Berechnung des Malmquist-lndex mittels Kosten, welche auf der Grundlage konstanter 
Eigenkapitalzinssätze innerhalb einer Stützperiode gebildet würde, stünde in fundamentalem 
Widerspruch zu der Idee des Xgen als Differential zur Gesamtwirtschaft und würde in der 
gegenwärtigen Situation zu einem deutlich zu niedrigen Xgen führen. Es kommt insoweit 
auch zu keiner unzulässigen Doppelberücksichtigung sinkender Eigenkapitalzinssätze und 
damit zu keiner doppelten wirtschaftlichen Benachteiligung der Netzbetre.iber. Würde die 
Veränderung der Eigenkapitalverzinsung nicht berücksichtigt, würde dies zu einer Verzer­
rung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors führen, weil die Veränderung der Eigen­
kapitalverzinsung dann nur einseitig bei der Gesamtwirtschaft angesetzt wäre, obgleich die 
Eigenkapitalzinsen Bestandteil der lnputpreise sowohl bei den Netzbetreibern als auch in der 
Gesamtwirtschaft sind. 81 Die Veränderung der Eigenkapitalzinssätze über die Zeit wirken 
sich daher sachgerecht auf den Xgen und auf die Höhe der Erlösotsergrehze insgesamt aus. 
Der im Rahmen der Konsultation geforderte Ansatz eines konstanten Eigenkapitalzinssatzes 
steht zudem im Widerspruch zu dem in § 9 Abs. 3 ARegV angelegten, auf Vergangenheits-

81 BGH, Beschluss vom 26.01.2021, EnVR 101 /19, Rn. 129, Juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 16.03.2022, 
Az. Vl-3 Kart 637/19 [V], Rn. 230 ff.,www.justiz.nrw.de. 
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werte gegründeten retrospektiven Ansatz als Instrument zur Prognose der zu erwartenden 
Produktivitätsentwicklung.8~ 

c) Datengrundlage 

Für die Bestimmung des Frontier Shift innerhalb der Gruppe der Stromverteilernetzbetreiber 
werden drei Datensätze gebildet. Einer zur Berechnung des Frontier Shift zwischen Regulie­
rungsperiode 1 und 2 (RP12), der zweite Datensatz bildet die Grundlage für die Berechnung 
der Frontier Shift zwischen Regulierungsperiode 2 und 3 (RP23), und der dritte Datensatz 
dient zur Bestimmung des Frontier Shift zwischen der Regulierungsperiode 3 und 4 (RP34). 
Für die Verschiebung der Effizienzgrenze zwischen zwei Stützpunkten wird jeweils die Effizi­
enz der Netzbefreiber einmal gegenüber der Effizienzgrenze einer Periode und einmal ge­
genüber der Effizienzgrenze der nächsten Periode ermittelt. Bei den vorliegenden Daten zu 
den vier Stützjahren erfolgt der Vergleich jeweils kreuzweise zwischen den Regulierungspe­
rioden 1 und 2, zwischen den Regulierungsperioden 2 und 3 und zwischen den Regulie­
rungsperioden 3 und 4. 

Die Grundlage der statischen Effizienzvergleiche für die Stromverteilernetzbetreiber bildeten 
für die erste Regulierungsperiode 200 Netzbetreiber bzw. Teilnetze, für die zweite Regulie­
rungsperiode 185, für die dritte Regulierungsperiode 204 Netzbetreiber und für die vierte 
Regulierungsperiode 198 Netzbetreiber. Die Stichprobe der Teilnehmer am Regelverfahren 
ändert sich im laufe der Zeit, da die Netz- und Unternehmensstrukturen über die verschie­
denen Regulierungsperioden nicht konstant geblieben sind. Diesem Umstand wird im Rah­
men der Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors Rechnung getragen, in­
dem die jeweiligen Stichproben und die dazugehörigen Datensätze auf eine einheitliche Ver­
gleichsbasis gebracht werden. Dies erfolgt durch eine Zuordnung der Netzbetreiber bzw. 
Netze zwischen den jeweiligen Basisjahren der Effizienzvergleiche mit Hilfe der Betriebs­
nummern und Netznummern sowie unter Berücksichtigung von nachverfolgbaren Netzüber­
gängen, Umfirmierungen sowie Ausgliederungen und Rückverschmelzungen. Bei der perio­
denübergreifenden Zuordnung traten folgende Fallkonstellationen auf: 

1. Ein Netzbetreiber befand sich mit genau einem Netz in zwei aufeinander folger:,den 
Effizienzvergleichen und das Netzgebiet hat sich nicht verändert. 

2. Ein Netzbetreiber befand sich mit genau · einem Netz in zwei aufeinander folgenden 
Effizienzvergleichen, das Netzgebiet hat sich jedoch durch Netzzugänge/-abgänge 
und/oder genehmigte Erweiterungsfaktoranträge verändert; auch die Aufnahme 
einer Konzession für ein bislang nicht mit Strom versorgtes Gebiet bzw. die Aufga­
be der Versorgung in einem bestimmten Teilgebiet verändert das Netz. 

3. Ein (Teil-)Netz ist vollständig bzw. in großen Teilen von einem anderen Netzbe-
treiber übernommen worden. 

4. Ein integrierter Konzern hat eine Netzbetreibergesellschaft ausgegründet. 
5. Eine Netzbetreibergesellschaft ist in den Mutterkonzern „zurückintegriert" worden . 
6. Es hat eine Umfirmierung stattgefunden. 
7. Ein Netzbetreiber befand sich mit mehreren Teilnetzen in einem der beiden aufei­

nander folgenden Effizienzvergleiche, in diesem· wurde ein _individueller Effizienz­
wert pro Teilnetz ermittelt; im anderen Effizienzvergleich wurde ein Effizienzwert 
für ein Gesamtnetz ermittelt (in diesem Fall Werden die Teilnetze zu einem virtuel­
len Netz aggregiert, wobei bei der Jahreshöchstlast implizit ein Gleichzeitigkeits­
faktor von 1 unterstellt wurde). 

82 BGH, Beschluss vom 26.01.2021 , EnVR 101/19, Rn. 129, Juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 16.03.2022, 
Az. Vl-3 Kart 637/19 [V], Rn. 230 ff.,www.justiz.nrw.de. 
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8. Netzbetreiber bzw. Netze waren nur in einem Effizienzvergleich vorhanden und 
konnten für den anderen Effizienzvergleich nicht zugeordnet werden (diese Netz­
betreiber bzw. Netze wurden aus dem Datensatz aussortiert). 

Die periodenübergreifende Zuordnung bei den Stromverteilernetzbetreibern führte zu folgen­
den Ergebnissen, die für die Aufbereitung der Kosten- und Strukturdaten aus den statischen 
Effizienzvergleichen sowie deren ergänzenden Plausibilisierung und Aktualisierung zwecks 
Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors relevant waren. Insgesamt 149 
Netzbetreiber haben an allen vier Effizienzvergleichen teilgenommen (teils mit geänderter 
Betriebsnummer). Bei zwei Netzbetreibern konnte dje periodenübergreifende Zuordnung 
lediglich über die ersten drei Regulierungsperioden erfolgen. Sieben Netzbetreiber nahmen 
am Regelverfahren der Stromverteilernetzbetreiber erst ab der zweiten Regulierungsperiode 
teil und konnten bis zur vierten Regulierungsperiode über die Betriebsnummer zugeordnet 
werden. Einige wenige Netzbetreiber waren lediglich in zwei aufeinander folgenden Effizi­
enzvergleichen vorhanden (fünf Netzbetreiber im Periodenvergleich RP12, und 20 im Perio­
denvergleich RP34). Schließlich gab es in jedem Periodenvergleich komplexe Fallkonstella­
tionen mit Teilnetzen, welche der Bildung virtueller Netze urid der Aggregation von Kosten­
und Strukturdaten bedurften (zwölf Fälle in RP12, sieben Fälle in RP23, zwei Fälle in RP34). 
Nicht zugeordnet werden konnten Netzbetreiber, die im gesamten Betrachtungszeitraum 
nicht an mindestens zwei aufeinander folgenden Effizienzvergleichen teilgenommen haben 
(20 Netzbetreiber nahmen lediglich an dem Effizienzvergleich der ersten, drei Netzbetreiber 
lediglich an dem Effizienzvergleich der zweiten, fünf Netzbetreiber nur an dem Effizienzver­
gleich der dritten und vier Netzbetreiber nur an dem Effizienzvergleich der vierten Regulie­
rungsperiode teil). 

Für die Bestimmung des Frontier Shift zwischen RP1 und RP2 (Periodenvergleich RP12) 
liegen nach der periodenspezifischen Zuordnung 168 Netze zugrunde, bei zwölf davon han­
delt es sich um aggregierte Netzgebiete. Die Stichprobe des Periodenvergleichs RP23 setzt 
sich aus 171 Netzen zusammen, wobei in sieben Fällen Aggregationen vorgenommen wer­
den mussten. Im Vergleich zu der Festlegung des sektoralen Produktivitätsfaktors für die 
Betreiber von Stromversorgungsnetzen für die dritte Regulierungsperiode (BK4-18-056) er­
höht sich die Gesamtanzahl der Netze (damals 167 Beobachtungen) um vier, da für vier 
Netzbet~eiber, die im statischen Effizienzvergleich der dritten Regulierungsperiode aufgrund 
vorläufiger Kostendaten keine Verwendung fanden und aus den Berechnungen des Produk-'­
tivitätsfaktors folgerichtig ausgeschlossen wurden, die Kosten nun final vorliegen. Schließlich 
lassen sich für den Periodenvergleich RP34 insgesamt 194 Netze identifizieren, wobei in 
lediglich zwei Fällen eine Aggregation von Netzgebieten _erfolgte. In die Berechnungen für 
die Bestimmung des Frontier Shift zwischen RP3 und RP4 gehen jedoch 192 Netze ein, da 
für zwei Netzbetreiber keine finalen Kostendaten für den statischen Effizienzvergleich der 
vierten Regulierungsperiode zur Verfügung stehen, weswegen diese auch für die vorliegen­
den Analysen zum generellen se·ktoralen Produktivitätsfaktor nicht herangezogen werden. 

Ein Teil der periodenspezifisch zugeordneten Netzbetreiber bzw. Netze unterlag aufgrund 
der oben beschriebenen Fallkonstellationen Netzveränderungen. Würde man lediglich die 
Netzbetreiber bzw. Netze in die Betrachtung einbeziehen, die keinerlei Veränderungen unter­
lagen, würde die Stichprobe soweit verringert, dass sie nicht mehr als repräsentativ angese­
hen werden könnte. Bei Frontier-Methoden wie der DEA und SFA besteht immer eine gewis­
se Gefahr, dass die Ergebnisse durch Selektionseffekte verzerrt werden. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn ein effizienter Netzbetreiber nicht in der Stichprobe enthalten _ist bzw. 
aus dieser eliminiert wurde, er aber eigentlich die Effizienzgrenze für die Branche mit defi­
niert. Allerdings sind Netzveränderungen kein Ausschlusskriterium, da sowohl Inputs als 
auch Outputs in gleicher Weise betroffen sind. Wenn Netzbetreiber bzw. Netze zugeordnet 
werden konnten, diese aber Veränderungen unterlagen, kann dies auch Einfluss auf die Er­
gebnisse haben. Da weder die Höhe noch die Richtung des Einflusses von Selektionseffek­
ten auf der einen· und Veränderungen der Netze auf der anderen Seite im Vorhinein abge­
schätzt werden können, wird für die Bestimmung des Frontier Shift für die Verteilernetzbe-
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treiber eine weitere Fallaufteilung vorgenommen. Letztlich werden bei den Stromverteiler­
netzbetreibern zwei Datensätze für die Bestimmung der Frontier Shift zwischen zwei Ver­
gleichspunkten herangezogen, deren Ergebnisse im Anschluss gemittelt werden. Für den 
ersten Fall werden möglichst viele Netze berücksichtigt. Im Periodenvergleich RP12 gehen 
zum Beispiel alle 168 Netzbetreiber bzw. Netze, die zugeordnet werden konnten, in die Be­
trachtung ein (s. oben). Im zweiten Fall werden nur die Netze betrachtet, bei denen es zwi­
schen den betrachteten Perioden zu keinen signifikanten Änderungen gekommen ist. Als 
Indikator für die Veränderung wird die Fläche des Netzgebietes bzw. dessen Änderung her­
angezogen. Das Netzgebiet wird dabei anhand der Fläche des Konzessionsgebietes beur­
teilt. Um etwaigen Datenungenauigkeiten bei Angaben zur Fläche des Konzessionsgebietes 
zu begegnen, wurde als zweiter Flächenbezug noch die Änderung der versorgten Fläche 
berücksichtigt. Entgegen der Auffassung einzelner Marktteilnehmer im Rahmen der Konsul­
tation wurden beide Flächenparameter, Konzessionsfläche und versorgte Fläche, als Krite­
rien zur Abgrenzung de.s zweiten Falls auch bei den Malmquist-Berechnungen zum generel­
len sektoralen Produktivitätsfaktor für die dritte Regulierungsperiode zugrunde gelegt. Es 
wir:d schließlich eine Erheblichkeitsschwelle definiert, bei der von keiner signifikanten Ände­
rung auszugehen ist. Für den zweiten Fall werden nur solche Netze betrachtet, bei denen 
sich Konzessionsfläche oder versorgte Fläche um nicht mehr als 10 % zwischen den jeweili­
gen Regulierungsperioden verändert haben. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass aus der 
Fall 2-Betrachtung solche Netzbetreiber ausgeschlossen werden, bei denen mit größter 
Wahrscheinlichkeit von einer signifikanten Änderung der Versorgungsaufgabe ausgegangen 
werden kann, da bei diesen Netzbetreibern die relative Veränderung beider Flächenparame­
ter über 10 % liegt. Im Rahmen der Konsultation wurde zurecht darauf hingewiesen, dass 
Änderungen bei den Flächenparametern in beiden Richtungen berücksichtigt· werden müs­
sen. Die Beschlusskammer hat daraufhin das Stata-Programm PFS4_Analysedaten.do an­
gepasst und den absoluten Betrag bei den Veränderungsraten beider Flächenparameter 
zugrunde gelegt. Die Stichprobengrößen für Fall 2 sind wie folgt: 158 periodenspezifische 
Beobachtungen für den Periodenvergleich RP12; 146 für den Periodenvergleich RP23; 175 
für den Periodenvergleich RP34. ' 

Theoretisch wäre insgesamt auch der Vergleich zwischen dem ersten und dem vierten Effi­
zienzvergleich möglich. Für eine solche Betrachtung müsste die Datenbasis jedoch weiter 
eingeengt werden, da entweder ein Unternehmen nicht in allen vier Stützpunkten existiert hat 
bzw. zugeordnet werden kann, oder nicht für alle Perioden die zur Berechnung notwendigen 
Parameter bekannt sind. 

Die vorgenommene stufenweise Betrachtung kann somit aufgrun'd der größeren Zahl von 
Beobachtungen robustere Ergebnisse liefern. Darüber hinaus bildet diese gestufte Ermittlung 
des Frontier Shift die Entwicklung des Sektors besser ab, da nicht zwei weit entfernte Stütz­
punkte miteinander verglichen werden, sondern die Entwicklung der Branche über mehrere 
Regulierungsperioden und damit auch Effekte innerhalb des Betrachtungszeitraums mit ei­
nem zusätzlichen Stützjahr abgebildet werden. 

Marktteilnehmer äußerten in der Konsultation, dass es nicht verständlich sei, worauf das Kri­
terium der „sachgerechten Berücksichtigung des Investitionszyklus" bei der Wahl des Stüt­
zintervalls abziele. Vor dem Hintergrund der ebenfalls kritisierten „Überschätzung des Xgen" 
für die dritte Regulierungsperiode betonen die Netzbetreiber Aspekte, welche den Rückgang 
des Xgen zwischen der dritten und der vierten Regulierungsperiode sowie eine Änderung der 
Rahmenbedingungen in Regulierungsperioden al:> 2016 im Vergleich zu früheren Regulie­
rungsperioden erklären sollen. Unter diese Aspekte fallen eine starke Zunahme von (regula­
torisch bedingten) Aufgaben der Netzbetreiber seit dem Basisjahr der dritten Regulierungs­
periode, die nicht über Outputparameter/Versorgungsaufgabe erfasst werden, nichtlineare 
Zusammenhänge zwischen Outputparametern und Kosten (Schwelleneffekte Und lnterakti­
onseffekte), ,,regulatorische Produktivität" im Zeitraum der ersten bis zur dritten Regulie­
rungsperiode sowie qualitative Änderungen in der Beschreibung der Versorgungsaufgabe. 
Marktteilnehmer trugen außerdem vor, dass bei der Betrachtung verschiedener Kennzahlen 
im Zeitverlauf (z.B. Netzentgelte oder aufwandsgleiche Kosten) Strukturbrücke sichtbar wür-
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den. Basierend darauf fordern die Netzbetreiber, dass für die. Malmquist-Berechnung des 
Xgen der vierten Regulierungsperiode nur die letzte Regulierungsperiode (also die Jahre 
2016 bis 2021) als Stützintervall verwendet werden solle. 

Eine Verkürzung des Stützintervalls auf einen Zeitraum von vier Jahren ist nicht sachgerecht, 
da hierbei Einmaieffekte, welche in dieser Periode im Vergleich zum langfristigen Durch­
schnitt zu einem tieferen bzw. höheren Produktivitätswachstum geführt haben, bewirken, 
dass für die nachfolgende Periode Einmaieffekte zu einer zu tiefen bzw. hohen Produktivi­
tätsvorgabe führen, da sich diese Einmaieffekte nicht wiederholen. Im Zeitraum von 2016 bis 
2021 gab es mit der Coronapandemie, dem Anstieg der Rohstoffpreise, den Lieferketten­
problemen oder der Hochwasserkatastrophe Einmaieffekte, welche den Xgen beeinflusst 
haben und für die zu prognostizierende Periode nicht zu erwarten sind. Die oben erwähnte 
Verzerrung durch Einmaieffekte bzw. Unterschätzung des Xgen wäre daher in diesem Zeit­
raum wahrscheinlich. 

Wäre in der dritten Regulierungsperiode der Produktivitätsfaktor durch · die Malmquist­
Methode mit dem Stützintervall der letzten Zeitperiode (RP3) berechnet worden, hätte der 
prognostizierte Produktivitätsfaktor 1,62 % betragen (vgl. Tabelle 27). Der Prognosefehler 
des Xgen der dritten Regulierungsperiode hätte dabei mit einer Überschätzung von 1,44 
Prozentpunkten noch deutlich höher gelegen als in der angewandten Prognose mit dem 
längstmöglichen Intervall. Die von den Marktteilnehmern geforderte Verkürzung des Stützin­
tervalls hätte den Prognosefehler somit erhöht. 

Regulie-
rungs-
periode 

Effekti-
ver 
PF 

Prognos·e PF 
mit längstmögli-
ehern Intervall 

Prognosefeh-
ler 

Prognose 
PF durch 
letzte Zeit-
periode 

Prognosefeh-
ler 

RP2 1.62 0.94 - 0.68 0_.94 - 0.68 

RP3 0.18 1.28 + 1.10 1.62 + 1.44 

RP4 - 0.86 - 0.18 -

Tabelle 27: Prognosegüte und Länge des Stützintervalls 

Investitionen in Strominfrastrukturen sind von langen Nutzungsdauern geprägt, welche bei 
der Ermittlung des Xgen berücksichtigt werden sollten. Dabei sollten Schwankungen der In­
vestitionstätigkeiten durch ein langes Stützintervall, welches möglichst den ganzen Investiti­
onszyklus abbildet, geglättet werden. Gleichzeitig · ist es naheliegend, das Stützintervall 
gleich lang wie bei den parallelen Törnqvist-Analysen zu wählen, da hier grundsätzlich die­
selben Argumente gelten. Die Wahl eines möglichst langen Stützintervalls minimiert den Ein­
fluss von temporären Schocks (Einmaieffekte) auf den ermittelten Xgen und erhöht dessen 
Belastbarkeit, da Zeitperioden mit positiven und negativen Schocks sowie mit hohen und 
niedrigen Produktivitätsfortschritten sich gegenseitig. ausgleichen können. Der Xgen wird 
dadurch präziser geschätzt und ist weniger Schwankungen unterworfen, wodurch er für die 
Netzbetreiber auch besser planbar ist. Die Beschlusskammer erachtet es daher als geboten, 
am längstmöglichen Stützintervall festzuhalten. 

Die Beschlusskammer erachtet die in den Stellungnahmen erwähnten Argumente, welche 
eine Vergleichbarkeit der Perioden verhindern und eine strukturelle Änderung der Rahmen­
bedingungen nachweisen sollen, für nicht überzeugend. Nachfolgend werden die verschie­
denen Argumente der Netzbetreiber eingeordnet. 

Die Beschlusskammer ist der Ansicht, dass sich aus dem Zeitverlauf von isolierten Kennzah­
len wie Netzentgelten oder aufwandsgleichen Kosten keine Strukturbrüche identifizieren las­
sen, welche für die Frage nach dem sachgerechten Stützintervall für den Xgen von Bedeu­
tung sind. Der Xgen ist zum einen ein Differential zwischen Netzwirtschaft und Gesamtwirt­
schaft und außerdem misst er die Entwicklung der Produktivität, welche im Bereich der 
Netzwirtschaft definiert ist, als ein Verhältnis der Versorgungsaufgabe zu den Kosten. Der 
zeitliche Verlauf der von den Marktteilnehmern vorgetragenen Strukturbrüche isolierter 
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Kennzahlen ist weder in der Lage, ein Differential zwischen Netz- und Gesamtwirtschaft zu 
identifizieren, noch kann er etwas über das Verhältnis von Versorgungsaufgabe u11d Kosten 
aussagen. 

Die Netzbetreiber betonen, dass die regulatorisch bedingten Aufgaben der Netzbetreiber 
stark zugenommen hätteri und sich entsprechendes Kostenwachstum nicht in einem Output­
parameter widerspiegele. In dem Zusammenhang werden folgende Aufgaben aufgeführt: 
Eine komplexer werdende Marktkommunikation, die Umsetzung des Redispatch 2.0, die 
stärkere Beteiligung der Verteilernetzbetreibern bei Netzentwicklungsplänen; zunehmende 
Reporting-Pflichten, steigende Transparenz- und Auskunftspflichten, gestiegene IT­
Sicherheitsanforderungen, stetig. weiter zunehmende Komplexität der Abrechnung und ·des 
Bilanzierungssystems, Bilanzierung und Bewirtschaftung von Bilanzkreisen, Austausch und 
Kontakt mit Marktpartnern im Rahmen von „Post-EEG"-Anlagen, die ihre Förderungsdauer 
überschritten haben sowie die Sicherstellung der immer komplexeren EEG- und KWKG­
Testierung. Die unzureichende Berücksichtigung der zusätzlichen Aufgaben durch Outputpa­
rameter.:.Erhöhungen zeige sich beispielsweise auch daran; dass die Erhöhung der Übertra­
gungskapazität einer Leitung die Leitungslängen nicht erhöhen würde und Maßnahmen zur 
Erhöhung der Kapazität von Umspannwerken oder Kosten für Digitalisierung und Smartifizie­
rung im Netz derzeit durch keinen Effizienzvergleichsparameter erfasst würden. 

Die Beschlusskammer möchte hierzu festhalten, dass die Regulierungsdichte und Berichter­
stattungspflichten nicht erst seit kurzem steigen, es handelt sich vielmehr um einen länger 
anhaltenden Trend seit der Marktöffnung. Auch.andere Sektoren Deutschlands sind von ei­
ner Intensivierung von Regulierung betroffen. In dem Zusammenhang sei nochmals darauf 
hingewiesen, dass der Xgen als Differenz zwischen Netz- und Gesamtwirtschaft berechnet 
wird. Insofern spielen nur Effekte eine Rolle, von der die Gesamtwirtschaft nicht in ähnlicher 
Rolle betroffen ist. 

Einhergehend mit Kosten und Maßnahmen in Bereichen wie Digitalisierung, Bet~iligung der 
Verteilernetzbetreiber bei Netzentwicklungsplänen oder der Entwicklung von „Smart Grids" 
sind bislang und auch zukünftig erhebliche Produktivitätssteigerungen zu erwarten. Ebenfalls 
vereinfacht die Digitalisierung die Erfüllung (wiederkehrender) Transparenz- und Auskunfts­
pflichten - auch von Anforderungen, welche mehr als eine Regulierungsperiode zurücklie­
gen. Viele Kosten im Bereich des Netzausbaus führen im Übrigen zu einer Erhöhung der 
Effizienzvergleichsparameter (z.B. 'höhere dezentrale Erzeugungsleistung, welche Netzver­
stärkungen erfordert, ähnlich Höchstlasten, Zählpunkte, aber auch Kabel/Freileitungen, wenn 
z.B. eine Leitung neu gebaut werden muss) und werden entsprechend durch die verwende­
ten Vergleichsparameter abgebildet. 

In den Stellungnahmen wird darauf hingewiesen, dass sich insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Ausbau erneuerbarer Energien gewisse Herausforderungen im Betrieb der Netze 
durch den zunehmenden Ausbau überproportional verstärken. Der Zusammenhang zwi­
schen Outputänderungen und Kostenänderungen aus Zeiten vergleichsweise geringen EE­
Bestandes würde dann für Zeiten hohen EE-Bestandes seine Gültigkeit verlieren. Hierzu 
weist die Beschlusskammer darauf hin, dass der Umstand, dass sich die Kostenzusammen­
hänge innerhalb-einer Zeitperiode vor dem Hintergrund der fortschreitendenden Energie­
wende verändern, durch die Zeitinteraktionsterme beim SFA Malmquist berücksichtigt wird. 
So deutet die Berechnung darauf hin, dass von der RP3 zur RP4 die Kostenauswirkung der 
installierten Erzeugungsleistung auf Netzebene 5 bis 7 zugenommen hat (Vorzeichen des 
entsprechenden Koeffizienten signifikant positiv auf 10 %-Niveau). Die in Stellungnahmen 
erwähnte Herausforderung wird somit in der Modellierung durch die Zeitinteraktionsterme 
sowie dem stufenweisen Vergleich angrenzender Zeitperioden bereits adressiert.83 Ferner 
sind nichtlineare Zusammenhänge 2:wischen Output und Kosten bereits in den Effizienzver­
gleichen angelegt. So unterstellt die DEA überhaupt keinen funktionalen Zusammenhang 

83 Vgl. Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierurigsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, 2023, S. 76. 
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zwischen Kosten und Output. Die einzige Annahme ist Nichtnegativität. Bei der SFA werden 
durch die gewählten Funktionsformen (log.:linear) ebenfalls nichtlineare zusammenhänge 
zugelassen. 

Die Netzbetreiber verweisen darauf, dass es in den ersten beiden Regulierungsperioden 
vielfältige Änderungen in der Prüfpraxis der Bundesnetzagentur und der Kostenanerkennung 
gab, die in der Malmquist-Berechnung mit einem positiven Frontier Shift einhergehen und 
dass diese „regulatorische Produktivität" ab dem Basisjahr der RP3 nicht mehr wiederholt 
werden könne: 

In den Stellungnahmen wird thematisiert, dass die Frontier Shifts aus früheren Zeitperioden 
mit anderen Effizienzvergleichsmodellen (und damit abgebildeten Versorgungsaufgaben) 
berechnet wurden. Demzufolge sei die damit geschätzte Änderung der effizienten Kosten­
grenze weniger geeignet, um die den Frontier Shift für die heute vorliegende Versorgungs­
aufgabe zu prognostizieren. Die Beschlusskammer verweist darauf, dass es zwischen. den 
verschiedenen Effizienzvergleichsmodellen nur geringe Änderungen gibt, was darauf hindeu­
tet, dass sich die grundlegende Beschreibung der Versorgungsaufgabe der Verteilernetzbe­
treiber Strom nicht stark gewandelt hat. Gleichzeitig vermeidet es die Methode der Be­
schlusskammer (stufenweiser Vergleich angrenzender Zeitperioden und Mittelwertbildung 
aus den Modellspezifikationen der vorangegangen und der nachfolgenden Periode eines 
Periodenvergleichs) beispielsweise direkt die RP1 mit der RP4 zu vergleichen. Es werden 
stattdessen nur aneinandergrenzende Regulierungsperioden direkt verglichen. Aus dem so 
geschätzten Produktivitätsfaktor lässt sich ein Xgen berechnen, welcher den zukünftigen 
Produktivitätsfortschritt im Stromsektor unter sachgerechter Beachtung relevanter früherer 
Erfahrungen abschätzt. 

Auch wenn es im Stromsektor von 2006 bis 2022 Änderungen gab und auch zukünftig Ände­
rungen geben wird, sind die grundsätzlichen Aufgaben der Netzbetreiber und die Rahmen­
bedingungen weitgehend unverändert geblieben. Das gewählte Stützintervall ist demzufolge 
gut geeignet für eine ausreichend robuste Prognose des Xgen für die vierte Regulierungspe­
riode. 

d} Datenplausibilisierung 

Nach der periodenspezifischen Zuordnung der Netzbetreiber über den gesamten Betrach­
tungszeitraum hinweg erfolgte im nächsten Schritt die Zusammenführung der der Bundes­
netzagentur vorliegenden Daten aus dem Datenbestand der statischen Effizienzvergleiche 
(Kosten- und Strukturdaten). Im Zuge der hier vorgenommenen Datenaufbereitung wurden 
die aktuellsten der Bundesnetzagentur vorliegenden Daten berücksichtigt. Änderungen ge~ 
genüber der im Rahmen des Effizienzvergleichs verwendeten Angaben ergeben sich z.B. bei 
n;:lchträglichen Korrekturen auf der Kostenseite oder wenn Netzbetreiber korrigierte Wertf3 
für verschiedene Strukturparameter nachmelden. Des Weiteren wurden auch Daten berück­
sichtigt, die im Rahmen der ergänzenden Datenerhebung im Verfahren BK4-18-001 erhoben 
und aktualisiert wurden. Auch wurde die vorliegende Datengrundlage um Änderungen ange­
passt, welche die Netzbetreiber im Zuge der durch die Konsultation initiierten Nachplausibili­
sierung im Verfahren BK4-18-056 aktualisiert haben. Soweit die Datengrundlage es zuließ, 
wurden anschließend die entsprechenden Aufwands- und Vergleichsparameter für sämtliche 
vorhandenen Datenpunkte nachgebildet. 

Im Rahmen der Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors Strom für die 
dritte Regulierungsperiode wurde die Qualität der der Malmquist-Methode zugrunde gelegten 
Daten kritisiert. Die Bundesnetzagentur erachtet eine möglichst valide und über die Zeit kon­
sistente Datengrundlage bei den Berechnungen als geboten. Aus diesem Grund hat sich die 
~undesnetzagentur dazu entschlossen, die vorliegende und zum Zwecke der Ermittlung des_ 
generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen 
für die vierte Regulierungsperiode aktualisierte Datengrundlage gemeinsam mit den Netzbe­
treibern prüfen zu lassen. 
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Zu diesem Zweck erhielten die Stromverteilernetzbetreiber, die an mindestens zwei aufei­
nander folgenden Regulierungsperioden an dem Effizienzvergleich teilgenommen haben, am 
17.08.2023 eine E-Mail, welche den Auszug der Daten des jeweiligen Unternehmens als 
Anhang enthielt. Mit diesem Schreiben wurden die Netzbetreiber aufgefordert, ihre Daten 
aus den Jahren 2006, 2011 und 2016 auf Richtigkeit und Korrektheit zu überprüfen sowie 
etwaige Auffälligkeiten über die Zeit zu begründen oder ggf. Korrekturen und erforderliche 
Anpassungen der Bundesnetzagentur gegenüber bis zum 17.09.2023 per E-Mail zu melden. 

Mit der im Anhang der E-Mail befindlichen Excel-Datei wurden den Netzbetreibern folgende 
Informationen zur Verfügung gestellt: 

• Eine Zusammenfassung der Modelle, die im Rahmen der statischen Effizienzverglei­
che zur Anwendung kamen. 

• Aufwands- und Vergleichsparameterdaten zum jeweiligen Basisjahr, die entspre­
chenden Daten aus den Überkreuzrechnungen sowie die relative Veränderung über 
die Zeit. 

• Das Ergebnis mehrerer logischer Prüfungen zum Zusammenhang zwischen diversen 
Vergleichsparametern: Zählpunkte, Anschlusspunkte, Netzlänge, versorgter Fläche, 
Konzessionsfläche, Jahreshöchstlast MS/NS. 

Die Netzbetreiber wurden gebeten, ihre vorliegenden Daten zu überprüfen, insbesondere 
diejenigen Vergleich$parameter, bei denen eine relative Veränderung über die Zeit von mehr 
als 10 % vorlag, sowie die Ergebnisse der logischen Prüfungen. Korrekturen, die sich im 
Rahmen dieser Plausibilisierung ergaben, konnten die Netzbetreiber in einem separaten Ta­
bellenblatt eintragen und den Grund für die erfolgte Datenänderung nennen. Bei der Aggre­
gation · von Aufwands- und Vergleichsparametern zwecks Herstellung der Vergleichbarkeit 
über die Zeit wurden die Netzbetreiber zudem aufgefordert, die aggregierten Werte genau zu 
überprüfen und bei den Parametern der zeitgleichen Jahreshöchstlast einen sachgerechten 
Summenwert zu übermitteln, falls dies im Rahmen der Festlegung des Produktivitätsfaktors 
Strom für die dritte Regulierungsperiode nicht erfolgt war. 

Im Zuge der Datenplausibilisierung wurden insgesamt 201 Excel-Dateien generiert, die an 
die zugehörigen Unternehmen zur Überprüfung versendet wurden. Die Mehrzahl der Netzbe­
treiber ist der Aufforderung der Bundesnetzagentur zur Überprüfung der Daten gefolgt und 
hat sich fristgerecht zurückgemeldet. Die Daten von lediglich fünf Netzbetreibern Waren zum 
Zeitpunkt der ersten Datenveröffentlichung (s. unten) nicht final geprüft. Durch den Plausibili~ 
sierungsprozess wurden insgesamt 230 Datenänderungen gemeldet und durch die Bundes­
netzagentur genehmigt. Mehr als 80 % dieser Änderungen betrafen Vergleichsparameter­
werte aus den Jahren 2006 und 2011, insbesondere aufgrund versehentlich falscher Einträ­
ge und Fehlangaben aus der Vergangenheit, neuer Ermittlungs- und Auswertungsmethoden, 
falscher Interpretation von Datendefinitionen sowie nicht vorhandener Möglichkeiten, die vor­
liegenden Werte nachzuvollziehen. 

Nach Abschluss der Plausibilisierung der vorliegenden Aufwands- und Vergleichsparameter­
daten für den überwiegenden.Anteil der Stromverteilernetzbetreiber hat sich die Beschluss­
kammer entschieden, den gemeinsam mit den Netzbetreibern plausibilisierten Datenbestand 
für die Malmquist-Methode zu veröffentlichen. Durch die Veröffentlichung dieses Daten­
stands erhielten die Betreiber von Energieversorgung~netzen die Möglichkeit, die Datenqua­
lität aller Daten zu ·prüfen. Jeder Stromverteilernetzbetreiber wurde am 05.01.2024 per E­
Mail über die beabsichtigte Veröffentlichung der Malmquist-Daten für den generellen sektora­
len Produktivitätsfaktor Strom der vierten Regulierungsperiode informiert. Die Veröffentli­
chung der Daten auf der Internetseite der Bundesnetzagentur erfolgte schließlich am 
13.02.2024 mit Stand vom 06.02 . .2024.84 Des Weiteren wurde dort eine Tabelle mitausführli-

84 Abrufbar unter: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK4-GZ/2022/BK4-22-
0084/BK4-22-0084_Festlegung_lnternet.html?nn=871510. 
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chen Definitionen der Vergleichsparameter über alle bisherigen Regulierungsperioden veröf­
fentlicht, so dass die Netzbetreiber die Möglichkeit hatten, Untersc:hiede in den Datendefiniti­
onen über die Zeit hinweg besser nachvollziehen zu können und ggf. Anpassungen ihrer 
Daten nach der Veröffentlichung an die Bundesnetzagentur zu melden. Inzwischen konnte 
die Tabelle mit den Malmquist-Daten auch um die Vergleichsparameter des Effizienzver­
gleichs der Stromverteilernetzbetreiber für die vierte Regulierungsperiode ergänzf werden. 
Des Weiteren wurden sämtliche Ergänzungen und Korrekturen der Netzbetreiber zu den 
Aufwands- und Vergleichsparametern des aktuellen Effizienzvergleichs, die bis zur Festle­
gung vorlagen , berücksichtigt. 

Die Malmquist-Daten, die den nachfolgenden Berechnungen zugrunde liegen, sowie die da­
zug~hörigen Programme zur Generierung der Ergebnisse für den generellen sektoralen Pro­
duktivitätsfaktor sind auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht (Anlage 2).85 

Aus der veröffentlichten Tabelle lässt sich auch entnehmen, welche Netzbetreiber in die Be­
stimmung des Frontier Shift zwischen den einzelnen Regulierungsperioden einbezogen wur­
den und welche Netzbetreiber nicht periodenübergreifend zugeordnet werden kor:inten. 

Im Hinblick auf die Datengrundlage wurden von den Markteilnehmern im Rahmen der Kon­
sultation Datenfehler und Dateninkonsistenzen identifiziert. Diesen Datenfehlern und Daten­
inkonsistenzeri ist die Bundesnetzagentur nachgegangen. Im Folgenden wird im Einzelnen 
der Sachverhalt und das Vorgehen seitens der Bundesnetzagentur kurz beschrieben. 

Es wurde vorgetragen, dass die Stromkreislänge auf der Mittelspannungs- und Niederspan­
nungs-Netzebene (y4;_NetLength_N57_sum) als Vergleichsparameter im Effizienzvergleich 
für die vierte Regulierungsperiode mit den Daten der dritten Regulierungsperiode (Basisjahr 
2016) in der Überkreuzrechnung für alle Netzbetreiber nicht korrekt gebildet wurde. Die Bun­
desnetzagentur hat diesen Datenfehler korrigiert unä den Überkreuzparameter gemäß der 
Definition zum Effizienzvergleich der vierten Regulierungsperiode gebildet. 

Es wurde vorgetragen , dass die versorgten Flächen als Abgrenzungskriterium für die Fall 2 
Unterscheidung (s. unten) bei der Berechnung der Effizienzgrenzenverschiebung zwischen 
der dritten und der vierten Regulierungsperiode keiner einheitlichen Definition unterliegen. 
Die Überprüfung der Datengrundlage hat in der Tat ergeben, dass für das Jahr 2021 _die ver­
sorgte Fläche aus der Strukturdatenerhebung der vierten Regulierungsperiode entnommen 
wurde (inklusive der Flächenkategorie 18000 und exklusive der Flächenkategorie 18400) 
und für das Jahr 2016 die versorgte Fläche gemäß der Definition für den RP23 Vergleich 
generiert wurde. Die Bundesnetzagentur hat die versorgte Fläche für den Vergleich RP34 für 
die · Jahre 2016 und 2021 aus den jeweiligen Strukturdatenerhebungen des Effizienzver­
gleichs übernommen. Dies ist sachgerecht, da sich die Definition des Flächenparameters 
zwischen der dritten und der vierten Regulierungsperiode nicht geändert hat. 

Im Rahmen der Überprüfung der Malmquist-Datentabelle wurden von den Marktteilnehmern 
Inkonsistenzen bei einzelnen Datenpunkten identifiziert, bei denen erwartungsgemäß auf­
grund gleicher Definition Vergleichsparameter und Überkreuzparameter übereinstimmen 
müssen. Keine Übereinstimmung wurde bei insgesamt 29 Datenpunkten festgestellt (21 in 
RP12, sechs in RP23 u'nd zwei in RP34). Die seitens der Branche identifizierten Dateninkon­
sistenzen in der Malmquist-Datentabelle wurden seitens der Bundesnetzagentur überprüft. 
Bei sechs der bemängelten Datenpunkte lag aufgrund von Definitionsänderungen tatsächlich 
keine Inkonsistenz vor; alle anderen betroffenen Netzbetreiber wurden angeschrieben und 
gebeten, ihre Daten hinsichtlich der festgestellten Inkonsistenz zu überprüfen und ggf. zu 
korrigieren . Es wurden insgesamt 13 Netzbetreiber angeschrieben. · 

In RP12 wurden folgende Inkonsistenzen korrigiert: Parameter „y1_Conn" und „y2_Conn" bei 
sieben Netzbetreibern, Parameter „y1_Area_supplied_ns" und „y2_Area_supplied_ns" bei 
fünf Netzbetreibern, Parameter „y1_Peak_corr_msns" und „y2_Peak_corr_msns" bei zwei 

85 Abrufbar unter: https://www.b_undesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK04/BK4_76_ProdfakU 
BK4_Prodfakt_Strom_ 4RP _basepage.html. 
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Netzbetreibern sowie Parameter „y1_NL_ns" und „y2_NL_ns" bei einem Netzb~treiber. Dar­
über hinaus wurde für RP12 von Marktteilnehmern darauf hingewiesen, dass die Parameter 
,,y1_Lines_cir_corr_hs" und „y2_Lines_cir_hs" sowie die Parameter „y1_Cables_cir_corr_hs" 
und "y2_Cables_cir_hs" nicht bei allen- Netzbetreibern übereinstimmten. Da sich die Definiti­
on dieser Parameter jedoch unterscheiden, sind Differenzen hier nicht als Inkonsistenzen zu 
werten. Es handelt sich insgesamt um sechs von den Markteilnehmern als Dateninkonsis­
tenzen angezeigte Auffälligkeiten bei vier Netzbetreibern. 

In RP23 wurden folgende Inkonsistenzen korrigiert: Der Parameter „y2_DR_tot" im Vergleich 
mit der Summe „y3_DR_NE14 + y3_DR_NE57" bei drei. Netzbetreibern, Parameter 
„y2_Meters_sum1< und „y3_Meters_sum" bei zwei Netzbetreibern; Parameter 
;,y2_Cables_cir_hs" und „y3_Cables_cir_hs" bei einem Netzbetreiber. 

In RP34 wurden folgende Inkonsistenzen korrigiert: Der Parameter „y3_DR_NE57" im Ver­
gleich mit der Summe „y4_InstPower_NE56_sum + y4_InstPower_NE7" bei zwei Netzbetrei­
bern. 

Des Weiteren wurde von einigen Marktteilnehmern gefordert, dass für die Ermittlung des 
Xgen für die vierte Regulierungsperiode in der Malmquist-Methode die Überkreuzparameter 
auf Basis einer einheitlichen Definition herangezogen werden müssten. So seien aufgrund 
von Definitionsänderungen die Anschlusspunkte über die Zeit nicht einheitlich erhoben wor­
den. So wurde die Definition dieses Parameters in der ersten Regulierungsperiode weiter 
gefasst, in der zweiten Regulierungsperiode wurde die Anzahl der Anschlusspunkte an Stra­
ßenbeleuchtung separat erhoben, ab der dritten Regulierungsperiode wurden zusätzlich 
mehrere Varianten der Anschlusspunkte der Straßenbeleuchtung erhoben. Unterschieden in 
der Definition der Anschlusspunkte zwischen der zweiten und der dritten· Regulierungsperio­
de wurde im Rahmen der ergänzenden Datenerhebung BK4-18-001 Rechnung getragen. Im 
Hinblick auf mögliche Definitionsunterschiede bei den Anschlusspunkten zwischen der ers­
ten und der zweiten Regulierungsperiode lässt sich festhalten, dass erst die Definition der 
RP2 die Straßenbeleuchtung explizit einschließt. Es ist nicht auszuschließen, dass· Netzbe­
treiber die Definition in der RP1 unterschiedlich interpretiert haben. Dies lässt sich jedoch 
nicht mit absoluter Sicherheit überprüfen, da Daten zu angeschlossener Straßenbeleuchtung 
in der RP1 nicht erhoben wurden und einige Netzbetreiber nicht mehr über entsprechende 
Informationen verfügen. Allerdings sind die quantitativen Auswirkungen dieser Definitionsun­
schärfe sehr begrenzt, weshalb die Bundesnetzagentur nach einer nochmaligen Plausibilisie­
rung der Daten seitens der Netzbetreiber von einer über die Zeit konsistenten Datengrundla­
ge ausgeht, die zu einem validen und robusten Malmquist-Wert führt. 

e) Ausreißeranalysen 

Neben dem Ausschluss von Unternehmen, die nicht in zwei aufeinander folgenden Effizienz­
vergleichsrunden teilgenommen haben, erfolgt eine Identifikation und Bereinigung von Aus­
reißern. Die Vorgehensweise erfolgt analog zu den statischen Effizienzvergleichen. Ausrei­
ßer werden dabei methodenspezifisch für DEA und SFA separat ermittelt. Auch wenn die 
gleichen Methoden wie bei den statischen Effizienzvergleichen zur Anwendung kommen, 
unterscheidet sich die Ausreißeranalyse im dynamischen Effizienzvergleich darin, dass zwei 
Perioden Eingang in die Analyse finden und Unternehmen in einer oder beiden betrachteten 
Perioden als Ausreißer identifiziert werden können. Vorliegend findet das sogenannte Trim­
ming86 Anwendung. Das bedeutet, dass ein Ausreißer komplett aus dem Datensatz entfernt 
wird; wenn der Netzbetreiber in einer der beiden jeweils betrachteten Perioden als Ausreißer 
identifiziert wurde, unabhängig davon, in welcher der beiden Perioden. Neben der hier an­
gewandten Trimming-Methode existiert noch eine weitere Methode, das sogenannte Winso­
rizing.87 Beim Winsorizing wird ein als· Ausreißer identifizierter Netzbetreiber nicht aus der 

86 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sek~oralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017_, S. 60 f. 

87 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 60 f. 
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Vergleichsbasis eliminiert, sondern es wird ihm ein künstlicher Effizienzwert zugewiesen. 
Das Winsorizing existiert in zwei Varianten. Bei einer Variante (Winsorizing 1) wird „übereffi­
zienten" Ausreißern ein Effizienzwert von 100 % zugeordnet, bei der anderen Variante (Win­
sorizing II) erfolgt eine Anpassung der Ausgangswerte durch „Hochskalierung" der Kosten. 
Die Anpassung der Daten sowie die Limitierung der Anwendbarkeit auf die DEA sprechen 
gegen die Methode des Winsorizing. Vorliegend wird also das Trimming angewendet, das 
sowohl bei DEA als auch SFA umgesetzt werden kann. Hierbei folgt die Beschlusskammer 
der Empfehlung der gutachterlichen Expertise zur Bestimmung des Produktivitätsfaktors für 
die vierte Regulierungsperiode, wonach das Trimming-Verfahren weiterhin angewendet wer­
den kann und gegenüber dem Winsorizing folgende Vorteile hat: Konsistenz mit den stati­
schen Effizienzvergleichen, Gleichstellung der Frontier-Methoden bzw. keine methodische 
Ungleichbehandlung, keine Manipulation von Werten im Datensatz.88 Auch durch die An­
wendung alternativer Ausreißermethoden zeigt sich keine theoretische und praktische Über­
legenheit gegenüber dem Trimming-Ansatz. 89 Die gutachterlichen Arbeiten deuten zum Bei­
spiel darauf hin, dass Masking-Effekte (gewisse Netzbetreiber, die als Ausreißer gelten, ha­
ben so extreme Werte, dass sie andere potenzielle Ausreißer verdecken), die durch eine 
mehrstufige Ausreißerbereinigung identifiziert werden können, bei der Analyse der Verteilung 
der Supereffizienz und der Cook's Distance-Werte eher unwahrscheinlich sind. Nach gut­
achterlicher Einschätzung wäre zudem eine dynamische Ausreißeranalyse, bei welcher Be­
obachtungen mit extremen Veränderungen bei einem Outputfaktor entfernt werden, nicht 
vorzugswürdig.90 Durch eine solche Bereinigung würden alle Netzbetreiber mit hohen und 
niedrigen Veränderungswerten bei den Outputfaktoren entfernt, unabhängig davon, ob diese 
Veränderungsraten. extrem sind und ohne Kenntnisse über die Verteilung dieser Verände­
rungsraten. 

Die methodenspezifische · Anwendung der Ausreißerbereinigung durch das Trimming­
Verfahren bedeutet, dass ein in der DEA als Ausreißer identifizierter Netzbetreiber auch nur 
bei der DEA eliminiert wird und nicht bei der SFA und umgekehrt. Welche Unternehmen in 
w,elcher Periode als Ausreißer identifiziert und für einzelne Teilberechnungen eliminiert wur­
den, ergibt sich nach den Kriterien aus den statischen Effizienzvergleichen und den dortigen 
Methodenbeschreibungen (Dominanz- und Supereffizienzkriterium bei der DEA, Cook's Dis­
tance-Kriterium bei der SFA).91 In den Tabellen zur Ergebnisaggregation in Abschnitt 11.2.g) 
ist die Anzahl der Ausreißer für die einzelnen Spezifikationen mit aufgeführt. Mit den auf der 
Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlichten Input- und Outputparametern92 und den 
bekannten Methoden können die Berechnungen inklusive der Ausreißeranalyse durch sach­
kundige Dritte nachvollzogen werden. 

Im Hinblick auf die Ermittlung des Produktivitätsfaktors anhand der Frontier~Methoden DEA 
und SFA gilt es generell abzuwägen zwischen der Problematik, effiziente Netzbetreiber 
fälschlicherweise aus der Analyse auszuschließen, und der Problematik, Effizienzgrenzen 
auf Basis von Input-Output-Kombinationen aufzuspannen, die für andere Netzbetreiber uner­
reichbar sind. Nach Einschätzung der Beschlusskammer ist die gewählte Form der Ausrei­
ßeranalyse, die an die Ausreißeranalyse der statistischen Effizienzvergleiche angelehnt ist, 
sachgerecht. Auch vor dem Hintergrund eines möglichen Zielkonflikts zwischen der theoreti­
schen Vorteilhaftigkeit eines Ansatzes und seiner praktischen Anwendbarkeit ist grundlegend 

88 Vgl. Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consült, 2023, S. 90 f. 

89 Vgl. Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, 2023, S. 92 ff. 

90 Vgl. Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, 2023, S. 93 f. 

91 Vgl. Gutachten zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK, 2017, S. 59. 

92 Abrufbar unter: https://www .bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK04/BK4_ 76 _ProdfakU 
BK4_Prodfakt_Strom.:.. 4RP _basepage.html. 
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festzuhalten, dass das gewählte Vorgehen im Rahmen der Malmquist-Methode auf etablierte 
Verfahren (DEA und SFA) und Ausreißeranalysen (Dominanz- und Supereffizienzanalyse) 
setzt, die zu robusten Ergebnissen führen (siehe auch die Sensitivitätsanalysen in Ab­
schnitt I1.2.h)). Dabei wird auf eine sachgerechte Einbettung in den gegebenen regulatori­
schen Kontext geachtet und die vorhandenen Informationen aus den bisherigen Effizienz­
vergleichen nach § 12 ARegV werden umfassend nutzbar gemacht. 

f) Berechnungsmethoden· 

Zur Ermittlung des Frontier Shift werden die beiden ökonometrischen Verfahren DEA und 
SFA verwendet. Bei der Anwendung der Methoden müssen jeweils weitere Annahmen ge­
troffen werden. Für die DEA betrifft dies die Annahme über Skalenerträge, bei SFA müssen 
Annahmen über die funktionale Form zwischen den· Kosten und den Outputparametern ge­
troffen werden. Die SFA erfordert darüber hinaus Annahmen über den stochastischen Feh­
lerterm und den lneffizienzterm. 

Bei der DEA erfolgt eine. Übernahme der Annahmen über die Skalenerträge aus ·den stati­
schen Effizienzvergleichen. Konkret werden für den Vergleich zwischen der ersten und zwei­
ten Regulierungsperiode nicht fallende Skaleneiträge angenommen. Für den Vergleich der 
zweiten und dritten Regulierungsperiode werden nicht fallende Skalenerträge (unter Zugrun­
delegung des Modells der zweiten Regulierungsperiode) bzw. konstante Skalenerträge (un­
ter Zugrundelegung des Modells der dritten Regulierungsperiode) unterstellt. Für den Ver­
gleich der dritten und vierten Regulierungsperiode werden durchgehend konstante Skalener­
träge unterstellt. Während bei konstanten Skalenerträgen alle Netzbetreiber miteinander ver­
glichen werden, werden bei nicht fallenden Skalenerträgen kleine Netzbetreiber nur mit klei­
nen Netzbetreibern verglichen, große hingegen mit dem gesamten Sample. 

Die im Rahmen der DEA getroffenen Annahmen über die Skalenerträge richten sich an· den 
damals vorliegenden Gegebenheiten aus. Dadurch wird sichergestellt, dass die vorhandenen 
Informationen aus den bisherigen Effizienzvergleichen nach § 12 ARegV möglichst umfas­
send nutzbar gemacht werden und der generelle sektorale Produktivitätsfaktor nach § 9 
ARegV in den gegebenen regulatorischen Kontext eingebettet wird. Aus ökonomischer Sicht 
erscheint die Annahme konstanter Skalenerträge zu Beginn der Anreizregulierung nicht reali­
tätskonform, da nicht alle Unternehmen ihre optimale Betriebsgröße erreichen konnten. Für 
diese Zeitspanne wurde daher die Annahme nicht fallender Skalenerträge zum Schutz klei­
ner Netzbetr~iber eingeführt, wodurch eine unverzerrte Schätzung der Effizienzgrenze und 
somit auch deren Verschiebung über die Zeit gewährleistet werden kann . Die Annahme kon­
stanter Skalenerträge, die eine frei wählbare Betriebsgröße impliziert, hätte für die Anfänge 
der Anreizregulierung zur Folge, dass die geschätzte Effizienzgrenze verfälscht ist und die 
Effizienzwerte durch Größennachteile nach unten verzerrt sind: 

Die Annahme über die Skalenerträge in der konkreten Modellierung der DEA wurde in der. 
Vergangenheit dahingehend kritisiert, dass sie im dynamischen Kontext nicht dem Stand der 
Wissenschaft entspräche und es in der Wissenschaft bei der Bestimmung des technologi­
schen Fortschritts üblich sei, generell konstante Skalenerträge zu unterstellen. Die Ergebnis­
se einer Sensitivitätsrechnung mit durchgehenden konstanten Skalenerträgen werden im 
Rahmen der Sensitivitätsanalysen in Abschnitt I1.2.h) vorgestellt. 

Die Ausgestaltung der S-FA orientiert sich grundsätzlich an dem für die dritte Regulierungs­
periode ausgewählte Vorgehen und in Anlehnung an Coelli et al. (2005).93 Demnach wird die 
Verschiebung der Effizienzgrenze aus einer über zwei Regulierungsperioden hinweg gepool­
ten Schätzgleichung ermittelt, der in der Regel eine Cobb-Douglas-Kostenfunktion zugrunde 
liegt. Die in der Theorie flexibler einsetzbare Translog-Kostenfunktion kann im vorliegenden 
Fall nur eingeschränkt zur Anwendung kommen, wenn die Modelle der statischen Effizienz-

93 Vgl. Gutachten-zur Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors, WIK , 2017, S. 62 ff. 
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vergleiche eine relativ große Anzahl an Vergleichsparametern beinhalten, da es häufig zu 
Konvergenz- und Multikollinearitätsproblemen kommt und eine Schätzung des Frontier Shift 
praktisch nicht mehr möglich ist. Dies trifft auf die Modelle aller bisherigen Effizienzvergleiche 
Z\..l, da sie trotz Wegfalls der so genannten Pflichtparameter relativ viele Vergleichsparameter 
enthalten (neun bis elf in der Summe). Die Panelstruktur wird in der Schätzgleichung durch 
eine Zeitdummy und einen Satz an lnteraktionstermen dieser Zeitdummy mit den jeweiligen 
Outputfaktoren abgebildet. Die gutachterliche Expertise im Hinblick auf die SFA­
Ausgestaltung kommt bei der Frage nach der Notwendigkeit für die Berücksichtigung der 
zusätzlich verwendeten Zeitinteraktionsterme zu dem Ergebnis, dass diese ermöglichen, 
dass sich die Kostenauswirkungen der Kostentreiber über die Zeit verändern und einen 
Kreuzvergleich der Netzbetreiber mit der Effizienzgrenze der jeweils anderen Periode zulas­
sen.94 Die Zeitinteraktionsterme sind daher für die Ermittlung einer möglichst unverzerrten 
Schätzung der Verschiebung der Effizienzgrenze erforderlich, auch wenn diese möglicher­
weise individuell statistisch nicht signifikant sind. 

Neben der funktionalen Form sind im Rahmen der SFA Annahmen über die Verteilung des 
lneffizienzterms zu treffen (grundsätzlich wird unterstellt, dass der stochastische Fehlerterm 
normalverteilt ist). In Anlehnung an die gutachterliche Expertise zur Ermittlung des Produkti­
vitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode95 entscheidet sich die Beschlusskammer für 
die durchgehende Verwendung der Annahme der Halbnormalverteilung für den lneffizienz­
term. Zum einen führt diese Annahme über die lneffizienzverteilung nicht zu Konvergenz­
problemen, zum anderen könr,te eine Verzerrung des Frontier Shift in die eine oder andere 
Richtung entstehen, wenn periodenspezifisch aufgrund von Konvergenzproblemen von der 
Exponentialverteilung auf die Halbnormalverteilung übergegangen wird. Die Ergebnisse ei­
ner Sensitivitätsrechnung unter vorrangiger Zugrundelegung der Exponentialverteilung des 
lneffizienzterms werden ini Rahmen der Sensitivitätsanalysen in Abschnitt 11.2.h) vorgestellt. 

Die von der Beschlusskammer angewandte pooled SFA wurde in der Vergangenheit kritisch 
hinterfragt, da dieser Ansatz keine korrekte Separierung in Catch-up und Frontier Shift erlau­
be. Insbesondere wurde behauptet, dass der ermittelte Frontier Shift zu hoch sei, da Teile 
des Catch-up fälschlicherweise als Frontier Shift identifiziert würden. Bei empirischen Arbei­
ten gibt es - wie b(?reits ausgeführt - in der Regel einen Zielkonflikt zwischen der theoreti­
schen Vorteilhaftigkeit einer Spezifikation und seiner praktischen Anwendbarkeit. ,,Aufwändi­
gere" SFA-Spezifikationen (z.B. Panelansätze), die beispielsweise Aufholeffekte mithilfe 
funktionaler Formannahmen explizit modellieren, weisen ·vor dem Hintergrund der gegebe­
nen Datengrundlage Konvergenzprobleme auf, weshalb sie nicht zu~ Anwendung komm_en. 
Allerdings ist eine explizite Modellierung der Aufholeffekte nicht notwendig für eine ·korrekte 
Schätzung. Im Rahmen des Gutachtens zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivi­
tätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode wurden zudem, in Anlehnung an die Forderun­
gen aus den Beschwerdeverfahren zum Xgen für die dritte Regulierungsperiode, Modelle mit 
einer zeitvariablen lneffizienzverteilung geschätzt. Bei solchen Modellen wird unterstellt, 
dass sich die Verteilung der Ineffizienzen über die Zeit verändern kann, so dass die Vert~i­
lung der lneffizienzterme für jede Periode separat geschätzt wird. Die gutachterlichen Analy­
sen deuten darauf hin, dass Modelle mit einer zeitvariablen lneffizienzverteilung die Präzisi­
on des geschätzten Frontier Shift vermindern, da sich die ermittelten Werte aus der SFA 
deutlich von denen der DEA, bei der die korrekte Berechnung des Catch-up nicht in Frage 
steht, unterscheiden. Im Gegensatz dazu liegt der durchschnittliche Frontier Shift aus der 
bisher angewandten SFA-Spezifikation viel näher am durchschnittlichen Frontier Shift aus 
der DEA, welche eine explizite Trennung von Frontier Shift und Catch-up erlaubt. Die Ergeb­
nisse einer Sensitivitätsrechnung aufgrund von SFA-Modellen mit einer zeitvariablen lneffi­
zienzverteilung werden im Rahmen der Sensitivitätsanalyseri in Abschnitt 11.2.h) vorgestellt. 

94 Vgl. Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, 2023, S. 85 ff. 

95 Vgl. Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, 2023, S. 87 ff. 
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Im ·Hinblick auf die SFA-Spezifikation hält die Beschlusskammer an der bisher angewandten 
Vorgehensweise aus folgenden Gründen weiterhin fest. Die verwendete pooled SFA orien­
tiert sich an Coelli et al.96 und entspricht dem Stand der Wissenschaft. Durch die Hinzunah­
me von Zeitinteraktionstermen lässt sich die Veränderung der Outputparameter über die Zeit 
berücksichtigen, was einen korrekten Kreuzvergleich der Netzbetreiber mit der Effizienz­
grenze der anderen Periode erlaubt. Auch ohne eine explizite Modellierung des Catch..:up­
Effektes erlaubt die pooled SFA-Spezifikation eine Trennung von Catch-up und Frontier 
Shift. Die mehrheitlich übereinstimmenden Werte des Frontier Shift bei SFA und DEA spre­
chen dafür, dass der Catch-up auch in der vorliegenden SFA-Spezifikation durch den lneffi­
zienzterm .ausreichend berücksichtigt wir~. 

Im Rahmen der Konsultation wurde von den Marktteilnehmern vorgetragen, dass die von der 
Beschlusskammer zugrunde gelegte SFA-Spezifikation ohne eine explizite Zeitmodellierung 
der lneffizienzterms erfolge und in Folge zwischen Aufholeffekt und Frontier Shift nicht unter­
scheiden könne. In den Stellungnahmen wird gefordert, dass eine explizite Zeitmodellierung 
des lneffizienzterms verwendet werden soll , damit klar zwischen Catch-up und Frontier-Shift 
unterschieden werden könne. Ohne eine explizite Zeitmodellierung des.lneffizienzterms wür­
de das Modell die gleiche Durchschnittseffizienz der Netzbetreiber über die Zeit unterstellen, 
wodurch systematische Unterschiede in der Durchschnittseffizienz nicht vollständig im 
Catch-up abgebildet werden könnten. Eine explizite Zeitmodellierung des lneffizienzterms 
würde das Problem, dass Teile des Catch-Up im Frontier-Shift mit gemessen werden, lösen. 

Die Netzbetreiber verweisen auf Sensitivitätsrechnungen im G1Jtachten zum Xgen Gas, in 
welchen der ermittelte Frontier Shift mit einem zeitvariablen lneffizienzterm deutlich tiefer ist. 
Auch konvergierte Sensitivitätsrechnungen zum Xgen Strom würden mit einem zeitvariablen 
lneffizienzterm einen tieferen Xgen ergeben. Daraus folgern die Netzbetreiber, d_ass auf­
grund der fehlenden Modellierung des Catch-up ein zu hoher Xgen geschätzt wird. 

Es wird im Weiteren kritisiert, dass die Argumentation, dass DEA- und SFA-Werte ohne zeit­
variablen lneffizienzterm näher beieinander liegen würden, eine fehlende Ergebnisoffenheit 
der Bundesnetzagentur zeige, da abweichende SFA-Werte als falsch angesehen werden. In 
den Stellungnahmen wird daher gefordert, dass die fehlende Präzision der SFA­
Schätzungen mit statistischen Argumenten belegt wird. 

Anschließend wird kritisiert, dass die Begründung für die Auswahl der SFA-Spezifikation 
nicht nachvollziehbar und nicht präzise wäre. und die Dokumentc,3tion der durchgeführten 
Analysen und der Sensitivitätsanalysen nicht transparent seien. Eine Dokumentation der 
Berechnungen und der verwendeten Programme wird von den Marktteilnehmern gefordert. 
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass bereits im Gutachten auf die Grundstruktur 
der SFA eingegangen und dargelegt wurde, weshalb ein Modell ohne zeitvariablen lneffi­
zienzterm zu bevorzugen ist.97 

Bei einer SFA mit zeitvariablem lneffizienzterm ist der geschätzte Catch-up stark von der 
Verteilung der lneffizienzwerte und der Verteilungsannahme des lneffizienzterms abhängig . 
Je nach Verteilung der individuellen Ineffizienzen und deren Veränderung über die Zeit kann 
der geschätzte Catch-up und der Frontier Shift verzerrt sein. Darauf deuten auch die Be­
rechnungen zum Xgen Gas in Abschnitt 6.4.6 des Gutachtens98 sowie konvergierte Schät­
zungen in den Sensitivitätsrechnungen des Xgen Strom mit zeitvariabler Ineffizienz hin, in 
welchen der zeitvariable Term der Ineffizienz stark insignifiRant un-a-der geschätzte Frontier 
Shift stark von der Verteilungsannahme des lneffizienzterms abhängig ist.· Daher ist er im 

96 Vgl. Coelli, T., D. Prasada Rao, C. O'Donnell und G. Battese (2005), An introduction to efficiency and productiv­
ity analysis,Springer, New York. 

97 Gutachten zur Ermittlung des gen~rellen sektoralen Prciduktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, Überarbeitete Fassung , 2024, Abschnitte 5.4.6 und 5.4.7. 

98 Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, Überarbeitete Fassung, 2024, S. 103 ff. 
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Gegensatz zur DEA weniger für eine explizite Berechnung des Catch-up und einen Vergleich 
dieser Werte mit dem Catch-up der DEA geeignet, da sich entsprechende Catch-up-Werte 
bei einer Veränderung der lneffizienzverteilungsannahme signifikant ändern. Wie in Ab­
schnitt 6.4.7 des Gutachtens99 gezeigt, ist die SFA-Modellierung der Bundesnetzagentur ro­
bust gegenüber der Verteilungsannahme des lneffizienzterms und daher vor diesem Hinter­
grund zu bevorzugen. 

Da die Methodik der DEA im Gegensatz dazu eine explizite separate Modellierung von Fron­
tier-Shift und Catch-up erlaubt, lässt sich dadurch einschätzen, ob die Berechnung der lnef­
fizienzwerte durch die bei der SFA fehlende explizite Modellierung des Catch-up verzerrt ist. 
Da die Werte bei der SFA ohne zeitvariable lneffizienzverteilung deutlich näher an den DEA­
Werten sind, deutet dies darauf hin, dass der Catch-up in Modellen ohne zeitvariable Ineffizi­
enz besser abgebildet ist. 

Zudem sei darauf hingewiesen, dass in der RP12 und der RP34 die Spezifikation mit zeitva­
riablem lneffizienzterm zu einem höheren durchschnittlichen Frontier. Shift als die von der 
Beschlusskammer verwendete Spezifikation führt. Gemäß der Argumentation aus den Stel­
lungnahmen würde dies darauf hindeuten, dass in diesen Zeitperioden ein negativer Catch­
up stattgefunden hat, was den Resultaten aus der DEA-Schätzung sowie der Intuition, dass 
ineffiziente Netzbetreiber die Rückstände im Vergleich zu den Best Practice-Netzbetreibem 
aufholen, widerspricht. Dies verdeutlicht, dass eine SFA-Spezifikation mit zeitvariablem lnef­
fizienzterm - entgegen der Behauptungen aus den Stellungnahmen - nicht in der Lage ist, 
den Catch-up zuverlässig zu modellieren-.. 

Im Übrigen müssten in Modellen mit zeitvariablem lneffizienzterm die Zeitinteraktionsterme, 
welche ermöglichen, dass sich die Kostenauswirkungen der Kostentreiber über die Zeit än­
dern, entfernt werden. Genau dies wurde aber an anderer Stelle von den Netzbetreibern ge-
fordert. · 

Schließlich lässt sich die Kritik in den Stellungnahmen der Marktteilnehmer bezüglich der 
Transparenz der durchgeführten Analysen und Sensitivitätsrechnungen nicht nachvollziehen. 
Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen der Konsultation alle Dateien und Unterlagen veröf­
fentlicht, die es einer sachkundigen Person ermöglicht, die Berechnungen und die Ergebnis­
se aus dem Festlegungsentwurf zu replizieren. So wurde nicht nur die Datengrundlage veröf­
fentlicht, sondern auch Programme, die für die Erstellung des Analysedatensatzes erforder­
lich sind (s. PFS4_Analysedaten.do). Die anhand dieses Hilfsprogramms gebildeten Analy­
sedaten gehen in die Programmiercodes ein, die ebenfalls veröffentlicht wurden und die 
Replikation der Ergebnisse im Festlegungsentwurf erlauben. Insbesondere das auf der Inter­
netpräsenz der Bundesnetzagentur veröffentlichte Stata-Programm 
PFS4_Malmquist_SFA_VNB.do beinhaltet unterschiedliche SFA-Spezifikationen, die eine 
explizite Zeitmodellierung des lneffizienzterms zulassen und in · Anlehnung an Vorschläge 
aus der Branche implementiert wurden. Dass viele dieser Spezifikationen nicht konvergieren, 
lässt sich daran erkennen, dass nach 50 ltera_tionen keine Konvergenz erreicht werden und 
für die zugrundeliegende Funktion kein globales Maximum gefunden werden konnte. Einen 
Überblick über alle Ergebnisse bietet das Stata-Programm PFS4_Output_ VNB.do, welches 
ebenfalls bereits im Rahmen der Konsultation veröffentlicht wurde. Angesichts der obigen 
Ausführungen und der umfangreichen Dokumentation zu den Malmquist-Berechnungen kann 
die Kritik s.eitens der Marktteilnehmer nicht geteilt werden. 

g) Aggregation von Zwischenergebnissen 

Die statischen Effizienzvergleiche erfolgen für Stromverteilernetzbetreiber separat und un­
ternehmensindividuell, ·so dass für die Bestimmung eir:ies einheitlichen sektoralen Produktivi-

99 Gutachten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die vierte Regulierungsperiode 
Strom und Gas, WIK-Consult, Überarbeitete Fassung, 2024, S. 106 ff. 
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tätsfaktors für die gesamte Stromnetzbranche die Veränderungen der Produktivität und der 
lnputpreise zwischen den jeweiligen Stützjahren aggregiert werden müssen. 

Um die Ergebnisse des Malmquist-lndex auf eine robuste Grundlage zu stellen, wird der 
Frontier Shift mithilfe unterschiedlicher Spezifikationen bestimmt. Analog zu den statischen 
Effizienzvergleichen erfolgen die Berechnungen sowohl mit TOTEX und sTOTEX und jeweils 
mit DEA und SFA. Anders als beim statischen Effizienzvergleich erfolgt keine best-of­
Abrechnung, sondern es gehen alle Spezifikationen in die Bestimmung des sektorspezifi­
schen Frontier Shift ein. Die im Rahmen der Beschwerdeverfahren zum Xgen für die dritte 
Regulierungsperiode geforderte Bestabrechnung bei der Aggregation von Zwischenergeb­
nissen hat der Bundesgerichtshof bereits in seiner Entscheidung vom 26.01.2021 im Verfah­
ren EnVR 7/20 abschließend zurückgewiesen und klargestellt, dass es an einer vergleichba­
ren Interessenlage fehle, die die entsprechende Anwendung des § 12 Abs. 3 und 4a ARegV 
bei der Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors mithilfe des Malmquist­
lndexes erfordern würde. 100 Die Anwendung der unterschiedlichen Spezifikationen soll viel­
mehr gewährleisten, dass sich Stärken und Schwachen der jeweiligen Ansätze ausgleichen 
und insgesamt ein ausgewogenes Ergebnis erzielt wird. Auch führte der Bundesgerichtshof 
in seiner Entscheidung aus, dass beim generellen sektoralen Produktivitätsfaktor kein ver­
gleichbares Schutzbedürfnis bestehe, da dieser sich in seiner Funktion als Korrekturfaktor 
von derjenigen des unternehmensindividuellen Effizienzvergleichs unterscheide. 101 

Die Aggregation der Ergebnisse des Malmquist-lndex erfolgt in mehreren Schritten. Zu­
nächst werden unternehmensindividuelle Frontier Shifts zwischen der ersten und zweiten 
Regulierungsperiode anhand von acht Spezifikationen ermittelt. Dabei handelt es sich um die 
vier Grundspezifikationen (DEA und SFA, jeweils auf Basis der TOTEX und sTOTEX), die 
wiederum jeweils auf Basis der Outputparameter des ersten und des zweiten Effizienzver­
gleichs berechnet werden (Schritt 1 a). Über diese unternehmensindividuellen Werte erfolgt 
dann eine Durchschnitts!Jildung für jede dieser Spezifikationen. Es wird. dabei das ungewich­
tete arithmetische Mittel über alle betrachteten Unternehmen gebildet (Schritt 1 b ). Daraus 
ergeben sich acht Werte für den Frontier Shift nach den oben genannten Spezifikationen. Als 
nächstes werden die Werte für die Grundspez;ifikationen zusammengeführt. Das heißt, es 
werden für die vier Grundspezifikationen die Werte aus der Anwendung der Outputparameter 
des ersten und des zweiten Effizienzvergleichs gemittelt. Zur Anwendung kommt das geo­
metrische Mittel (Schritt 2a), analog zu der Logik des Malmquist-lndexes. Die sich aus den 
vier Grundspezifikationen ergebenden Werte werden als nächstes zu· einem einheitlichen 
Wert zusammengeführt. Wie bereits erwähnt kommt kein best-of-Ansatz zur Anwendung, 
sondern die Werte aus den vier Ansätzen gehen mit gleichem Gewicht in die Betrachtung 
ein. Es wird ,also der ungewichtete Durchschnitt der vier Grundspezifikationen ermittelt, der 
den Frontier Shift für die Verteilernetzbetreiber zwischen der ersten und zweiten Regulie­
rungsperiode abbildet (Schritt 2b). 

Die gleichen Schritte werden für die Bestimmung des Frontier Shift der Verteilernetzbetreiber 
zwischen der zweiten und dritten Regulierungsperiode und für die Bestimmung des Frontier 
Shift der Verteilernetzbetreiber zwischen der dritten und vierten Regulierungsperiode durch­
geführt. 

In einem dritten Schritt folgt dann die. Aggregation der ermittelten Werte für den Frontier Shift 
der Verteilernetzbetreiber von Regulierungsperiode 1 zu 2, von Regulierungsperiode 2 zu 3 
und von Regulierungsperiode 3 zu 4 zu einem einheitlichen Wert für den Frontier Shift über 
den gesamten Betrachtungszeitraum von 2006 bis 2021. Für diesen Aggregationsschritt 
kommt das geometrische Mittel zur Anwendung. Anschließend wird der über den gesamten 
Betrachtungszeitraum ermittelte Wert in jährliche Veränderungsraten transformiert. In der 

100 BGH, Beschluss vom 26.01.2021, EnVR 7/20, Rn . 118 ff., Juris. 

101 BGH, Beschluss vom 26.01.2021, EnVR 7/20, Rn. 121 ff., Juris. 



Fall 1 
RP Kosten Modell Methode N Obs N Out Frontier Shift Schritt 2a Schritt 2b Schritt 3 

RP12 Totex RP 1 DEA 168 12 0,9245 
0,9451 0,9645 0,9943 

RP12 Totex RP2 DEA 168 7 0,9661 
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folgenden Abbildung findet sich eine Übersicht über die sequenzielle Anwendung der einzel­
nen Schritte. 
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Da die Berechnung des Frontfer Shift für die Verteilernetzbetreiber mit zwei unterschiedli­
chen Stichproben berechnet wird (einmal alle zugeordneten Netze (Fall 1) und einmal nur die 
mit weniger als 10 % Veränderung der Konzessionsfläche (Fall 2)), ergeben sich für den 
Frontier Shift der Verteilernetzbetreiber nach dem oben beschriebenen Schema zunächst 
zwei Werte. Diese werden dann zu eine.m finalen Wert für den Frontier Shift für die Verteiler­
netzbetreiber zusammengeführt. Die Aggregation bei. der Bestimmung des nominalen Fron­
tier Shift erfolgt im Fall 1 und 2 gleichermaßen nach dem oben beschriebenen Schema, also 
zunächst die Ermittlung eines nominalen Frontier Shift pro Spezifikation (Aggregation über 
Unternehmen), dann die Zusammenführung der Ergebnisse über die Spezifikation und 
schließlich die Bestimmung eines Frontier Shift über die Regulierungsperioden. Das Ergeb­
nis ist ein nominaler Frontier Shift pro Fallbetrachtung über den gesamten Betrachtungszeit­
raum. 

Die Einzelergebnisse für die Stromverteilernetzbetreiber für die einzelnen Teilschritte (1 b, 2a, 
2b und 3) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Neben der Anzahl der Beobachtungen 
(N Obs) und der Anzahl der Ausreißer in den einzelnen Methoden (N Out), sind die Zwi­
schenergebnisse für den nominalen Frontier Shift der Verteilernetzbetreiber für die einzelnen 
Spezifikationen (Kombinationen von DEA, SFA, TOTEX, sTOTEX) angegeben, jeweils sepa­
rat für den Frontier Shift von Regulierungsperiode 1 zu 2, von Regulierungsperiode 2 zu 3 
und von Regulierungsperiode 3 zu 4. Die Ergebnisse für den nominalen Frontier Shift liegen 
für den Fall 1 leicht über denen für den Fall 2, wobei der größte Unterschied bei der Ver­
schiebung der Effizienzgrenze von der dritten auf die vierte Regulierungsperiode zu be­
obachten ist. 
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RP12 Stotex RP 1 DEA 168 7 0,9550 
0,9564 

RP12 Stotex RP2 DEA 168 10 0,9578 

RP12 Totex RP 1 SFA 168 11 0,9642 
0,9720 

RP12 Totex RP2 SFA 168 10 0,9799 

RP12 Stotex RP 1 SFA 168 11 0,9780 
0,9844 

RP12 Stotex RP2 SFA 168 13 0,9909 

RP 23 Totex RP2 DEA 171 10 0,9963 
0,9907 

RP23 Totex RP3 DEA 171 10 0,9851 

RP 23 Stotex RP2 DEA 171 12 1,0777 
1,0864 

RP 23 Stotex RP3 DEA 171 9 1,0953 
1,0280 

RP 23 Totex RP2 SFA 171 7 1,0018 
0,9883 

RP23 Totex RP3 SFA 171 9 0 9750 

RP 23 Stotex RP2 SFA 171 6 1,0595 
1,0465 

RP 23 Stotex RP3 SFA 171 10 1,0336 

RP 34 Totex RP3 DEA 192 7 0,9147 
0,9190 

RP 34 Totex RP4 DEA 192 7 0,9234 

RP 34 Stotex RP3 DEA 192 6 0,9210 
0,9249 

RP 34 Stotex RP4 DEA . 192 8 0,9289 
0,9252 

RP 34 Totex RP3 SFA 192 10 0,9194 
0,9254 

RP 34 Totex RP4 SFA 192 11 0,9314 

RP 34 Stotex RP3 SFA 192 9 0,9235 
0,9315 

RP 34 Stotex RP4 SFA 192 13 0,9395 

Fall 2 
RP Kosten Modell Methode N Obs NOut Frontier Shift Schritt 2a Schritt 2b Schritt 3 

RP12 Totex RP 1 DEA 158 11 0,9175 
0,9361 

RP12 Totex RP2 DEA 158 8 0,9551 

RP12 Stotex RP 1 DEA 158 9 0,9544 
0,9563 

RP12 Stotex RP2 DEA 158 10 0,9581 
0,9589 

. RP 12 Totex RP 1 SFA 158 11 0,9619 
0,9664 

RP12 Totex RP2 SFA 158 9 0,9709 

RP12 Stotex RP 1 SFA 158 10 0,9736 
0,9769 

RP12 Stotex RP2 SFA 158 11 0,9801 

RP 23 Totex RP2 DEA 146 10 0,9935 
0,9934 

RP 23 Totex RP3 DEA 146 9 0,9934 0,9935 

RP 23 Stotex RP2 DEA 146 8 1,0779 -·· ~ ,0865 -·-
RP 23 -Stotex RP3 DEA 146 8 1 0951 

1,0260 
RP23 Totex RP2 SFA 146 8 0,9939 

0,9820 
RP23 Tcitex RP3 SFA 146 8 0,9703 

RP 23 Stotex RP2 SFA 146 9 1,0539 
1,0420 

RP 23 Stotex RP3 SFA 146 11 1,0302 

RP 34 Totex RP3 DEA 175 7 0 9107 
0,9125 

RP 34 Totex RP4 DEA 175 7 0,9144 0,9212 

RP 34 Stotex RP3 DEA 175 6 0;9146 0,9203 



RP34 Stotex RP4 DEA 175 7 0,9259 

RP34 Totex RP 3 SFA 175 10 0,9159 
0,9235 

RP34 Totex RP4 SFA 175 12 0,9312 

RP34 Stotex RP3. SFA 175 8 0,9196 0,9284 
RP34 Stotex RP4 SFA- 175 11 0,9374 
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Tabelle 28: Zwischenergebnisse Frontier Shift (Stromverteilernetzbetreiber) 

Zur Ableitung eines Wertes für den sektoralen Produktivitätsfaktor auf Basis der Malmquist­
Methode wird zunächst das ungewichtete arithmetische Mittel aus den Ergebnissen aus 
Schritt 3 für die beiden VNB-Fälle (Fall 1 und Fall 2) gebildet. Dies führt zu einem Wert für 
den nominalen Frontier Shift i.H'.v. 0,9939, woraus eine jährliche Veränderung für den Aus­
druck (ATFNetz - 6.Pr!;!:i-) i.H.v. -0,6138 % p.a. resultiert. 

Anschließend werden in einem fünften Schritt die jährlichen Veränderungsraten für den no­
minalen Frcintier Shift mit den entsprechenden Veränderungsraten für den Verbraucherpreis­
index (VPI) addiert. Das Ergebnis von Schritt 3 und 4 umfasst bei den Stromverteilernetzbe­
treibern die Daten der ersten vier Effizienzvergleiche mit den Basisjahren 2006, 2011, 2016 
und 2021. so dass das Stützintervall den Zeitraum 2006 bis 2021 beinhaltet. Die Verände­
rungsraten für den VPI werden für den gleichen Zeitraum auf Basis von Daten des Statisti­
schen Bundesamtes (GENESIS-Tabelle 61111-0001: Verbraucherpreisindex (inkl. Verände­
rungsraten)) 102 mittels des geometrischen Mittels berechnet. Für den Zeitraum 2006 bis 
2021 ergibt sich eine jährliche Veränderungsrate für den VPI in Höhe von 1,4725 % p.a. 

Durch Kombination des jährlichen nominalen Frontier Shift mit dem über den gleichen Zeit­
raum ermittelten VPI ergibt sich ein genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach der Malm­
quist-Methode i.H.v. 0,8588 % p.a. 

Betrachtet man die Ergebnisse für den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor je nach 
Zeitraum, d.h. von 2006 auf 2011, von 2011 auf 2016 und von 2016 auf 2021, lassen sich 
folgende Schlussfolgerungen ziehen: Die nominale Verschiebung der Effizienzgrenze ist ne­
gativ zwischen 2006 und 2011 sowie zwischen 2016 und 2021 und positiv zwischen der 
zweiten und der dritten Regulierungsperiode. Relativ zur Gesamtwirtschaft sind die Output­
preise in dem letztgenannten Zeitraum weniger stark gestiegen als zu Beginn der Anreizre­
gulierung und zwischen 2016 und 2021. Gesamthaft betrachtet ergibt sich ein relativ niedri­
ger Produktivitätsfaktor zwischen den letzten beiden Regulierungsperioden. In diesem Zeit­
raum sind die Kosten der Stromverteilernetzbetreiber im Durchschnitt um ·ca. 10 bis 11 % 
angestiegen, während sich auf der Outputseite, welche die Versorgungsaufgabe abbildet, 
keine Veränderungen in diesem Umfang beobachten lassen. Ein alternatives Vorgehen bei 
der Aggregation der Zwischenergebnisse, bei welchem zunächst die Werte für den Produkti­
vitätsfaktor je Zeitraum ermittelt und diese c3nschließend zu . einem branchenspezifischen 
Wert aggregiert werden, führt zu einem Wert für den generellen sektoralen Produktivitätsfak­
tor i.H.v rund 0,8630 % p.a. 

Im Vergleich zu der Konsultationsfassung ist der rechnerisch ermittelte Malmquist-Wert von 
0,9111 % p.a. auf 0,8588 % p.a. gesunken. Die Veränderung resultiert aus der Aktualisie­
rung der Datengrundlage und der Korrektur von im Rahmen der Konsultation angezeigten 
Auffälligkeiten. Folgende Anpassungen wurden vorgenommen: für das Basisjahr 2021 wur­
den die Kostendaten bei insgesamt zehn Netzbetreibern angepasst; der Überkreuzparame­
ter . Stromkr~islänge auf der Mittelspannungs- und Niederspannungs-Netzebene wurde für 
das Basisjahr 2016 konsistent gemäß der Definition aus dem Effizienzvergleich für die vierte 
Regulierungsperiode gebildet; es wurden insgesamt 27 Dateninkonsistenzen zu den Struk­
turdaten korrigiert; zwecks Generierung der Stichprobe für den zweiten Fall bei der Schät­
zung der Effizienzgrenzenverschiebung zwischen der dritten und der vierten Regulierungs-

102 Entwicklung des Verbraucherpreisindexes für Deutschland, 61111-0001, Statistisches Bundesamt (Destatis), 
2024, Stand: 09.06.2024. 
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periode wurde für die versorgte Fläche als Abgrenzungskriterium neben der Konzessionsflä­
che eine einheitliche Definition zugrunde gelegt; bei allen Periodenvergleichen wurden zu­
dem die absoluten relativen Veränderungen beider - Flächenparameter · für die Fall 2-
Abgrenzung berücksichtigt. 

In den Stellungnahmen im Rahmen der Konsultation wurden Anforderungen für eine valide 
Prognose des Xgen durch eine vergangenheitsbasierte Berechnung aufgeführt. Diese bein­
halten, dass „die vergangenheitsbezogenen Sachverhalte und Entwicklungen (,,tatsächlichen 
Gegebenheiten") durch die verwendeten Daten korrekt abgebildet werden und die verwende­
ten Datenjahre des Berechnungszeitraums repräsentativ für die Datenjahre des Anwen­
dungszeitraums sind". Zur „empirischen" Überprüfung der Xgen-Prognosen vergleichen die 
Netzbetreiber den prognostizierten Xgen der Festlegung für die dritte Regulierungsperiode 
(1,35 %) mit dem realisierten Xgen seit der Festlegung der dritten Regulierungsperiode 
(0, 19 % ) und leiten daraus eine Überschätzung des Xgen ab. 

Aus Sicht der Beschlusskammer hat eine Überprüfung des vorgetragenen Prognosefehlers 
über einen Zeitraum von nur einer Regulierungsperiode wie bereits ausgeführt nahezu keine 
Aussagekraft. Eine generelle Über- oder Unterschätzung des Xgen kann aus einer einzigen 
Regulierungsperiode nicht beurteilt werden, vgl. dazu die parallelen Erwägungen zum 
Törnqvist-lndex unter D.I1.1.e). 

h) Sensitivitätsanalysen 

Das von der Beschlusskammer weiterhin als sachgerecht erachtete Vorgehen bei der Ermitt­
lung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors anhand der Malmquist-Methode wurde 
in der Vergangenheit kritisch hinterfragt. Als Beispiele hierzu können die Annahme der Ska­
lenerträge in der DEA, die Ausgestaltung der SFA oder die Anwendung der Mittelwertbildung· 
zur Aggregation von Erg~bnissen genannt werden. An dieser Stelle werden die Ergebnisse 
mehrerer Sensitivitätsanalysen vorgestellt und diskutiert. 

Im Rahmen der insoweit vergleichbaren Verfahren zur Festlegung des generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktors für die dritte Regulierungsperiode wurde moniert, dass die Ausreißerbe­
reinigung mittels Trimming zu Verzerrungen führen könne. Es komme zu einer schiefen Ver­
teilung der individuellen Frontier Shifts. Daher müsse die Aggregation mittels Quantilen und 
nicht über eine einfache Durchschnittsbildung erfolgen, da ansonsten extrem hohe individu­
elle Frontier Shifts das Ergebnis nach oben verzerren würden. Ein möglicher Ansatz, der im 
Vergleich zu der Durchschnittsbetrachtung robuster gegen Ausreißer und extreme Werte ist, 
stellt die Anwendung des Medians als 50 %-Quantil dar. Wird im Schritt 1 b der Median und 
nicht der Mittelwert herangezogen, kommt es zu einer nicht nennenswerten Erhöhung des 
finalen Ergebnisses für den Xgen von 0,8588 % auf 0,8630 %. 

Im Rahmen einer weiteren Sensitivitätsberechnung· wird überprüft, ob sich die im Rahmen 
der DEA getroffenen Annahmen auf 'das Gesamtergebnis für den Xgen auswirken und wenn 
ja, wie stark der Wert variiert. So wurde im Rahmen mehrerer Gerichtsverfahren zum Xgen 
für die dritte Regulierungsperiode gerügt, dass der Ansatz unterschiedlicher Skalenerträge 
(in Anlehnung an die statischen Effizienzvergleiche) im dynamischen Kontext nicht dem 
Stand der Wissenschaft entspräche und vielmehr durchgängig konstante Skalenerträge un­
terstellt werden müssen, um so eine Überschätzung des Xgen zu vermeiden. Die Sensitivi­
tätsrechnung mit durchgehend konstanten Skalenerträgen deutet auf ein sehr robustes Er­
gebnis hin. Unter Zugrundelegung konstanter Skalenerträge bei den Modellen für die erste 
und zweite Regulierungsperiode würde der finale Xgen lediglich von 0,858ß % auf 0,8489 % 
sinken. Demnach liegt keine empirische Evidenz vor für eine relevante Verzerrung, wenn im 
Rahmen der DEA dem Ansatz unterschiedlicher Skalenerträge gemäß den statischen Effizi­
enzvergleichen gefolgt wird. 

Im Hinblick auf die SFA wird in einem ersten Schritt überprüft, ob die durchgängige Anwen­
dung der Halbnormalverteilung, wie in der vorliegenden Festlegung, zu signifikant unter­
schiedlichen Ergebnissen führt als der im Rahmen der Ermittlung de~ Xgen für die dritte Re-
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gulierungsperiode verfolgte Ansatz, bei dem vorrangig die Exponentialverteilung zur Anwen­
dung gekommen ist, während die Halbnormalverteilung lediglich bei Konvergenzproblemen 
zur Anwendung kam. Die Zugrundelegung unterschiedlicher Verteilungsannahmen führt zu 
einem Wert von 0,8583 % und hat praktisch keinen Einfluss auf den Xgen (lediglich auf die 
vierte Nachkommstelle). Anders verhält es sich bei der Überprüfung der von der Beschluss­
kammer als sachgerecht empfundene Methodik der SFA und der Frage nach der expliziten 
Modellierung des lneffizienzterms. Zu diesem Zweck wurden im Rahmen einer Sensitivitäts­
rechnung auch Modelle mit einer zeitvariablen lneffizienzverteilung, jedoch ohne Zeitinterak­
tionsterme geschätzt.103 Solche Modelle wurden im. Rahmen der Gerichtsverfahren zum 
Xgen Strom für die dritte Regulierungsperiode als eine mögliche und aus Sicht der Be­
schwerdeführerin eine sachgerechte Alternative zur Schätzung des Frontier Shift mittels SFA 
präsentiert. Die Ergebnisse dieser Sensitivitätsrechnung lassen sich wie folgt zusammenfas­
sen. Erstens, der finale Wert für den Xgen sinkt von 0,8588 % auf 0,7217 % unter der An­
nahme der Halbnormalverteilung bzw. auf 0,7089 % unter der Annahme der Exponentialver­
teilung. Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen dieser Sensitivitätsanalyse die SFA-Methodik 
wesentlich verändert wurde (Modellierung des ln"effizienzterms über die Zeit und Weglassen 
von Zeitinteraktionstermen), lässt sich der Effekt auf das Endergebnis als relativ gering ein­
stufen. Zweitens, diese Ergebnisse werden unter Einbeziehung der Fälle erzielt, in denen die 
zugrundeliegende Maximum Likelihood-Funktion nicht konvergiert. Bei der Halbnormalvertei­
lung gilt dies für 17 % der geschätzten Fälle und bei der Exponentialverteilung für 25 % der 
geschätzten Fälle. Flexiblere Modelle konvergieren sogar noch seltener (unter Zugrundele­
gung der trunkierten Normalverteilung und einer einfachen Modellierung der Varianz des 
lneffizienzterms mit der Zeit konvergiert die zu schätzende Funktion lediglich in zwei Drittel 
der 24 betrachteten Fälle). Drittens, die Ergebnisse dieser SFA-Spezifikationen unterschei­
den sich deutlich von den Ergebnissen der DEA, bei welcher eine indiyiduelle Schätzung des 
Aufholeffektes erfolgt. Im Gegensatz dazu liegt der durchschnittliche Frontier Shift aus der im 
Rahmen dieser Festlegung angewandten SFA-Spezifikation, die aus Sicht der Beschluss­
kammer als sachgerecht erachtet wird, viel näher am durchschnittlichen Frontier Shift aus 
der DEA, welche eine explizite Trennung von Frontier Shift und Catch-up erlaubt. Aus die­
sem Grund werden SFA-Modelle mit einer zeitvariablen lneffizienzverteilung nicht weiterver­
folgt und nicht als sachgerecht erachtet. · 

Im Rahmen der insoweit vergleichbaren Verfahren zur Festlegung des generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktors für die dritte Regulierungsperiode wurde die Zuordnung von Netzbetrei­
bern zwrschen zwei benachbarten Regul_ierungsperioden kritisch hinterfragt. Insbesondere 
sei die Aggregation von Teilnetzen nicht vollständig nachvollziehbar und die Aggregation von 
bestimmten Parametern wie zum Beispiel Jahreshöchstlasten sachlich nicht richtig. Vor die­
sem Hintergrund wird in der nächsten Sensitivitätsrechnung überprüft, ob das Gesamtergeb­
nis von der Berücksichtigung von aggregierten Netzen nennenswert beeinflusst wird. Zu die­
sem Zweck werden aus den entsprechenden Datensätzen alle Netzbetreiber bzw. Teilnetze 
entfernt, bei denen eine Aggregation von Teilnetzen erforderlich wäre. Die Ergebnisse des 
Frontier Shift verändern sich in der Sensitivitätsbetrachtung nicht wesentlich ( der Xgen sinkt 
um 0,0207 Prozentpunkte auf 0,8381 %), so dass mögliche Verzerrungen durch Unschärfen 
bei der Aggregation einzelner Parameter als nicht relevant eingestuft werden. Die Abwägung 
bei der Definition der zu betrachtenden Grundgesamtheit fällt daher zu Gunsten einer breite­
ren Datengrundlage aus. 

Des Weiteren wurde untersucht, inwiefern Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet einen 
nennenswerten Einfluss auf das Malmquist-Ergebnis für den Xgen haben. Im Rahmen der 
Beschwerdeverfahren zum Xgen Strom für die dritte Regulierungsperiode wurde unter Hin­
weis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Effizienzvergleich in den Verfah­
ren EnVR 43/22 und EnVR 44/22 vorgetragen, dass mit der SFA eine rechtswidrige Metho-

103 An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass teilweise die Programme einer Beschwerdegegnerin genutzt wur­
den, die im Rahmen einer Beschwerdebegründung zum Xgen Strom der dritten Regulierungsperiode zur Verfü- -
gung gestellt worden sind. 
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dik zur Anwendung gekommen sei, weil diese so ausgestaltet sei, dass kein Verteilernetzbe­
treiber in der Lage sei, einen Effizienzwert von 100 % zu erreichen. Diese Rüge hat der Bun­
desgerichtshof bereits in seiner Entscheidung vom 30.01.2024 im Verfahren EnVR 36/22 
abschließend· zurückgewiesen und klargestellt, dass die Rechtsprechung zum Effizienzver­
gleich auf die zur Bestimmung des Produktivitätsfaktors herangezogene Malmquist-Methode 
nicht zu übertragen ist. 104 Der Ausschluss sämtlicher Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet 
aus den Berechnungen führt zu einer Reduktion des Xgen um 0,0070 Prozentpunkte auf 
0,8518 %. Dies bestätigt erneut die Robustheit des anhand der Hauptspezifikation ermittel­
ten Malmquist-Wertes i.H.v. 0,8588 %. Im Rahmen der Konsultation wurde von den Markt­
teilnehmern gefordert, dass die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet aus den Malmquist­
Berechnungen ausgeschlossen werden, um Verzerrungen bei der Berechnung des Xgen 
durch diese zu vermeiden. Ein Ausschluss von Netzbetreibern ohne Konzessionsgebiet ist 
nach Auffassung der Beschlusskammer jedoch aus mehreren Gründen nicht sachgerecht. 
Erstens wurde die Gruppe der Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet im Effizienzvergleich 
der Stromverteilernetzbetreiber für die vierte Regulierungsperiode im Hinblick auf das Urteil 
des Bundesgerichtshofs (s. oben) umfassend untersucht und es konnte keine systematische 
Bevorzugung dieser Gruppe gegenüber dem Rest der Verteilernetzbetreiber festgestellt wer­
den. Zweitens sind die methodenspezifischen Ausreißeranalysen der DEA und der SFA fes­
ter. Bestandteil der Ermittlung des Produktivitätsfaktors anhand des Malmquist-lndexes, de­
ren Anwendung gewährleistet, dass die resultierende Effizienzgrenze sowie die Verschie­
bung derer von Netzbetreibern signifikant beeinflusst werden, die sich von den anderen we­
sentlich unterscheiden. 

Im Rahmen der Konsultation wurde von einigen Netzbetreibern kritisiert, dass im Datensatz 
RP23 E.ON-Netzbetreiber enthalten wären, die strukturell nicht miteinander vergleichbar 
seien. Um eine Verzerrung des anhand des Malmquist-lndex ermittelten Xgen aus der Über­
tragung des HS-Anlagenbestands der E.ON Netz GmbH auf andere Netzbetreiber aus dem 
E.ON-Konzern zu vermeiden und eine Vergleichbarkeit zwischen den beiden Datenpunkten 
RP2 und RP3 herzustellen, wird seitens der Markteilnehmer gefordert, dass die betroffenen 
E.ON-Netzbetreiber entweder aus den RP23 Malmquist-Berechnungen ausgeschlossen 
werden oder zu einem virtuellen Netz entsprechend in RP2 und RP3 aggregiert werden. 
Aufgrund dieses Vortrags hat die Bundesnetzagentur weitere Sensitivitätsanalysen durchge­
führt. Im Rahmen der ersten Alternative werden folgende Netzbetreiber bei der Schätzung 
der Effizienzgrenzenverschiebung zwischen der zweiten und der dritten Regulierungsperiode 
nicht berücksichtigt: E.ON Netz GmbH (10003254), Bayernwerk Netz GmbH (10010463), 
Schleswig-Holstein Netz AG (10003299) und Avacon Netz GmbH (10010461). Dies führt 
dazu, dass der finale Xgen marginal von 0,8588 % auf 0,8494 % sinken würde. Im Rahmen 
der zweiten Alternative werden die soeben genannten Netzbetreiber jeweils in der zweiten 
und dritten Regulierungsperiode zu einem virtuellen Netzbetreiber aggregiert. In dieser Spe­
zifikation würde der finale Xgen marginal auf 0,8637 % .gteigen. Beide Alternativen dieser 
Sensitivitätsanalyse bestätigen somit die Robustheit der Grundspezifikation und zeigen, dass 
die Netzübergänge innerhalb des E.ON-Konzerns keinen relevanten Effekt für die Ermittlung 
des Malmquist-Xgen haben. . 

Abschließend wurde analysiert, ob das Auswahlkriterium, welches Fall 2 zugrunde liegt, ei­
nen signifikanten Effekt auf das Malmquist-Ergebnis hat. Wie bereits oben beschrieben, wer­
den für den zweiten Fall nur solche Netze betrachtet, bei denen.sich Konzessionsfläche oder 
versorgte Fläche um nicht mehr als 1·0 % zwischen den jeweiligen Regulierungsperioden 
verändert haben. Das bedeutet, Netzbetreiber gehen in die Berechnungen für Fall 2 ein, 
wenn die zeitliche Veränderung bei einem der beiden Flächenkonzepte unter 10 % liegt. 
Denkbar wäre jedoch auch die Auswahl derjenigen Netzbetreiber für den Fall 2, bei denen 
sich sowohl Konzessionsfläche, als auch versorgte Fläche um weniger als 10 % geändert 
haben. Die Kombination aus beiden Flächenkonzepten als Auswahlkriterium führt zu einer 
deutlich reduzierten Stichprobe für Fall 2 ( 129 statt 158 Beobachtungen in RP12; 121 statt 

104 BGH, Beschluss vom 30.01.2024, EnVR 36/22, Rn. 81 ff., Juris. 
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146 Beobachtungen in RP23; 153 statt 175 Beobachtungen in RP34), jedoch zu einer leich­
ten Erhöhung des Malmquist-Wertes um 0,0415 Prozentpunkte auf 0,9003 %. Diese Sensiti­
vitätsanalyse deutet auf die Robustheit des anhand der Malmquist-Methode bereits ermittel­
ten Wertes hin, da eine starke Änderung in der Anzahl der Beobachtungen keinen nennens­
wert~n Einfluss auf das Endergebnis hat. Auch wurden mit diesem Auswahlkriterium für Fall 
2 alle übrigen Sensitivitätsanalysen wiederholt durchgeführt (siehe oben). Zusammenfas..:. 
send lässt sich festhalten, dass die Sensitivitätsanalysen unter Zugrundelegung der Kombi­
nation· aus beiden Flächenkonzepten zu keinen Änderungen in den bereits gezogenen 
Schlussfolgerungen führen. Die Beschlusskammer erachtet es daher als sachgerecht, wenn 
im Fall 2 weiterhin Netzbetreiber berücksichtigt werden, bei denen sich Konzessionsfläche 
oder versorgte Fläche um nicht mehr als 10 % zwischen den jeweiligen Regulierungsperio­
den verändert haben. Dieses Selektionskriterium stellt sicher, dass systematische Da­
tenungenauigkeiten die Stichprobe für Fall 2 nicht verzerren und diese nicht unnötig verklei­
nern. 

Im Rahmen der Konsultation wurde von den Marktteilnehmern die mangelnde Transparenz 
bei den Malmquist-Sensitivitätsanalysen kritisiert. Diese Kritik kann nicht nachvollzogen wer­
den. Erstens wurden die unterschiedlichen Sensitivitätsanalysen bereits in der Konsultations­
fassung ausführlich beschrieben. Es wurden im Vergleich zu der Ermittlung des generellen 
sektoralen Produktivitätsfaktors für die dritte Regulierungsperiode zahlreiche weitere Sensiti­
vitätsanalysen durchgefQhrt. So wurde getestet, ob die Annahme der Skalenerträge im Rah,.. 
men der DEA, die Modellspezifikation und die Verteilungsannahmen des lneffizienzterms im 
Rahmen der SFA eine signifikante Rolle spielen, ob der Ausschluss zweierlei Gruppen Netz­
betreiber (Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet sowie aggregierte Netze) das Endergebnis 
nennenswert beeinflussen und ob das. Ergebnis robust gegenüber einer alternativen Aggre­
gation der Zwischenergebnisse ist. Zweitens lässt sich jede dieser Sensitivitätsanalysen mit 
Hilfe der von der Beschlusskammer bereits veröffentlichten Programmcodes von einer sach­
kundigen Person implementieren. Die Überprüfung der Ergebnisse hinsichtlich der Annahme 
der Skalenerträge erfordert lediglich die Änderung der Option ndrs auf crs für RP12 und 
RP23 mit dem Modell. der zweiten Regulierungsperiode. Gleiches gilt bei der Überprüfung 
der Verteilungsannahme des lneffizienzterms bei der SFA (Änderung von hno auf exp). Um 
zu überprüfen, ob d~r Ausschluss diverser Netzbetreibergruppen das Endergebnis signifikant 
beeinflusst, ist lediglich eine entsprechende Anpassung der Stichprobe im Stata-Programm 
PFS4_Analysedaten.do erforderlich und seitens d.er Beschlusskammer bereits so hinterlegt, 
dass eine sachkundige Person lediglich eine auskommentierte Zeile freischalten müsste. 
Zuallerletzt ist die von den Marktteilnehmern geforderte explizite Zeitmodellierung des lneffi­
zienzterms im Rahmen der SFA bereits im Programm PFS4_Malmquist_SFA_VNB.do ent­
halten, sodass an dieser Stelle seitens der Markteilnehmer kein zusätzlicher Programmier­
aufwand entsteht. Im Gegenteil, die Ergebnisse werden zusammen mit der von der Be­
schlusskammer präferierten SFA Spezifikation zur Verfügung gestellt Des Weiteren wird im 
Rahmen des Stata-Programms PFS4_Output_VNB.do die Verteilung einzelner SFA- und 
DEA-Ergebnisse zur Effizienzgrenzenverschiebung ausgewiesen, so dass daraus diverse 
statistische Kennzahlen (Mittelwert, Median, Standardabweichung) hergeleitet werden kön­
nen. 

Des Weiteren wurde seitens der Marktteilnehmer vorgetragen, dass die von der Beschluss­
kammer durchgeführten Sensitivit_äten im Einzelnen einen relativ geringen Effekt auf die Hö­
he des rechnerisch ermittelten Malmquist-Wertes hätten und voneinander unabhängig seien. 
An dieser Stelle wird gefordert, den kumulativen Effekt der durchgeführten Sensltivitätsana­
lysen zu ermitteln und transparent auszuweisen. Die Berechnung eines kumulativen Effektes 
erachtet die Beschlusskammer aus mehreren Gründen für nicht zielführend und nicht sach­
gerecht. Erstens dienen die im Rahmen dieses Abschnitts durchgeführten Sensitivitätsanaly­
sen zur Überprüfung der Robustheit und der Verlässlichkeit des erzielten Ergebnisses einer 
Benchmark-Spezifikation. Im Vordergrund steht hier die Überprüfung einzelner Auswirkun­
gen im Rahmen der Schätzung oder Modellierung einzelner Annahmen. Zweitens, je mehr 
einzelne Szenarien durchgerechnet werden, desto mehr Kombinationen ergeben sich für die 
Ermittlung eines kumulativen Effektes. Die Auswahl der zu untersuchenden Kombination 
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einzelner Szenarien hätte keine fundierte Begründung und würde nicht anhand objektiver 
Kriterien, sondern lediglich anhand des Ergebnisses einzelner Szenarien erfolgen. So lässt 
sich im Voraus nicht sagen, ob zum Beispiel die Modellierung des lneffizienzterms unter 
Ausschluss der Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet gegenüber der Analyse ohne aggre­
gierte Netze und unter Zugrundelegung konstanter Skale_nerträge in der DEA bevorzugt un­
tersucht werden sollte. 

3. Ableitung des generellen sektoralen Produktivit~tsfaktors 

Der Törnqvist- sowie der Malmquist-lndex stellen international anerkannte wissenschaftliche 
Methoden zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors dar. Der Bundesge­
richtshof hat mittlerweile mehrfach - zuletzt etwa mit Beschlüssen vom 30.01.2024 (EnVR 
32/22 und EnVR 36/22 - bestätigt, dass die von der Beschlusskammer herangezogenen 
Methoden nach Törnqvist und Malmquist zu den wissenschaftlich anerkannten Methoden zur 
Ermittlung von Produktivitätsentwicklungen zählen. Der Bundesgerichtshof führte weiter aus, 
dass Gesetz und Verordnung keine bestimmte Methode vorschreiben, sondern die Wahl 
einer sachgerechten Methode der Regulierungsbehörde überlassen. Auch die derzeitige 
Bewertung der Methoden unter den Rahmenbedingungen der vierten Regulierungsperiode 
durch die Beschlusskammer hat - im Einklang mit der gutachterlichen Bewertung - ergeben, 
dass beide Methoden für die Ermittlung des Xgen nach wie vor geeignet sind. Die Be­
schlusskammer bringt daher im Rahmen des ihr zustehenden Ermessens auch für die Be­
stimmung des Xgen für die vierte Regulierungsperiode die Törnqvist- und die Malmquist­
Methode in der in der vorliegenden Festlegung ausführlich beschriebenen und begründeten 
Ausgestaltung zur Anwendung. 

Auf Grundlage des Malmquist-lndexes wurde ein Xgen in Höhe von 0,86 % berechnet. Der 
Xgen bei der Törnqvist-Methode wurde mit 1, 11 % berechnet. Die unterschiedlichen Ergeb­
nisse können sowohl durch die Methodik als auch im. Wesentlichen durch die Datengrundla­
ge und die unterschiedlichen Stützintervalle begründet werden. 

Das sich ergebende Wertespektrum wird in der ausgewiesenen Bandbreite von der Be­
schlusskammer als plausibel erachtet. Mithin ergibt sich mit Hilfe der genannten Methoden 
ein·e plausible Bandbreite von 0,86 % bis 1, 11 % für den festzulegenden Xgen. 

In einigen Konsultationsbeiträgen wird argumentiert, dass bei Auswahl alternativer Stützin­
te,rvalle das Törnqvist-Ergebnis unter dem Malmquist-Ergebnis läge. Daher müssten diese 
Ergebnisse das untere Ende der plausiblen Bandbreite bilden. Allerdings spannen nicht die 
im Rahmen der beiden herangezogenen Methoden jeweils denkbaren niedrigsten oder 
höchsten Werte die Bandbreite für das von der Beschlusskammer als plausibel erachtete 
Wertespektrum auf, sondern die von der Beschlusskammer in Ausübung ihres Beurteilungs­
spielraums innerhalb dieser Methoden sachgerecht ermittelten Ergebnisse. Aus den zur Be­
gründung des Stützintervalls ersichtlichen Gründen hält die Beschlusskammer das längst­
mögliche Stützintervall als am besten zur Abbildung der langfristigen netzwirtschaftlichen 
Entwicklung geeignet. Dem gewählten Stützintervall für diesen z_weck unterlegene alternati­
ve Betrachtungszeiträume spielen für die Bestimmung der Bandbreite daher folgerichtig kei-
ne Rolle. · 

Der Malmquist-lndex ermöglicht gegenüber dem Törnqvist-lndex eine Unterscheidung :Zwi­
schen Frontier Shift und Catch-up. Demgegenüber beruht der Törnqvist-lndex auf einer um­
fassenderen Datengrundlage. Vor diesem Hintergrund. und unter Berücksichtigung der wirt­
schaftlichen Bedeutung des Xgen sieht es die Beschlusskammer im Rahmen der sonstigen 
für die vierte Regulierungsperiode angewendeten Instrumente und Rahmenbedingungen zur 
Sicherstellung eines validen, aber auch erreichbaren und übertreffbaren Wertes als ange­
messen an, sich für die Ermittlung des Xgen für Elektrizitätsversorgungsnetze weiterhin am 
.unteren Rand der genannten - noch plausiblen - Bandbreite zu orientieren. Im Rahmen der 
Konsultation wurde aus Verbrauchersicht argumentiert, dass die Festlegung des Produktivi-
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tätsfaktors am unteren Rand der Bandbreite nicht sachgerecht sei, da dies zu Lasten der 
Netznutzer gi_nge. Stattdessen müsse eine Mittelwertbildung erfolgen. 

Die Beschlusskammer hält eine Orientierung am unteren Rand der Bandbreite aus den ge­
nannten Gründen weiterhin für angemessen. Auf diese Weise wird etwaigen auch von den 
Netzbetreibern vorgetragenen Restunsicherheiten gesondert Rechnung getragen. Die ermit­
telten Werte liegen in der genannten Bandbreite gesichert vor. 

An dieser Rechtsauffassung hält die Kammer jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt für den zu 
entscheidenden Sachverhalt fest. In künftigen Entscheidungen kann eine durch die regulato­
rische Praxis zunehmende Methodensicherheit auch andere Bewertungen zulassen. Eine 
sich ändernde Bandbreite der Ergebnisse kann ebenso zu berücksichtigen sein wie eine sich 
ändernde Prognose hinsichtlich des Eintretens der festzulegenden Werte. 

Die Beschlusskammer si_eht jedoch, anders als noch bei der Festlegung des generellen 
sektoralen Produktivitätsfortschritts für Elektrizitätsversorgungsnetze für die dritte Regulie­
rungsperiode, keine Anhaltspunkte für die Gewährung eines zusätzlichen Abschlags, da die 
Beschlusskammer deri Produktivitätsfaktor Strom nun bereits zum zweiten Mal nach wissen­
schaftlichen Methoden festlegt. Ein solcher, einseitig zugunsten der Netzbetreiber wirkender 
Abschlag ist aus Sicht der Beschlusskammer - auch unter Berück~ichtigung der Interessen 
der Netznutzer - nicht mehr gerechtfertigt. Die beiden angewandten Methoden in ihren je­
weiligen konkreten Ausgestaltungen wurden im Nachgang zur Festlegung für die d_ritte Regu­
lierungsperiode umfassend in diversen Gerichtsverfahren beleuchtet, wissenschaftlich, öko­
nomisch und juristisch diskutiert und schließlich mehrfach höchstrichterlich bestätigt. Die 
höchstrichterliche Bestätigung beruhte auch nicht, wie· in einigen Stellungnahmen im Rah­
men der Konsultation insinuiert wird, lediglich auf der Gewährung eines doppelten Sicher­
heitsabschlags zugunsten der Netzbetreiber, einmal durch Orientierung am unteren Rand 
der Bandbreite und durch den zusätzlichen Abschlag. Vielmehr hat der Bundesgerichtshof 
den Sicherheitsabschlag lediglich als zusätzliche Hilfserwägung herangezogen, nachdem er 
die verwendeten Methoden und damit die daraus resultierenden Ergebnisse ausdrücklich als 
rechtmäßig bestätigt hat. 105 · 

Bei der Festlegung für die vierte Regulierungsperiode hat die Beschlusskammer sich erneut 
mit gutachterlicher Unterstützung mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft sowie den be­
kannten Kritikpunkten auseinandergesetzt. Die Verwendung zweier Methoden zur Bestim­
mung des Produktivitätsfaktors sowie die Orientierung am unteren Rand der plausiblen Er­
gebnisse stellt aus Sicht der Beschlusskammer hinreichend sicher, dass ein valider Wert 
ermittelt wird. 

Dem Hinweis in der Konsultation darauf, dass im europäischen Ausland niedrigere Werte -
auch im Hinblick auf die Energiewende - festgelegt worden seien, ist entgegenzuhalten, 
dass ein Vergleich mit anderen Ländern irreführend ist, da zwischen den Ländern die Ein­
standspreis- und Produktivitätsentwicklungen nicht unbedingt gleich verlaufen müssen und 
zudem der Regulierungsrahmen gesamthaft und nicht selektiv in Bezug auf einzelne Instru­
mente zu· betrachten ist. Die Aufgabe des Produktivitätsfaktors ist zudem, die sachgerechte 
Weiterentwicklung der Erlösobergrenze während der Regulierung~periQQE:L§ic::herzustellen. 
Er stellt kein Förderinstrument zur Finanzierung der Energiewende dar. 

Anders als bei der Festlegung für die dritte Regulierungsperiode sind nach den vorläufigen 
Ergebnissen keine eklatanten Abweichungen zum Gassektor zu beobachten, sodass keine 
unbeabsichtigten Brüche zwischen den Sektoren zu befürchten sind·. Selbst wenn sich der 
konsultierte Wert für den Produktivitätsfaktor noch verändern sollte, bleibt es. dabei, dass der 
Produktivitätsfaktor nun zum zweiten Mal nach wissenschaftlichen Methoden ermittelt wird. 

105 Vgl. BGH, Beschluss vom 27.06.2023, EnVR 30/22, Rn 98, Juris. 
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Sollte es zu abweichenden Ergebnissen im Strom- und Gasbereich kommen, so liegen diese 
in der unterschiedlichen Produktivitätsentwicklung der beiden Sektoren begründet, die mithil­
fe des Produktivitätsfaktors sachgerecht abgebildet werden soll~n. 

Der anzuwendende generelle sektorale Produktivitätsfaktor wird für die Betreiber von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen für die vierte Regulierungsperiode mit 0,86 % festge­
legt. 

E. Öffentliche Bekanntmachung 

Da die Festlegung gegenüber einer Vielzahl betroffener Netzbetreiber erfolgt, ersetzt die 
Beschlusskammer, in Ausübung des ihr nach § 73 Abs. 1 a S. 1 EnWG zustehenden 
Ermessens, die Zustellung der Festlegung durch eine öffentliche Bekanntmachung. Die 
öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, dass der verfügende Teil der Festlegung, 
die Rechtsbehelfsbelehrung und ein Hinweis auf die Veröffentlichung der vollständigen 
Entscheidung auf der Internetseite der Bundesnetzagentur im Amtsblatt der 
Bundesnetzagentur bekannt gemacht werden (vgl. § 73 Abs. 1 a S. 2 EnWG). Die Festlegung 
gilt gemäß § 73 Abs. 1 a S. 3 EnWG mit dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Bundesnetzagentur zwei Wochen verstrichen sind. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben 
werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Düsseldorf 
(Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf), einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von deni oder 
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdeschrift und die 
Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein . 

(§ 

Alexander Lüdtke-Handjery Stefanie Scheuch Roman Smidrkal 

Vorsitzender Beisitzerin Beisitzer 
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